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Abstract 
Diverse Studien zeigen auf, dass Fachpersonen in verschiedenen Disziplinen, trotz 
identischen Informationen, unterschiedliche Entscheidungen treffen. Für die von den 
Entscheidungen betroffenen Personen kann dies eine Ungerechtigkeit darstellen. Aus 
diesem Grund setzt sich die vorliegende Masterarbeit mit der Fragestellung auseinan-
der, inwieweit sich die Kürzungsentscheidungen von Fachpersonen in der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe unterscheiden. Es wird zudem untersucht, inwiefern sich diese Unter-
schiede auf Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und der Fachpersonen, 
auf die Qualität der Beratungsbeziehung oder auf die Kultur des Sozialhilfeorgans zu-
rückführen lassen. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine quantitative On-
line-Fallvignettenstudie mit Fachpersonen, welche zumindest teilweise in der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe tätig und dabei in Kürzungsentscheidungen involviert sind, 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich die Kürzungsentscheidungen je 
nach Fachperson unterscheiden. Die Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden 
und die Qualität der Beratungsbeziehung beeinflussen die Entscheidung der Fachper-
sonen nicht. Die Personenmerkmale der Fachpersonen beeinflussen deren Kürzungs-
entscheidungen teilweise. Das Alter der Fachpersonen beeinflusst deren Kürzungs-
entscheidungen nicht. Das Geschlecht, die politische Orientierung und die individuelle 
Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen haben hingegen einen Einfluss auf deren 
Kürzungsentscheidungen. Auch die Kultur des Sozialhilfeorgans (Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person und des Teams zu Kürzungen) korreliert mit den Kürzungsent-
scheidungen der Fachpersonen. Diese Unterschiede in den Kürzungsentscheidungen 
deuten darauf hin, dass Sozialhilfebeziehende ungleich behandelt werden, ohne dass 
sachliche Gründe für eine ungleiche Behandlung sprechen. 
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1 Einleitung 
Im Jahr 2022 haben 257’000 Personen in der Schweiz wirtschaftliche Sozialhilfe be-
zogen (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe [SKOS], n. d. b, Abschn. 1). Anspruch 
auf wirtschaftliche Sozialhilfe kann bestehen, wenn Personen keine Arbeit finden, ihr 
Vermögen aufgebraucht haben und keine Sozialversicherungsleistungen (rechtzeitig) 
geltend gemacht werden können. Die wirtschaftliche Sozialhilfe stellt in der Schweiz 
das letzte Auffangnetz dar (SKOS, n. d. b, Abschn. 1). Durch die wirtschaftliche Sozi-
alhilfe sollen den Sozialhilfebeziehenden Perspektiven geboten werden (Charta Sozi-
alhilfe Schweiz, SKOS & Städteinitiative Sozialpolitik, 2020, S. 3). Mit den Grundsät-
zen Fördern und Fordern und Hilfe zur Selbsthilfe sollen die Sozialhilfebeziehenden 
darin unterstützt werden, schwierige Lebensphasen zu überwinden und dadurch wie-
der finanziell unabhängig leben zu können. 

 

1.1 Ausgangslage und Problemstellung 
Sozialhilfebeziehende sind zur Minderung ihrer Bedürftigkeit verpflichtet (SKOS, 2023, 
S. 13). Entsprechend kann die Ausrichtung der wirtschaftlichen Sozialhilfe mit Aufla-
gen verbunden werden (SKOS, 2023, S. 130). Wenn eine sozialhilfebeziehende Per-
son ihre Auflagen nicht erfüllt, ist von den Fachpersonen, welche in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe tätig sind, eine verhältnismässige Leistungskürzung zu prüfen (SKOS, 
2023, S.  134). Dabei verfügen die Fachpersonen über einen beachtlichen Ermessens-
spielraum. Als Fachpersonen werden in der vorliegenden Masterarbeit sämtliche Per-
sonen bezeichnet, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, unabhängig ih-
rer Ausbildung. 

Erhebungen aus anderen Disziplinen und anderen Bereichen der Sozialen Arbeit ha-
ben ergeben, dass Fachpersonen, trotz identischen Informationen, unterschiedliche 
Entscheidungen treffen (Kahneman, Sibony & Sunstein, 2023, S. 11-12). Ebenfalls 
deuten bisher durchgeführte Erhebungen in anderen Disziplinen und anderen Berei-
chen der Sozialen Arbeit darauf hin, dass sich die Fachpersonen dabei von Personen-
merkmalen der von der Entscheidung betroffenen Personen, von eigenen Personen-
merkmalen und der Kultur der Organisation, in welcher sie tätig sind, beeinflussen las-
sen (Bushway & Piehl, 2001; Kamenowski & Baier, 2020, S. 863-864; Roulin & Hass-
ler, 2023, S. 33). 

Für den Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurden vor dieser Masterarbeit nur 
wenige Erhebungen durchgeführt. Aufgrund des aktuellen Forschungsstands ist davon 
auszugehen, dass auch bei den Kürzungsentscheidungen in der wirtschaftlichen So-
zialhilfe je nach Fachperson unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden, was 
für die von den Entscheidungen betroffenen Personen eine Ungerechtigkeit darstellen 
kann. 
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1.2 Zielsetzung und Fragestellung 
Auf Basis der Ausgangslage und Problemstellung ist es das Ziel dieser Masterarbeit, 
die Kürzungsentscheidungen von Fachpersonen der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu 
analysieren. Es soll dabei geprüft werden, inwiefern auch in der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe bei Kürzungsentscheidungen je nach Fachperson unterschiedliche Entschei-
dungen getroffen werden und ob sich diese Unterschiede auf Personenmerkmale der 
Sozialhilfebeziehenden und der Fachpersonen, auf die Qualität der Beratungsbezie-
hung oder auf die Kultur des Sozialhilfeorgans zurückführen lassen. Damit soll eine 
vorhandene Lücke im aktuellen Forschungsstand geschlossen werden und das Be-
wusstsein der Fachpersonen für diese Thematik gestärkt werden. 

Die zentrale Fragestellung dieser Masterarbeit lautet entsprechend: Inwieweit unter-
scheiden sich Kürzungsentscheidungen von Fachpersonen in der wirtschaftlichen So-
zialhilfe und inwiefern lassen sich diese Unterschiede auf Personenmerkmale der So-
zialhilfebeziehenden und der Fachpersonen, auf die Qualität der Beratungsbeziehung 
oder auf die Kultur des Sozialhilfeorgans zurückführen? 

 

1.3 Erkenntnis- und Praxisinteresse und Relevanz der Problemstellung 
Das Erkenntnisinteresse dieser Masterarbeit liegt darin, eine erste Erhebung zu den 
Kürzungsentscheidungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe durchzuführen. Aus Sicht 
der Praxis sind die Ergebnisse von grosser Relevanz, da eine Bestätigung der Hypo-
thesen, insbesondere bezüglich der Rechtsgleichheit und dem Grundrecht auf Schutz 
vor Willkür, problematisch wäre. Gleichzeitig würde, sofern sämtliche Hypothesen ab-
gelehnt werden müssten, die Masterarbeit einen wichtigen Beitrag zur Legitimation der 
aktuellen Praxis bieten. Mit diesen Erkenntnissen könnte die Glaubwürdigkeit der in 
der Praxis tätigen Fachpersonen gestärkt werden. Um das eigene Handeln reflektieren 
und, falls notwendig, Massnahmen zur Änderung der aktuellen Praxis vornehmen zu 
können, ist es relevant zu wissen, inwiefern sich Kürzungsentscheidungen von Fach-
personen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe unterscheiden und inwiefern diese Unter-
schiede auf Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und der Fachpersonen, 
auf die Qualität der Beratungsbeziehung oder auf die Kultur der Sozialhilfeorgane zu-
rückzuführen sind. 

 

1.4 Bezug zur Sozialen Arbeit 
In der wirtschaftlichen Sozialhilfe sind häufig Fachpersonen der Sozialen Arbeit tätig 
(Näpfli Keller, Rimmele, Da Rui & Riedweg, 2018, S. 57; SKOS, 2008, S. 4). Die Mas-
terarbeit wird unter anderem die Arbeit dieser Fachpersonen untersuchen. Somit ist 
ein klarer Bezug zur Sozialen Arbeit gegeben. 

Der Berufskodex der Sozialen Arbeit, welcher unter anderem auch den Fachpersonen 
in der wirtschaftlichen Sozialhilfe als ethische Richtlinien für das moralisch berufliche 
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Handeln in der Sozialen Arbeit dienen soll, hält fest, dass die Professionellen der So-
zialen Arbeit jedem Menschen das unantastbare Recht auf die Grundwerte Gerechtig-
keit und Gleichheit zuzugestehen haben (AvenirSocial, 2010, S. 1-8). Mit dieser Mas-
terarbeit wird untersucht, ob die Praxis der wirtschaftlichen Sozialhilfe dem Berufsko-
dex der Sozialen Arbeit gerecht wird. 

 

1.5 Aufbau der Arbeit 
Der Aufbau der vorliegenden Masterarbeit sieht vor, dass nach der Einleitung das Sys-
tem der wirtschaftlichen Sozialhilfe erörtert wird (Kapitel 2). Anschliessend werden 
Ausführungen zur Entscheidungsfindung, insbesondere in der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe, gemacht und die daraus resultierenden Hypothesen werden aufgeführt (Kapitel 
3). Das vierte Kapitel widmet sich der Studienbeschreibung, bevor im fünften Kapitel 
auf die Operationalisierung und im sechsten Kapitel auf die Ergebnisse eingegangen 
wird. Zum Schluss der Masterarbeit folgen die Diskussion (Kapitel 7) und der Schluss-
teil (Kapitel 8) inklusive Beantwortung der Fragestellung, Fazit und Ausblick. 
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2 Wirtschaftliche Sozialhilfe 
Nachfolgend wird ausgeführt, wie das System der sozialen Sicherheit der Schweiz 
aufgebaut ist, wo die gesetzlichen Grundlagen der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu fin-
den sind und wie die Ziele und Prinzipien der wirtschaftlichen Sozialhilfe lauten. An-
schliessend wird erörtert, wie die wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe der 
Schweiz ausgestaltet sind, welche Rechte und Pflichten die Sozialhilfebeziehenden 
und die Sozialhilfeorgane besitzen und welche Auflagen Sozialhilfebeziehenden ge-
macht werden können. Zum Schluss wird aufzeigt, wie bei Kürzungen in der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe vorzugehen ist und welche Rahmenbedingungen dabei beachtet 
werden müssen. 

 

2.1 System der sozialen Sicherheit der Schweiz 
Das System der sozialen Sicherheit der Schweiz beruht auf einem engmaschigen Netz 
von Sozialversicherungen, welches den in der Schweiz lebenden und arbeitenden 
Menschen und ihren Angehörigen einen weitreichenden Schutz vor Risiken bieten soll 
(Bundesamt für Statistik [BFS], 2023c, Abschn. 1). Das Ziel dieser Sozialversicherun-
gen ist, die Versicherten gegen finanzielle Folgen bestimmter Risiken, die sie nicht 
selbst bewältigen könnten, zu schützen. Dieser Schutz kann beispielsweise durch das 
Ausrichten von Renten oder Erwerbsersatz erfolgen (BFS, 2023c, Abschn. 2). Zusätz-
lich beziehungsweise alternativ können die Versicherungen auch die Kosten bei Krank-
heiten oder Unfällen tragen. 

Die Finanzierung dieser Versicherungen erfolgt durch Beiträge beziehungsweise Ab-
züge vom Erwerbseinkommen oder Prämien (BFS, 2023c, Abschn. 3). Einige Sozial-
versicherungen werden zudem (teilweise) vom Bund beziehungsweise den Kantonen 
finanziert. Bei einzelnen Sozialversicherungen helfen der Bund und die Kantone wirt-
schaftlich schwachen Personen bei der Zahlung der Versicherungsprämien, zum Bei-
spiel mit Prämienverbilligungen für die Prämien der Krankenkassen (BFS, 2023c, Ab-
schn. 3). 

Von den Sozialversicherungen werden aber nicht alle Risiken abgedeckt (Berner Kon-
ferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz [BKSE], 2021, S. 4). Wenn das 
Einkommen und der Unterhalt eines Elternteils nach der Scheidung nicht mehr für das 
Leben ausreichen, können beispielsweise keine Sozialversicherungsleistungen gel-
tend gemacht werden. Zudem decken die Sozialversicherungen nur bestimmte Risiken 
und dies meist nur für eine bestimmte Zeit ab. Beispielsweise deckt die Arbeitslosen-
versicherung den Erwerbsausfall aufgrund des Arbeitsplatzverlusts in der Regel für 
maximal zwei Jahre mittels Arbeitslosentaggelder. Solche Lücken und zeitliche Be-
grenzungen werden durch die wirtschaftliche Sozialhilfe geschlossen (BKSE, 2021, 
S. 4). Die wirtschaftliche Sozialhilfe greift, wenn keine anderen Sozialversicherungs-
leistungen geltend gemacht werden können und ein Bedarf an Unterstützung besteht 
(Adamoli et al., 2019, S. 42; BKSE, 2021, S. 4). Die wirtschaftliche Sozialhilfe bildet 
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dadurch das unterste Netz, häufig auch Auffangnetz genannt, des Systems der sozia-
len Sicherheit der Schweiz (BKSE, 2021, S. 4). 

 

2.2 Gesetzliche Grundlage der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
Die gesetzliche Grundlage der wirtschaftlichen Sozialhilfe bildet unter anderem die 
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 
101) kurz BV. In Artikel 12 der BV wird festgehalten, dass Personen Anspruch auf Hilfe, 
Betreuung und Mittel für ein menschenwürdiges Dasein haben, wenn sie in Not gera-
ten und nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Auch die Zuständigkeit für die 
Ausrichtung der wirtschaftlichen Sozialhilfe wird in der BV geregelt. Artikel 115 der BV 
besagt diesbezüglich, dass die Bedürftigen von ihrem Wohnkanton zu unterstützen 
sind. Somit liegt die Zuständigkeit der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei den Kantonen. 
Auf Bundesebene wird mit dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unter-
stützung Bedürftiger vom 24. Juni 1977 (SR 851.1) die Zuständigkeit zwischen den 
Kantonen festgelegt. Des Weiteren wird in Artikel 8 der BV das Gebot der Rechts-
gleichheit und in Artikel 9 der BV der Schutz vor Willkür festgehalten. Das Gebot der 
Rechtsgleichheit zielt darauf ab, dass Personen in vergleichbaren Situationen rechtlich 
grundsätzlich gleich zu behandeln sind, sofern nicht sachliche Gründe für eine Un-
gleichbehandlung sprechen (Höglinger, Heusser & Sager, 2024, S. 61). Der Schutz vor 
Willkür besagt, dass jede Person den Anspruch darauf hat, von den staatlichen Orga-
nen ohne Willkür behandelt zu werden. 

Die Kantone wiederum erlassen für die wirtschaftliche Sozialhilfe eigene kantonale 
Gesetze und Verordnungen (SKOS, n. d. c, Abschn. 3). Diese unterscheiden sich teil-
weise stark voneinander. Die kantonalen Gesetze und Verordnungen können sich so-
wohl bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Sozialhilfe als auch bei der Aufgaben- 
und Kompetenzaufteilung zwischen den Kantonen und den Gemeinden unterschei-
den. In einzelnen Kantonen ist für die wirtschaftliche Sozialhilfe vollumfänglich die Ge-
meinde zuständig. In anderen Kantonen wurde die wirtschaftliche Sozialhilfe vollstän-
dig kantonalisiert. Um den Sozialhilfebeziehenden mehr Rechtsgleichheit und Rechts-
sicherheit bei der Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu verschaffen, wurden 
die SKOS-Richtlinien erstellt (SKOS, n. d. a, Abschn. 1). Bei den SKOS-Richtlinien 
handelt es sich um Empfehlungen zur Ausgestaltung der wirtschaftlichen Sozialhilfe. 
Diese werden von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen und Gemeinden erarbeitet. Die kantonalen Gesetzgebun-
gen können aber von den SKOS-Richtlinien abweichen (SKOS, n. d. a, Abschn. 1). 
Die Unterstützung von Asylsuchenden, vorläufig aufgenommenen Personen ohne 
Flüchtlingseigenschaften sowie Auslandschweizer:innen fällt nicht direkt in den Gel-
tungsbereich der SKOS-Richtlinien (SKOS, 2023, S. 1). Die Unterstützung dieser Per-
sonen fällt in den Geltungsbereich anderer gesetzlicher Grundlagen und Empfehlun-
gen. 
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2.3 Ziele und Prinzipien der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
Als Ziel der wirtschaftlichen Sozialhilfe wird in den SKOS-Richtlinien die Sicherung der 
Existenz bedürftiger Personen festgehalten (SKOS, 2023, S. 3). Damit soll nicht nur 
das Überleben, sondern auch die minimale Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, kul-
turellen und politischen Leben ermöglicht werden. Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass Personen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe ihre Grundrechte, wie zum Beispiel 
das Recht auf Ehe und Familie, Meinungs- und Informationsfreiheit oder politische 
Rechte ausüben können. Durch die wirtschaftliche Sozialhilfe soll somit ein menschen-
würdiges Dasein innerhalb der Gesellschaft ermöglicht werden (SKOS, 2023, S. 3). 
Ebenfalls trägt die wirtschaftliche Sozialhilfe zum sozialen Frieden bei, da die Men-
schen vor Armut bewahrt werden sollen, was die Menschen vor dem Ausüben von 
kriminellen Handlungen schützen soll (BKSE, 2021, S. 4). 

Die wirtschaftliche Sozialhilfe soll durch Hilfe zur Selbsthilfe die Eigenverantwortung 
der Sozialhilfebeziehenden fördern (SKOS, 2023, S. 4). Damit ist unter anderem ge-
meint, dass Hilfeleistungen geboten werden sollen, mit welchen es den Sozialhilfebe-
ziehenden möglich ist, ihre Notlagen zu bewältigen. Wenn individuelle Ressourcen zur 
Verhinderung oder Überwindung einer Notlage fehlen, sollen von der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe kompensierende Angebote zur Förderung der beruflichen und sozialen In-
tegration bereitgestellt werden.  

Die SKOS (2023, S. 4) hält in ihren Richtlinien acht Prinzipien fest, welche für die wirt-
schaftliche Sozialhilfe leitend sein sollen. Dabei handelt es sich unter anderem um das 
Prinzip der Menschenwürde, welches besagt, dass jede Person um ihr Menschsein 
willen vom Gemeinwesen ihre Existenzsicherung verlangen darf und Sozialhilfebezie-
hende nicht zu Objekten staatlichen Handelns degradiert werden. Das Prinzip der Sub-
sidiarität besagt, dass nur Anspruch auf wirtschaftliche Sozialhilfe besteht, wenn sich 
eine Person nicht selbst helfen kann und auch von Dritten keine oder nicht rechtzeitig 
Hilfe erhält. Das Individualisierungsprinzip steht dafür, dass Hilfeleistungen in jedem 
einzelnen Fall im Rahmen des Ermessens und der rechtlichen Rahmenbedingungen 
angepasst werden müssen. Die Hilfeleistungen sollen dadurch sowohl den Zielen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe als auch dem Bedarf der Sozialhilfebeziehenden entspre-
chen und es soll dadurch verhindert werden, dass Sozialhilfebeziehende materiell bes-
sergestellt werden als Personen ohne Anspruch auf Unterstützung, die aber ebenfalls 
in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben (SKOS, 2023, S. 6). Mit der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe soll eine aktuelle Notlage behoben werden. Dies besagt das 
Prinzip der Bedarfsdeckung. Dabei werden die Leistungen der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe gemäss dem Ursachenunabhängigkeitsprinzip nicht von den Ursachen einer Not-
lage abhängig gemacht. Dies unterscheidet die wirtschaftliche Sozialhilfe von den So-
zialversicherungen. Die wirtschaftliche Sozialhilfe ist vom Prinzip der Leistungen und 
Gegenleistungen geprägt. Dabei ist unter anderem gemeint, dass die wirtschaftliche 
Sozialhilfe die Aufgabe hat, die berufliche und soziale Integration von Sozialhilfebezie-
henden zu fördern und zu fordern. Während des Sozialhilfebezugs sollen die Sozial-
hilfebeziehenden professionell beraten und begleitet werden, was dem Prinzip der Pro-
fessionalität und Qualität zugeschrieben werden kann (SKOS, 2023, S. 7). Als Letztes 
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wird mit dem Prinzip der Koordination mit Dritten der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die wirtschaftliche Sozialhilfe eine Verbundaufgabe ist, die in Koordination mit 
anderen Leistungszweigen der Sozialsysteme und unter Einbezug privater Strukturen 
und Ressourcen erbracht werden soll (SKOS, 2023, S. 7). 

 

2.4 Ausgestaltung der persönlichen und wirtschaftlichen Sozialhilfe 
In der Sozialhilfe wird zwischen persönlicher und wirtschaftlicher Sozialhilfe unter-
schieden (SKOS, 2023, S. 24). Wie sich diese beiden Arten der Sozialhilfe unterschei-
den, wird in den folgenden Kapiteln ausgeführt. 

 

2.4.1 Persönliche Sozialhilfe 

Wie im Kapitel 2.2 Gesetzliche Grundlage der wirtschaftlichen Sozialhilfe bereits fest-
gehalten wurde, bildet unter anderem Artikel 12 der BV die gesetzliche Grundlage der 
Sozialhilfe der Schweiz. In diesem Artikel wird konkret festgehalten, dass Personen 
Anspruch auf Hilfe, Betreuung und Mittel für ein menschenwürdiges Dasein haben, 
wenn sie in Not geraten und nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Mit dem 
Anspruch auf Hilfe und Betreuung ist die persönliche Sozialhilfe gemeint (SKOS, 2023, 
S. 24). 

Das Ziel der persönlichen Sozialhilfe ist es, Menschen in belastenden Lebenslagen 
durch individualisierte Massnahmen zu stabilisieren und zu stärken (SKOS, 2023, 
S. 24). Es geht bei der persönlichen Hilfe darum, Notlagen zu verhindern und zu über-
winden. Dabei ist anzumerken, dass auch Anspruch auf persönliche Hilfe besteht, 
wenn keine wirtschaftliche Unterstützung geltend gemacht werden kann. Somit haben 
auch Personen Anspruch auf persönliche Sozialhilfe, welche aufgrund ihrer finanziel-
len Verhältnisse keinen Anspruch auf monetäre Unterstützung durch die wirtschaftliche 
Sozialhilfe haben. Als Voraussetzung gilt, dass Personen mit einer belastenden Le-
benslage konfrontiert sind, die sie nicht selbständig und auch nicht durch Inanspruch-
nahme vorhandener Hilfe Dritter bewältigen können (SKOS, 2023, S. 25). 

Durch die persönliche Hilfe sollen die Hilfesuchenden eine auf ihre Lebenslage zuge-
schnittene Beratung und Begleitung erhalten (SKOS, 2023, S. 25). Diese persönliche 
Hilfe kann vom Sozialhilfeorgan oder von Anbietern spezifischer Angebote, an welche 
die Hilfesuchenden verwiesen werden, erbracht werden. Die persönliche Hilfe kann 
beispielsweise Schreibhilfen, Unterstützung bei Arbeits- und Wohnungssuche, admi-
nistrative Korrespondenz mit Sozialversicherungen, freiwillige Einkommensverwaltun-
gen oder Schuldenberatungen umfassen. 
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2.4.2 Wirtschaftliche Sozialhilfe 

Nebst der persönlichen Sozialhilfe gibt es die wirtschaftliche Sozialhilfe, welche häufig 
auch materielle Grundsicherung genannt wird. Die wirtschaftliche Sozialhilfe ermög-
licht mit monetären Leistungen eine bescheidene und menschenwürdige Lebensfüh-
rung mit sozialer Teilhabe (SKOS, 2023, S. 28). Somit wird durch die wirtschaftliche 
Sozialhilfe das soziale Existenzminimum gesichert. Konkret umfasst das soziale Exis-
tenzminimum folgende Ausgabenpositionen:  

a. Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
Mit dem Grundbedarf für den Lebensunterhalt müssen von den Sozialhilfebe-
ziehenden unter anderem folgende Ausgabenpositionen gedeckt werden: Nah-
rungsmittel, Getränke, Bekleidung, Schuhe, allgemeine Haushaltsführung, per-
sönliche Pflege und Verkehrsauslagen (örtlicher Nahverkehr) (SKOS, 2023, 
S. 37). Die Höhe des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt ist von der Anzahl 
Personen, welche zusammen einen Haushalt führen, abhängig. Für eine Per-
son in einem Einpersonenhaushalt beträgt der Grundbedarf für den Lebensun-
terhalt CHF 1061.00 pro Monat (Stand 2025) (SKOS, 2024, S. 3). Für eine Per-
son in einem Zweipersonenhaushalt beträgt der Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt CHF 812.00 pro Monat (Stand 2025). 
 

b. Anrechenbare Wohnkosten 
Zusätzlich zum Grundbedarf für den Lebensunterhalt werden die Wohnkosten 
nach den örtlichen Verhältnissen inklusive der mietrechtlich anerkannten Ne-
benkosten im Sozialhilfebudget übernommen (SKOS, 2023, S. 46). Für Perso-
nen, welche nicht mehr als junge Erwachsene gelten und in einem Einperso-
nenhaushalt leben, werden beispielsweise in der Stadt Zürich (2024, Abschn. 4) 
als Nettomietzins pro Monat maximal CHF 1400.00 und in der Stadt Chur (n. d., 
Abschn. 2) maximal CHF 734.00 übernommen (Stand 2025). 
 

c. Medizinische Grundversorgung 
Die Kosten für die medizinische Grundversorgung, sprich die allfällige Differenz 
zwischen der Prämienverbilligung und der effektiven Krankenkassenprämie, 
Franchise und Selbstbehalte, werden im Sozialhilfebudget berücksichtigt 
(SKOS, 2023, S. 54). 
 

d. Grundversorgende situationsbedingte Leistungen 
Zusätzlich zu den bereits erwähnten Kosten gibt es Kosten, welche nicht in je-
dem Haushalt anfallen, sondern nur in bestimmten Situationen (SKOS, 2023, 
S. 56). Um diese besondere gesundheitliche, wirtschaftliche, persönliche 
und/oder familiäre Lage von unterstützten Personen berücksichtigen zu kön-
nen, gibt es die grundversorgenden situationsbedingten Leistungen. Als grund-
versorgende situationsbedingte Leistungen können beispielsweise die Kosten 
für die Betreuung von Kindern und/oder die Erwerbsunkosten, sprich die Mehr-
kosten für den Arbeitsweg und eine allfällig notwendige auswärtige Verpflegung, 
übernommen werden (SKOS, 2023, S. 57). 
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e. Fördernde situationsbedingte Leistungen 
Nebst den grundversorgenden situationsbedingten Leistungen gibt es Leistun-
gen, deren Übernahme sinnvoll, aber nicht zwingend ist (SKOS, 2023, S. 56). 
Diese Leistungen werden fördernde situationsbedingte Leistungen genannt. 
Dabei kann es sich beispielsweise um die Übernahme der Kosten für Freizeit-
aktivitäten von Kindern, einer Schuldenberatung oder einer Aus- beziehungs-
weise Weiterbildung handeln (SKOS, 2023, S. 65-75). 

Ergänzend zu den aufgeführten Positionen der Grundsicherung gibt es Integrations-
zulagen und Einkommensfreibeträge (SKOS, 2023, S. 28). Auf diese potenziellen Po-
sitionen wird in der vorliegenden Masterarbeit, aufgrund der fehlenden Relevanz für 
die Thematik, nicht detaillierter eingegangen. 

 

2.5 Rechte und Pflichten der Sozialhilfebeziehenden und der Sozialhilfe-
organe und Auflagen 

Den Sozialhilfebeziehenden stehen im Sozialhilfeverfahren diverse Rechte zu (SKOS, 
2023, S. 11). Die Sozialhilfebeziehenden haben im Sozialhilfeverfahren beispielsweise 
Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Sozialhilfebeziehenden haben somit Anspruch 
auf Orientierung, Äusserung und Mitwirkung bei der Sachverhaltsabklärung, Prüfung 
der Anträge, Akteneinsicht, Erlass und Begründung des Entscheids, Rechtsmittel, 
sprich die Möglichkeit, einen Entscheid anzufechten, sowie das Recht, sich im Verfah-
ren vertreten zu lassen. Zusätzlich haben sie das Recht auf Schutz ihrer persönlichen 
Daten (SKOS, 2023, S. 11). Ihre Daten dürfen entsprechend nur im Rahmen der gel-
tenden Datenschutzbestimmungen beschafft, bearbeitet und bekannt gegeben wer-
den. 

Nebst den Rechten, welche den Sozialhilfebeziehenden im Sozialhilfeverfahren zu-
stehen, ist das Sozialhilfeverfahren für die Sozialhilfebeziehenden auch mit diversen 
Pflichten verbunden (SKOS, 2023, S. 11). Sozialhilfebeziehende sind gemäss den 
SKOS-Richtlinien beispielsweise zur Mitwirkung verpflichtet. Ebenfalls besteht eine 
Auskunfts- und Meldepflicht. Die Sozialhilfebeziehenden sind verpflichtet, soweit es für 
die Beurteilung und Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe erforderlich ist, Aus-
kunft über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu erteilen und ihre Angaben 
zu belegen. Veränderungen dieser Verhältnisse müssen unverzüglich und unaufgefor-
dert gemeldet werden (SKOS, 2023, S. 11). Die Sozialhilfebeziehenden sind zudem 
zur Minderung beziehungsweise Behebung ihrer Bedürftigkeit verpflichtet. Dies kann 
bedeuten, dass sie eine zumutbare Arbeit suchen, beziehungsweise aufnehmen oder 
einen Beitrag zur beruflichen und/oder sozialen Integration leisten müssen. Auch sind 
sie dazu verpflichtet, Drittansprüche geltend zu machen und gegebenenfalls überhöhte 
Fixkosten zu senken (SKOS, 2023, S. 11). 

In diesem Zusammenhang kann die Ausrichtung wirtschaftlicher Sozialhilfe mit Aufla-
gen verbunden werden (SKOS, 2023, S. 129). Mit diesen Auflagen kann von Sozial-
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hilfebeziehenden ein bestimmtes Tun oder Unterlassen gefordert werden. Die Aufla-
gen müssen sich auf eine rechtliche Grundlage stützen, dem Zweck der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe dienen und verhältnismässig sein. Mit den Auflagen soll unter ande-
rem die wirtschaftliche und persönliche Selbstständigkeit der Sozialhilfebeziehenden 
gefördert werden (SKOS, 2023, S. 129). Dabei sollen sich die Sozialhilfeorgane aber 
stets an den individuellen Ressourcen und an den persönlichen Verhältnissen der So-
zialhilfebeziehenden orientieren. Es gilt dabei zu beachten, dass es möglich sein kann, 
dass Sozialhilfebeziehende, zum Beispiel aufgrund psychischer oder körperlicher Be-
einträchtigungen, keinen aktiven Beitrag zur Minderung ihrer Bedürftigkeit beitragen 
können.  

Auflagen sind schriftlich zu erlassen und die Sozialhilfebeziehenden können die ent-
sprechenden Auflagen auf dem Rechtsweg überprüfen lassen (SKOS, 2023, S. 129). 
Dies wird gemäss Fuchs et al. (2020, S. 16) von den Sozialhilfebeziehenden, unter 
anderem, weil sie die Mitteilungen und Entscheide häufig nicht verstehen, jedoch nur 
sehr selten gemacht. 

Auch den Sozialhilfeorganen werden im Sozialhilfeverfahren einige Pflichten auferlegt 
(SKOS, 2023, S. 16-17). Diese Pflichten beinhalten beispielsweise, dass die Bearbei-
tung von Gesuchen nicht verzögert werden darf und Entscheide nicht verweigert be-
ziehungsweise unterlassen werden dürfen. Somit ist die Rechtsverweigerung und 
 -verzögerung untersagt. Ebenfalls müssen Entscheide und Auflagen stets der Verhält-
nismässigkeit entsprechen. Die Entscheide und Auflagen müssen somit geeignet, er-
forderlich und für die betroffene Person zumutbar sein, um die Ziele der wirtschaftli-
chen Sozialhilfe zu erreichen. In den Bereichen der Sozialhilfe, in welchen die Sozial-
hilfeorgane beim Vollzug über Ermessen verfügen, sind diese Handlungsspielräume 
pflichtgemäss auszunutzen (SKOS, 2023, S. 16-17). Beim Ausüben des Ermessens-
spielraums können den Fachpersonen die folgenden vier Ermessensfehler unterlau-
fen: Unangemessenheit, Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Er-
messensunterschreitung (Kanton Zürich, 2020, Abschn. 7-10). Von Unangemessen-
heit wird gesprochen, wenn ein Entscheid zwar innerhalb des Ermessensspielraums 
liegt, aber das Ermessen nicht richtig, sondern unzweckmässig gehandhabt wurde 
(Kanton Zürich, 2020, Abschn. 7). Ein Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn zwar die 
Voraussetzungen und Schranken des Ermessensrahmens beachtet wurden, aber un-
massgebliche Gesichtspunkte bei der Entscheidung miteinbezogen wurden und die 
Ermessensausübung somit willkürlich und rechtsungleich ist (Kanton Zürich, 2020, Ab-
schn. 8). Von Ermessensüberschreitung ist die Rede, wenn Ermessen ausgeübt wird, 
obwohl der anzuwendende Rechtssatz kein Ermessen einräumt (Kanton Zürich, 2020, 
Abschn. 9). Ebenfalls liegt eine Ermessensüberschreitung vor, wenn eine Massnahme 
gewählt wird, welche nicht zur Wahl stand. Im Gegensatz dazu liegt eine Ermessens-
unterschreitung vor, wenn im Vorhinein ganz oder teilweise auf die Ermessensaus-
übung verzichtet wurde, obwohl die Rechtsnorm eine entsprechende Ermessensaus-
übung zulässt (Kanton Zürich, 2020, Abschn. 10). 
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Es bestehen weitere Pflichten zur Rechts- und Handlungsfähigkeit und dem Schutz 
der Rechte im Verfahren (SKOS, 2023, S. 16-17). Auf diese Pflichten wird in der vor-
liegenden Masterarbeit, aufgrund der fehlenden Relevanz für die Thematik, nicht de-
taillierter eingegangen. 

 

2.6 Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
Wie im Kapitel 2.5 Rechte und Pflichten der Sozialhilfebeziehenden und der Sozialhil-
feorgane und Auflagen bereits erwähnt wurde, besagen die SKOS-Richtlinien, dass 
die Ausrichtung der wirtschaftlichen Sozialhilfe mit Auflagen verbunden werden kann 
(SKOS, 2023, S. 130). Werden diese Auflagen, welche stets verhältnismässig sein 
müssen, nicht erfüllt, ist eine verhältnismässige Sanktion, sprich Leitungskürzung, zu 
prüfen (SKOS, 2023, S. 134). Gemäss den SKOS-Richtlinien können der Grundbedarf 
für den Lebensunterhalt um 5 bis 30 %, die Zulagen für Leistungen, sprich der Einkom-
mensfreibetrag oder die Integrationszulage, und die fördernden situationsbedingten 
Leistungen gekürzt werden (SKOS, 2023, S. 134). Insbesondere beim Kürzungsum-
fang weichen die kantonalen Gesetzgebungen teilweise von den SKOS-Richtlinien ab. 
Der Kanton Luzern beispielsweise sieht eine Kürzung von bis zu 35 % des Grundbe-
darfs für den Lebensunterhalt vor (§ 14 Sozialhilfeverordnung [SHV] des Kantons Lu-
zern vom 24.11.2015, SRL 892a). 

Jede Kürzung muss individuell auf ihre Verhältnismässigkeit geprüft werden (SKOS, 
2023, S. 135). Durch diese Verhältnismässigkeitsprüfung soll ein differenziertes, fall-
spezifisches Vorgehen sichergestellt werden, welches dafür sorgt, dass die Kürzung 
in persönlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht in einem angemessenen Verhältnis 
zum Fehlverhalten steht. 

In den SKOS-Richtlinien wird festgehalten, dass die Sozialhilfeorgane beim Vollzug 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe in gewissen Leistungsbereichen über Handlungsspiel-
räume, sprich Ermessen, verfügen (siehe Kapitel 2.5 Rechte und Pflichten der Sozial-
hilfebeziehenden und der Sozialhilfeorgane und Auflagen) (SKOS, 2023, S. 15). Die 
Sozialhilfeorgane verfügen über Ermessen, da es im Sozialhilferecht viele offene, ju-
ristisch auch generell-abstrakt genannte, Bestimmungen und Begriffe gibt, welche auf 
unterschiedliche Weise angewendet werden können (SKOS, 2023, S. 16). Dadurch ist 
es möglich, der grossen Vielfalt individueller Problemlagen Rechnung zu tragen. An-
ders ausgedrückt, ist es dem Gesetzgeber nicht möglich, für alle Fragen, die sich künf-
tig stellen könnten, konkrete Regelungen zu treffen, weshalb den Sozialhilfeorganen 
Ermessensspielräume eingeräumt werden müssen (Kanton Zürich, 2020, Abschn. 5). 
Die SKOS-Richtlinien führen weiter aus, dass diese Spielräume pflichtgemäss auszu-
schöpfen sind (SKOS, 2023, S. 15).  

In Bezug auf die Kürzung der wirtschaftlichen Sozialhilfe bedeutet dies, dass die 
SKOS-Richtlinien lediglich besagen, dass Kürzungen im Umfang zwischen 5 bis 30 % 
des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt vorgenommen werden dürfen (SKOS, 
2023, S. 134). Es wird weiter ausgeführt, dass die Kürzungen, unter Berücksichtigung 
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des Ausmasses des Fehlverhaltens, zeitlich auf maximal zwölf Monate (Kürzungen 
von 20 % und mehr auf maximal sechs Monate) zu befristen sind. Diesbezüglich wird 
erwähnt, dass nur bei wiederholtem oder schwerwiegendem Fehlverhalten die maxi-
male Kürzung von 30 % des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt zulässig ist (SKOS, 
2023, S. 135). Die Kürzungen sind durch ein differenziertes, fallspezifisches Vorgehen 
individuell in Bezug auf die Verhältnismässigkeit zu prüfen. Entsprechend hat die Kür-
zung in persönlicher als auch in sachlicher und zeitlicher Hinsicht in einem angemes-
senen Verhältnis zum Fehlverhalten der Sozialhilfebeziehenden zu stehen (SKOS, 
2023, S. 135). Genauere Ausführungen, was als leichtes, mittleres oder schweres 
Fehlverhalten zu deuten ist, werden in den SKOS-Richtlinien nicht gemacht. Dies be-
deutet für die Fachpersonen, sofern auch die kantonalen Grundlagen (unter anderem 
Gesetze, Verordnungen und Handbücher) und allfällige interne Dokumente der Sozi-
alhilfeorgane keine Ausführungen dazu machen, dass sie selbstständig prüfen und 
entscheiden müssen, ob ein Fehlverhalten als leichtes, mittleres oder schweres Fehl-
verhalten zu deuten ist. Wenn die Fachpersonen das Fehlverhalten eingestuft haben, 
müssen sie nochmals prüfen, ob eine entsprechende Kürzung in diesem Einzelfall 
auch tatsächlich verhältnismässig ist. 

Es gehört zu den Aufgaben der Fachpersonen, das Nichtbefolgen von Auflagen zu 
bemerken und darauf zu reagieren. Sollte das Nichtbefolgen von Auflagen von Fach-
personen bemerkt werden, müssen diese, unter Berücksichtigung der Verhältnismäs-
sigkeit, eine oder drei der folgenden Entscheidungen treffen (SKOS, 2023, S. 135): 

1. Kürzung: Ja oder nein 
2. Umfang der Kürzung: 5-30 % (Die 5-30 % entsprechen den Empfehlungen der 

SKOS-Richtlinien. Die kantonalen Gesetzgebungen können davon abweichen.) 
3. Dauer der Kürzung: Ein bis zwölf Monate, je nach der Höhe der Kürzung maxi-

mal sechs Monate. (Die ein bis zwölf Monate entsprechen den Empfehlungen 
der SKOS-Richtlinien. Die kantonalen Gesetzgebungen können davon abwei-
chen.) 
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3 Entscheidungsfindung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe: Theo-
rien, Forschungsstand und Hypothesen 

Wie soeben ausgeführt, müssen die Fachpersonen, sofern sie ein Nichtbefolgen von 
Auflagen bemerken, unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit, eine oder drei 
Entscheidungen treffen. Im folgenden Kapitel werden die vorhandenen Theorien, der 
vorhandene Forschungsstand und die daraus resultierenden Hypothesen zu dieser 
Entscheidungsfindung dargelegt. 

 

3.1 Rauschen 
Kahneman et al. (2023, S. 11-12) führen in ihrem Buch «Noise» (deutsch Rauschen) 
aus, dass es in verschiedenen Bereichen (unter anderem Medizin, Kindesschutz, Asyl-
wesen, Patentwesen und Forensik) vorkommt, dass Entscheidungsträger:innen, trotz 
identischen Fällen beziehungsweise identischen Informationen, zu unterschiedlichen 
Einschätzungen kommen beziehungsweise unterschiedliche Entscheidungen treffen. 
Sie nennen dieses Phänomen Rauschen. 

Dabei muss das Rauschen von der Verzerrung unterschieden werden. Mit Verzerrung 
ist eine systematische Abweichung und mit Rauschen eine Zufallsstreuung von der 
richtigen Entscheidung gemeint (Kahneman et al., 2023, S. 10). Zur besseren Ver-
ständlichkeit illustrieren Kahneman et al. (2023, S. 8) dies mit den folgenden beiden 
Zielscheiben:  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Treffer von Team 1 und Team 2 auf der Zielscheibe 
Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Kahneman et al., 2023, S.8  
 

Die Abbildung 1 zeigt zwei verschiedene Zielscheiben mit unterschiedlichen Treffern. 
Es ist erkennbar, dass Team 1 systematisch links unten der Mitte und somit ausserhalb 
des eigentlichen Ziels (der Mitte) getroffen hat (Kahneman et al., 2023, S. 10). Die 
Treffer des Teams 1 sind somit verzerrt. Die Verzerrung ist konsistent, wodurch sich 
eine Vorhersage für künftige Treffer machen lässt. Müsste erraten werden, wo der 
nächste Schuss des Teams 1 landet, würde davon ausgegangen werden, dass dieser 
in einem ähnlichen Bereich wie die ersten fünf Treffer landet. Aus Verzerrungen lassen 
sich somit auch Vorhersagen ableiten. Nebst den Vorhersagen lassen sich auch Hy-

     Team 1                  Team 2 
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pothesen als Erklärungen für die Verzerrung bilden. Im vorliegenden Fall könnte bei-
spielsweise davon ausgegangen werden, dass das Zielfernrohr des Teams 1 verbogen 
ist (Kahneman et al., 2023, S. 10). 

Das Trefferbild des Teams 2 zeigt ein anderes Bild. Die Treffer sind breit gestreut und 
es ist keine systematische Verzerrung in einen bestimmten Bereich der Zielscheibe 
ersichtlich (Kahneman et al., 2023, S. 10). Es handelt sich somit um Rauschen. Bei 
Rauschen lässt sich, anders als bei Verzerrung, nicht einschätzen, wo auf der Ziel-
scheibe der nächste Treffer des Teams 2 zu erwarten ist. Ebenfalls lässt sich, anders 
als bei Team 1, mit dem verbogenen Zielfernrohr keine Erklärungshypothese bilden. 
Dies führt dazu, dass unklar ist, weshalb die Treffer so breit gestreut und somit ver-
rauscht sind. 

Laut Kahneman et al. (2023, S. 10) ist davon auszugehen, dass viele Organisationen 
sowohl von Verzerrung als auch von Rauschen betroffen sind. Manche Entscheidun-
gen liegen somit systematisch daneben und andere sind weit um das Ziel gestreut. In 
der Praxis, insbesondere in derjenigen der wirtschaftlichen Sozialhilfe, ist eine weitere 
entscheidende Herausforderung, dass oft nicht klar ist, was die richtige Entscheidung 
wäre. Mit Kürzungen soll in der wirtschaftlichen Sozialhilfe Druck auf die Sozialhilfebe-
ziehenden ausgeübt werden, damit diese ihre Pflichten erfüllen (Kanton Zürich, 2021, 
Abschn. 2). In der Praxis werden die Treffer gesehen, ohne zu wissen, wo ein Volltref-
fer (richtige Entscheidung) landen würde (siehe Abbildung 2). Es wird somit lediglich 
wahrgenommen, wie Fachpersonen auf Pflichtverletzungen der Sozialhilfebeziehen-
den reagieren (Kürzungsentscheidungen), ohne dabei zu wissen, welche Entschei-
dung am geeignetsten wäre, um die Ziele der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu erreichen 
(Volltreffer). 

 

 

 

 

 

Abbildung 2. Treffer von Team 1 und Team 2 auf der Rückseite der Zielscheibe 
Quelle: Eigene Abbildung in Anlehnung an Kahneman et al., 2023, S. 11  

 
Abbildung 2 zeigt, dass ohne Zielscheibe, welche den Volltreffer ausweist, nicht mehr 
gesagt werden kann, ob Team 1 oder Team 2 treffsicherer war (Kahneman et al., 2023, 
S. 11). Es lässt sich aber zweifellos feststellen, dass die Treffer des Teams 2 stärker 
verstreut sind als die des Teams 1. Die Streuung beziehungsweise Verzerrung lässt 
sich somit auch messen, ohne zu wissen, wo das Ziel liegt. In der vorliegenden Mas-
terarbeit wird nicht festgelegt werden können, welche Entscheidungen der Fachperso-
nen die richtigen wären, beziehungsweise mit welchen Entscheidungen die Ziele der 

     Team 1                  Team 2 
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wirtschaftlichen Sozialhilfe am ehesten erreicht werden könnten. Es wird aber aufge-
zeigt, wie stark die Entscheidungen gestreut sind, beziehungsweise wie stark das Rau-
schen ist. 

 

3.2 Rauschen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
Die Ausführungen von Kahneman et al. (2023, S. 10-12) legen nahe, dass auch in der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe von den Fachpersonen, trotz identischen Fällen bezie-
hungsweise identischen Informationen, unterschiedliche Entscheidungen betreffend 
Leistungskürzungen getroffen werden. 

Diese Annahme wird durch eine Studie, welche von Pfister (2009, S. 6) im Auftrag der 
SKOS durchgeführt wurde, gestützt. Im Jahr 2005 wurden in den SKOS-Richtlinien 
finanzielle Anreize eingeführt, um Sozialhilfebezüger:innen vermehrt zur Arbeitssuche 
zu bewegen (Hofmann, 2009, Abschn. 1). Sozialhilfebeziehende, welche arbeiten, er-
halten neu einen Einkommensfreibetrag und wer sich anderswertig um soziale bezie-
hungsweise berufliche Integration bemüht, erhält eine Integrationszulage. In der er-
wähnten Studie wurden 20 Sozialhilfeorgane befragt und es hat sich herausgestellt, 
dass gleiche Integrationsleistungen in der gleichen Situation je nach fallführender Per-
son unterschiedlich honoriert wurden (Pfister, 2009, S. 6). Es sind auch grosse, nicht 
nachvollziehbare Unterschiede zwischen den Fachpersonen in demselben Sozialhilfe-
organ festgestellt worden. Es bleibt somit die Vermutung, dass Zulagen nicht immer 
aufgrund objektiver Kriterien verteilt werden (Pfister, 2009, S. 55). Eine subjektive Ver-
teilung erfolgt sogar in Fällen, in welchen die Vergaberichtlinien klar sind und kein 
Spielraum bestehen würde.  

Es ist zu erwähnen, dass im Jahr 2015 eine weitere, im Auftrag der SKOS durchge-
führte, Studie veröffentlich wurde, welche unter anderem die Vergabe der Einkom-
mensfreibeträge und der Integrationszulagen untersucht hat (Dubach, Rudin, Bann-
wart, Dutoit & Bischof, 2015, S. 1-3). Es wurde festgestellt, dass die SKOS-Richtlinien 
und die kantonalen Normen den Sozialhilfeorganen oftmals einen beträchtlichen Ge-
staltungsspielraum überlassen (Dubach et al., 2015, S. 80). Die interviewten Personen 
gaben an, dass für die Vergabe der Einkommensfreibeträge und der Integrationszula-
gen innerhalb der meisten Sozialhilfeorgane verbindliche Linien hätten definiert wer-
den können und somit kaum mehr Unsicherheiten in der Vollzugspraxis bestehen wür-
den. Diese verbindliche Linie hätte mit internen Richtlinien, Fallbesprechungen inner-
halb des Beratungsteams sowie durch Kontrolle der Entscheidungen durch die direkt 
vorgesetzte Person erreicht werden können. Es gab aber auch Interviewpartner:innen, 
welche nach wie vor von grossen Unsicherheiten und Beeinflussungen durch politi-
sche Behörden bei der Vergabe der Einkommensfreibeträge und der Integrationszula-
gen berichteten. Aufgrund der Ergebnisse von Dubach et al. (2015, S. 1-3) ist davon 
auszugehen, dass sich bezüglich Integrationszulagen und Einkommensfreibeträgen 
das Rauschen, zumindest innerhalb desselben Sozialhilfeorgans, seit dem Jahr 2009 
minimiert hat. Ob dies auf Kürzungsentscheidungen ebenfalls zutrifft und ob die Sozi-
alhilfeorgane ebenfalls verbindliche interne Linien definieren konnten, bleibt offen. 
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Die erste Hypothese, die mit der geplanten Masterarbeit überprüft werden soll, lautet 
deshalb wie folgt: Die Kürzungsentscheidungen, die in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
getroffen werden, unterscheiden sich, trotz identischer Fallinformationen, je nach 
Fachperson bezüglich Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung. 

 

3.3 Entstehung von Rauschen 
Rauschen kann aufgrund diverser Ursachen entstehen (Kahneman et al., 2023, 
S. 248-339). Nachfolgend werden Ursachen, welchen im Bereich der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe eine besondere Bedeutung zugemessen wird, exemplarisch aufgeführt. 

 

3.3.1 Individuelle Unterschiede 

Kahneman et al. (2023, S. 576-577) führen aus, dass es Richter:innen gibt, welche 
grundsätzlich strenger urteilen als andere. Ebenso gibt es Prognostiker:innen, welche 
die zukünftige Marktentwicklung grundsätzlich positiver einschätzen als andere. Ver-
mutlich gibt es solche Unterschiede auch bei den Fachpersonen der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe. Es kann angenommen werden, dass es auch dort Fachpersonen gibt, wel-
che per se bei Kürzungsentscheidungen strenger sind als andere. Hinzu kommt ge-
mäss Kahneman et al. (2023, S. 577-578), dass sich Fachpersonen auch von der Sym-
pathie des Gegenübers beeinflussen lassen können. Ähnelt die sozialhilfebeziehende 
Person beispielsweise einer verwandten oder befreundeten Person der Fachperso-
nen, kann es sein, dass dies zu mehr Sympathie und zu mehr Nachsicht führt. Hinzu 
kommt die Beeinflussung durch eigene Werte und Prinzipien (Kahneman et al., 2023, 
S. 577-578). All diese Unterschiede können zu unterschiedlichen Kürzungsentschei-
dungen von Fachpersonen führen. 

 

3.3.2 Unterschiedliche Interpretation von Skalen 

Zusätzlich zu den individuellen Unterschieden der Fachpersonen kommt hinzu, dass 
Urteilsskalen häufig uneindeutig sind (Kahneman et al., 2023, S. 577). Die in den Ska-
len verwendeten Bestimmungen können von den Fachpersonen unterschiedlich inter-
pretiert werden. In den SKOS-Richtlinien wird festgehalten, dass das Ausmass des 
Fehlverhaltens bei der Bestimmung des Kürzungsumfangs zu beachten ist (SKOS, 
2023, S. 135). Ergänzend wird in den SKOS-Richtlinien ausgeführt, dass die maximale 
Kürzung von 30 % des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt nur bei wiederholtem 
oder schwerwiegendem Fehlverhalten zulässig ist. Diese Ausführungen lassen den 
Fachpersonen viele Möglichkeiten für unterschiedliche Interpretationen. Wann handelt 
es sich um ein leichtes, mittleres oder schwerwiegendes Fehlverhalten? Hinzu kommt, 
dass gemäss Kahneman et al. (2023, S. 577) eine weitere Ursache von Rauschen sein 
kann, dass Fachpersonen eine unterschiedliche Einstufung des Schwergrads von 
Fehlverhalten beziehungsweise Straftaten vornehmen. Richter:innen haben beispiels-
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weise unterschiedliche Ansichten darüber, welche Verbrechen härtere Strafen verdie-
nen. In der wirtschaftlichen Sozialhilfe kann dies ähnlich sein. Einzelne Fachpersonen 
könnten beispielsweise der Ansicht sein, dass das Nichtwahrnehmen von Beratungs-
terminen ein schwerwiegenderes Fehlverhalten ist, als wenn die Arbeitsbemühungen, 
sprich Bewerbungen, nicht eingereicht werden, während andere Fachpersonen dieser 
Rangordnung widersprechen würden. 

 

3.3.3 Bestätigungsfehler 

Gemäss Kahneman et al. (2023, S. 268) wird Rauschen durch verschiedene psycho-
logische Verzerrungen verursacht. Eine in der wirtschaftlichen Sozialhilfe besonders 
bedeutende psychologische Verzerrung ist der Bestätigungsfehler. Durch den Bestäti-
gungsfehler neigen Fachpersonen dazu, Informationen zu suchen, zu beachten und 
zu bemerken, welche ihren bisherigen Annahmen entsprechen (Lätsch, 2023, S. 23). 
Gleichzeitig werden Informationen nicht gesucht, beachtet oder bemerkt, welche ge-
gen die bisherigen Annahmen sprechen. In der wirtschaftlichen Sozialhilfe kann dies 
beispielsweise bedeuten, dass sich die Fachpersonen vom Ersteindruck im ersten Be-
ratungsgespräch beeinflussen lassen (Lätsch, 2023, S. 23). Hat die Fachperson beim 
Erstgespräch den Eindruck, dass es sich um eine motivierte Person handelt, welche 
bemüht ist, sich zeitnah wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, werden im weiteren 
Beratungsverlauf möglichweise nur noch Informationen wahrgenommen, welche diese 
Wahrnehmung stützen. Den Informationen von Fehlverhalten (zum Beispiel Auflagen 
und Weisungen, welche nicht oder nur teilweise erfüllt werden) werden keine Beach-
tung mehr geschenkt. Dies kann zu Rauschen führen, da nicht alle Fachpersonen den-
selben ersten Eindruck einer Person gewinnen. 

 

3.4 Einflussfaktoren auf Entscheidungen 
In dieser Masterarbeit soll aber nicht nur untersucht werden, ob Rauschen in der Ent-
scheidungsfindung der wirtschaftlichen Sozialhilfe vorhanden ist. Es soll auch geprüft 
werden, ob bestimmte Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und die Quali-
tät der Beratungsbeziehung einen signifikanten Einfluss auf die Kürzungsentscheidun-
gen der Fachpersonen haben. Zusätzlich soll untersucht werden, ob bestimmte Per-
sonenmerkmale der Fachpersonen und/oder eine bestimmte Kultur im Sozialhilfeor-
gan die Kürzungsentscheidungen der Fachpersonen signifikant beeinflussen. Die ent-
sprechenden Hypothesen werden in den nachfolgenden Kapiteln hergeleitet. 

 

3.4.1 Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und Beratungsbezie-
hung 

Studien, welche untersucht haben, ob das Geschlecht von Sozialhilfebeziehenden ei-
nen Einfluss auf einen allfälligen Kürzungsentscheid in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
hat, gibt es (noch) nicht. Es gibt aber verschiedene Studien aus dem In- und Ausland, 
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welche untersucht haben, ob das Geschlecht eine Rolle auf das Urteil bei einem Straf-
delikt hat (Ludewig, LaLlave & Gross-De Matteis, 2012, S. 32). Die Ergebnisse der 
bereits vorhandenen Studien sind widersprüchlich. Das Bundesamt für Statistik (BFS) 
(2011, S. 10) hat beispielsweise festgestellt, dass weiblich gelesene Personen in der 
Schweiz bei grober Verletzung von Verkehrsregeln häufiger Bussen erhielten als 
männlich gelesene (87 % beziehungsweise 74 %), während bedingte Freiheitsstrafen 
in Verbindung mit Verletzungen von Verkehrsregeln häufiger bei männlich gelesenen 
Personen als bei weiblich gelesenen ausgesprochen wurden (20 % beziehungsweise 
11 %). Diese Ergebnisse passen zu einer Reihe anderer Studien, welche besagen, 
dass bestimmte Delikte für weiblich gelesene Personen weit kürzere Haftstrafen oder 
kleinere Bussen zur Folge haben als für männlich gelesene Personen (Bushway & 
Piehl, 2001; Engen & Gainey, 2000; Mustard, 2001). Die Studien von Albonetti (1991), 
Crew (1991) und Wooldredge (1998) hingegen fanden bei der Analyse der Straflänge 
zwischen männlich und weiblich gelesenen Personen keine Unterschiede. Erwähnens-
wert ist jedoch, dass es auch Studien gibt, welche beobachtet haben, dass weiblich 
gelesene Personen stärker bestraft werden als männlich gelesene (Boritch, 1992; 
Chesney-Lind, 1977; Chesney-Lind & Shelden, 2004). 

Wie bereits erwähnt, ist die Studienlage widersprüchlich. Aufgrund der zeitlichen und 
geografischen Nähe der Ergebnisse aus der Studie vom BFS (2011, S. 10) ist es na-
heliegend, sich für die vorliegende Masterarbeit an diesen Ergebnissen zu orientieren. 
Die zweite Hypothese lautet deshalb wie folgt: Die Leistungen von männlich gelesenen 
Sozialhilfebeziehenden werden wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die Leistun-
gen von weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden. 

Auch zur Frage, ob die Staatsangehörigkeit der Sozialhilfebeziehenden einen Einfluss 
auf die Kürzungsentscheidungen der Fachpersonen hat, gibt es keine Studien. Bei der 
Studie von Ludewig et al. (2012, S. 34-35) haben 37 % der Staatsanwält:innen ange-
geben, dass sie glauben, bei Entscheidungen davon beeinflusst zu werden, ob es sich 
bei den Täter:innen um ausländische Staatsangehörige handelt. Zusätzlich geht knapp 
die Hälfte der Staatsanwält:innen davon aus, dass sich ihre Berufskolleg:innen von der 
Tatsache, ob die Täter:innen die Schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen, stärker 
beeinflussen lassen als sie sich selbst (Ludewig et al., 2012, S. 34-35).  

In einer Studie, welche vom BFS (2023a, Abschn. 6) im Jahr 2022 durchgeführt wurde, 
gaben 50 % der Personen, welche berichteten, in den letzten fünf Jahren in der 
Schweiz diskriminiert worden zu sein, an, dass sie aufgrund ihrer Nationalität diskrimi-
niert worden sind. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung der Schweiz sind dies 13 %. 
13.7 % der selbst erklärten Diskriminierungsopfer gaben an, in der öffentlichen Verwal-
tung und 4.4 % in der wirtschaftlichen Sozialhilfe diskriminiert worden zu sein (BFS, 
2023a, Abschn. 6). Eine weitere Studie des BFS (2023b, Abschn. 6) zeigt auf, dass 
39 % der Bevölkerung der Schweiz mit der Aussage «Ausländer missbrauchen das 
System der Sozialleistungen, zum Beispiel AHV oder IV», voll und ganz oder eher ein-
verstanden sind. 



Masterarbeit  Raphael Theiler 

19 

Aufgrund dieser Forschungsergebnisse lautet die dritte Hypothese wie folgt: Die Leis-
tungen von ausländischen Sozialhilfebeziehenden werden wahrscheinlicher und stär-
ker gekürzt als die Leistungen von Sozialhilfebeziehenden, welche Schweizer Staats-
angehörige sind. 

Die Professionellen der Sozialen Arbeit befinden sich gemäss Staub-Bernasconi 
(2019, S. 83) in einem Tripelmandat. Das Tripelmandat beinhaltet die Mandate der Ge-
sellschaft, der Klient:innen und der Profession der Sozialen Arbeit. Die Fachpersonen 
sind somit mit den Erwartungen der Gesellschaft, der Klient:innen und der Profession 
konfrontiert. Die entsprechenden Erwartungen können teilweise im Widerspruch zuei-
nanderstehen (Staub-Bernasconi, 2019, S. 83). Die Gesellschaft kann von den Fach-
personen, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, beispielsweise erwarten, 
die soziale Sicherheit möglichst kostengünstig sicherzustellen. Die Sozialhilfebezie-
henden, sprich die Klient:innen, können dagegen die Erwartung haben, von den Fach-
personen möglichst umfassend unterstützt zu werden. Das Mandat der Profession for-
dert dabei zusätzlich, dass sich die Professionellen bei ihrem Handeln am Berufskodex 
orientieren. 

Die Fachpersonen, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, befinden sich 
seit jeher im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle (Anliker, 2016, Abschn. 6). 
Auch Widulle (2012, S. 113) führt diesbezüglich aus, dass die Mandate in der Sozialen 
Arbeit teilweise diffus und widersprüchlich sind und es herausfordernd sein kann, die 
Kooperation der Klient:innen zu fordern und zu fördern und gleichzeitig den staatlichen 
Vorgaben gerecht zu werden. Widulle (2012, S. 113) führt weiter aus, dass insbeson-
dere auch Beratungsbeziehungen zu Dilemmata führen können. Unklar ist, wie Fach-
personen auf solche Dilemmata in der wirtschaftlichen Sozialhilfe reagieren. Gemäss 
Sanders (2004, S. 791) ist eine offene, vertrauensvolle und auf Zusammenarbeit ori-
entierte Beratung die Voraussetzung für eine gute beziehungsweise erfolgreiche Be-
ratung. Unklar ist, inwiefern sich Fachpersonen bei ihren Kürzungsentscheidungen von 
der Qualität der Beratungsbeziehung beeinflussen lassen. 

Die vierte Hypothese, welche überprüft werden soll, lautet deshalb wie folgt: Die Leis-
tungen von Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbe-
ziehung als schlecht einschätzen, werden wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die 
Leistungen von Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungs-
beziehung als gut einschätzen. 

 

3.4.2 Personenmerkmale der Fachpersonen 

In den folgenden Abschnitten wird häufig der Begriff Punitivität erwähnt. Der Begriff 
Punititvät wird in der Wissenschaft unterschiedlich verwendet (unter anderem bei der 
Analyse der Gefangenenrate oder der Gesetzgebung eines Landes) (Kamenowski & 
Baier, 2020, S. 855). In der vorliegenden Masterarbeit ist mit der individuellen Punitivi-
tät die Tendenz von Personen, vergeltende Sanktionen vorzuziehen und versöhnende 
zu vernachlässigen gemeint (Lautmann & Klimke, 2004, S. 9). Anders formuliert wer-
den mit einer höheren Punitivität eher Strafsanktionen befürwortet, welche auf «Härte 
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und Schärfe» setzen. Kamenowski und Baier (2020, S. 855) verwenden diesbezüglich 
auch das Synonym strafharte Einstellungen. 

Zum Alter als möglicher Einflussfaktor auf die Punitivität liegen widersprüchliche Er-
gebnisse vor (Kamenowski & Baier, 2020, S. 856). Mohr und Ziegler (2012, S. 26) 
konnten diesbezüglich keine signifikante Korrelation feststellen, während Drenkhahn 
et al. (2020, S. 107) zwischen den Altersgruppen verschiedene Strafeinstellungen fest-
gestellt haben, jedoch ohne Effekte in eine eindeutige Richtung. Reuband (2010, S. 
106) hingegen stellte für die 2000er-Jahre fest, dass sich eher jüngere Befragte für 
Gefängnisstrafen aussprachen, während sich die Zustimmung zu gemeinnütziger Ar-
beit als milde Strafe eher bei Älteren zeigte. Gemäss Kamenowski und Baier (2020, 
S. 863) geht ein höheres Alter mit einer geringeren Punitivität einher. Dabei handelt es 
sich jedoch um geringe Effekte, welche sich in der Auswertung von Kamenowski und 
Baier (2020, S. 863) nur zwei Mal als signifikant herausgestellt haben. Die Auswertung 
von Kamenowski und Baier (2020, S. 858) erfolgte auf der Grundlage einer Befragung 
zu Kriminalitätsopfererfahrungen und Kriminalitätswahrnehmungen in der Schweiz aus 
dem Jahr 2018. Aufgrund der Aktualität und der Nähe zur Stichprobe der vorliegenden 
Masterarbeit wurden die Ergebnisse der Auswertung von Kamenowski und Baier 
(2020, S. 858) bei der Hypothesenbildung herangezogen. Die fünfte Hypothese lautet: 
Je jünger die Fachpersonen sind, desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kür-
zungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus. 

Auch für den Einfluss des Geschlechts auf die Punitivität gibt es gemäss Kamenowski 
und Baier (2020, S. 863) widersprüchliche Befunde. Männliche gelesene Befragte 
stimmen gemäss Kamenowski und Baier (2020, S. 863) beispielsweise häufiger der 
Todesstrafe zu, sprechen sich bei Fallvignetten zugleich aber seltener für Gefängnis-
strafen aus als weiblich gelesene. Die Studie von Beineke, Schmidt und Wen (2023, 
S. 160), in welcher die punitive Einstellung angehender Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit mit der der Allgemeinbevölkerung verglichen wurde, legt dar, dass in der Stu-
dierendenstichprobe weiblich gelesene Personen minimal häufiger punitive Einstellun-
gen angaben als männlich gelesene. Dabei ist anzumerken, dass die Studie von 
Beineke et al. (2023, S. 160) diverse Limitationen (unter anderem kleine Stichproben-
grösse und nur basierend auf Studierende einer katholischen Hochschule) aufweist. 
Es soll geprüft werden, ob sich im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe aussagekräf-
tigere Ergebnisse finden lassen. Aus diesem Grund lautet die sechste Hypothese: 
Weiblich gelesene Fachpersonen kürzen die Leistungen von Sozialhilfebeziehenden 
wahrscheinlicher und stärker als männlich gelesene. 

Laut Kamenowski und Baier (2020, S. 864) steht die politische Orientierung in engem 
Zusammenhang mit der Punitivität, wenn diese anhand der Zustimmung zur Todes-
strafe oder allgemein einer strafharten Einstellung gemessen wird. Bei diesen Studien 
gilt: Je rechter die politische Einstellung der Befragten ist, desto punitiver sind diese. 
Die Annahme, dass die politische Einstellung einen Einfluss auf die Entscheidungen 
von Fachpersonen haben kann, wird auch durch die Studie von Roulin und Hassler 
(2023, S. 32-33) gestützt. Diese Studie hat die Sozialhilfeleistungen in fünf Schweizer 
Kantonen untersucht und dabei von Gemeinde zu Gemeinde erhebliche Unterschiede 
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bezüglich erhaltener Unterstützungsleistungen festgestellt. Roulin und Hassler (2023, 
S. 33) zeigen auf, dass Fachpersonen teilweise aus politischen Gründen von den Vor-
gaben (insbesondere SKOS-Richtlinien und Gesetzgebungen) abweichen. Aufgrund 
dieser beiden Studien lautet die siebte Hypothese wie folgt: Je rechter die politische 
Einstellung der Fachpersonen ist, desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kür-
zungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus. 

Gautschi (2021, S. 364) hat in seiner Dissertation die Entscheidungsfindung im Kin-
desschutz untersucht. Die Ergebnisse seiner Studie zeigen, dass die Fremdplatzie-
rungsempfehlung im Kindesschutz auch von der allgemeinen Bereitschaft der Fach-
personen zur Fremdplatzierung (als Einstellung) abhängt. Diese Erkenntnis legt die 
Annahme nahe, dass die Entscheidung für oder gegen eine Kürzung von der individu-
ellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
abhängen kann. Diese Annahme wird von Pfister (2009, S. 9), welche in ihrer Studie 
bei der Vergabe von Einkommensfreibeträgen und Integrationszulagen grosse Unter-
schiede festgestellt hat, bestärkt. Die Studie hat als Quelle der ungleichen Behandlung 
die Haltung der Fachpersonen oder der Behörde, welche für die Sozialhilfebeziehen-
den zuständig sind, vermutet. Diese Annahme wird von der Studie von Roulin und 
Hassler (2023, S. 33), welche Sozialhilfeleistungen in fünf Schweizer Kantonen unter-
sucht hat, gestützt. In dieser Studie hat sich herausgestellt, dass Fachpersonen teil-
weise bewusst (beispielsweise aus politischen oder sozialarbeiterischen Gründen) von 
den SKOS-Richtlinien abweichen, weil sie diesen Vorgaben nicht nachkommen wollen. 
Somit lautet die achte Hypothese: Je stärker die Fachpersonen Kürzungen in der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher und stärker 
fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus. 

 

3.4.3 Kultur des Sozialhilfeorgans 

Näpfli Keller et al. (2018, S. 170) haben in einer Studie untersucht, welche Faktoren 
für Fachpersonen die Arbeit in einem Sozialhilfeorgan attraktiv machen. Viele der Be-
fragten gaben an, dass für sie die direkt vorgesetzten Personen eine wichtige Quelle 
sozialer Unterstützung im Arbeitsalltag sind. Insbesondere wird dabei genannt, dass 
es für die Fachpersonen wichtig ist, dass die direkt vorgesetzten Personen verlässlich 
sind und ihnen Rückendeckung geben (Näpfli Keller et al., 2018, S. 170). Unklar ist, 
ob dies auch dazu führt, dass sich die Fachpersonen bei Kürzungsentscheidungen von 
der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen beeinflussen lassen. Die 
bereits zitierte Studie, welche von Pfister (2009, S. 6) durchgeführt wurde und die 
Vergabe der Einkommensfreibeträge und Integrationszulagen untersucht hat, hat die 
Haltung der Behörde als mögliche Quelle für ungleiche Behandlungen von Sozialhilfe-
beziehenden eruiert. Ähnlich lauten die Ergebnisse von Roulin und Hassler (2023, 
S. 32-33), welche in ihrer Studie die Sozialhilfeleistungen in fünf Schweizer Kantonen 
untersucht und dabei von Gemeinde zu Gemeinde erhebliche Unterschiede bezüglich 
erhaltener Unterstützungsleistungen festgestellt haben. Roulin und Hassler (2023, 
S. 33) führen diesbezüglich aus, dass für einige Fachpersonen nicht in erster Linie die 
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Gesetze, sondern die internen Regelungen wegweisend für den Vollzug der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe sind. Dabei gaben einige Fachpersonen an, dass sie sich aufgrund 
interner Weisungen gezwungen sehen, entgegen ihren Überzeugungen von den 
SKOS-Richtlinien und den kantonalen Gesetzgebungen abzuweichen (Roulin & Hass-
ler, 2023, S. 33). Dies stützt die Annahme, dass sich die Fachpersonen von der Hal-
tung der direkt vorgesetzten Person, welche sich in internen Richtlinien abbilden kann, 
beeinflussen lassen. Die neunte Hypothese lautet entsprechend: Je stärker die direkt 
vorgesetzte Person Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürwortet (Einstel-
lung), desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfe-
beziehenden aus. 

Ähnlich viele Fachpersonen gaben bei der Befragung von Näpfli Keller et al. (2018, 
S. 170) an, dass sie bei ihrer Arbeit im Sozialhilfeorgan soziale Unterstützung durch 
ihre Arbeitskolleg:innen erfahren und dass dies wesentlich dazu beiträgt, dass sie ihre 
Arbeit als attraktiv einschätzen. Die Fachpersonen gaben an, dass sie sich in der Fall-
arbeit gegenseitig unterstützen und den regelmässigen Austausch suchen. Unklar ist, 
ob dies auch dazu führt, dass ein Team eine gemeinsame Haltung betreffend allfälliger 
Kürzungen entwickelt und die Kürzungsentscheidungen somit im Wesentlichen von 
der Teamhaltung abhängen. Die zehnte Hypothese lautet: Je stärker die Teamkol-
leg:innen Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto 
wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden 
aus. 
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4 Studienbeschreibung 
In den folgenden beiden Kapiteln wird das methodische Vorgehen dargelegt und die 
Beschreibung der Stichprobe vorgenommen. 

 

4.1 Methodisches Vorgehen 
Zu Beginn der Masterarbeit wurde mittels Literaturrecherche der aktuelle Forschungs-
stand ermittelt und analysiert, um so einen Überblick über das bereits vorhandene 
Wissen und die Lücken im Forschungsstand zu gewinnen. 

Auf Basis des aktuellen Forschungsstands wurden verschiedene Hypothesen gebildet. 
Es wurden Hypothesen zum Einfluss der Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehen-
den und der Fachpersonen, der Qualität der Beratungsbeziehung und der Kultur des 
Sozialhilfeorgans erarbeitet, wodurch hohe Anforderungen an das methodische Vor-
gehen gestellt wurden. Insbesondere die Testung der Hypothesen zu den Sozialhilfe-
beziehenden bedingte eine Erhebung mittels Fallvignetten. Nur mit Fallvignetten konn-
ten einzelne Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und die Qualität der Be-
ratungsbeziehung bei sonst exakt identischem Sachverhalt gezielt angepasst bezie-
hungsweise variiert werden. Die Fallvignettenstudie mittels Onlinebefragung wurde 
aus diesem Grund als Befragungsform zur Beantwortung der Fragestellung der vorlie-
genden Masterarbeit gewählt. Mit Fallvignetten werden die fiktiv geschilderten Szena-
rien in der wirtschaftlichen Sozialhilfe gemeint, welche den Fachpersonen als Grund-
lage für ihre Entscheidungen dienten. Gemäss Rosenberger (2016, S. 204) sind Fall-
vignettenstudien typische Erhebungsmethoden für empirische Gerechtigkeitsfor-
schung beziehungsweise für sozialpsychologische Urteils- und Entscheidungsfor-
schung, Forschungen zur Ermittlung öffentlicher Meinungen und Einstellungen sowie 
professionsanalytische Forschungen, die darauf abzielen, nicht-expliziertes Wissen 
und Sinngebungsmuster der Befragten zu rekonstruieren. Durch Fallvignetten ist es 
möglich, den subjektiven Handlungssinn von Fachpersonen in imaginierten Situatio-
nen hervorzubringen (Stiehler, Fritsche & Reutlinger, 2012, Abschn. 2). Wichtig bei Er-
hebungen mittels Fallvignetten ist, dass alle Befragten die Perspektive, welche sie 
durch die Fallvignetten einnehmen sollen, auch tatsächlich einnehmen können (Hug-
hes & Huby, 2004, S. 43). Vorliegend wurden nur Fachpersonen befragt, welche zu-
mindest teilweise in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig und dabei in Kürzungsent-
scheidungen involviert sind. Es ist deshalb davon auszugehen, dass es für diese Per-
sonen möglich war, die Perspektive einer Fachperson, welche in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe tätig ist und die in den Fallvignetten dargestellten Sozialhilfebeziehenden 
berät, einzunehmen. Weiter wurde diesbezüglich darauf geachtet, dass die Fallvignet-
ten wirklichkeitsgetreu dargestellt wurden. In Anlehnung an Hughes und Huby (2004, 
S. 37) wurden die entwickelten Fallvignetten mittels Pretests mit Fachpersonen, wel-
che in unterschiedlichen Kantonen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, geprüft 
und anschliessend überarbeitet. 
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Eine Fallvignettenstudie ist aus den aufgeführten Gründen zur Beantwortung der Fra-
gestellung bestens geeignet. Ebenfalls konnte mit der Befragungsform der Onlinebe-
fragung ein Zugang zum Feld der Fachpersonen, welche zumindest teilweise in der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig und dabei in Kürzungsentscheidungen involviert sind, 
hergestellt werden. Die Vorteile der Fallvignettenstudie mittels Onlinebefragung über-
wiegen damit gegenüber den Vorteilen anderer Erhebungsmethoden wie beispiels-
weise der Aktenanalyse, insbesondere in datenschutzrechtlicher Perspektive und beim 
Feldzugang. Dazu kommt, dass, wie bereits erwähnt, die Hypothesen zu den Perso-
nenmerkmalen der Sozialhilfebeziehenden und zur Qualität der Beratungsbeziehung 
nur mit einer Fallvignettenstudie getestet werden konnten. 

Es handelt sich bei der vorliegenden Masterarbeit um eine Querschnittsstudie. Die 
entsprechende Onlinebefragung wurde mit dem Onlinebefragungstool Unipark durch-
geführt und die einzelnen Versionen der Fallvignetten wurden den Befragungsteilneh-
menden durch Unipark zufällig zugewiesen. Das Programm IMB SPSS wurde für die 
anschliessende statistische Auswertung verwendet. Zusätzlich wurde OpenAI’s Chat-
GPT AI language model als generatives KI-System zur Bearbeitung der eigenen Daten 
und des bereits generierten Outputs verwendet. Die Ausgaben von OpenAI’s ChatGPT 
AI language model wurden stets überprüft. 

Zur Stichprobengewinnung wurde in jeder Region der Deutschschweiz (Mittelland, 
Nordwestschweiz, Ostschweiz, Zentralschweiz und Zürich) ein Kanton ausgewählt, in 
welchem die Befragung durchgeführt wurde. In der Region Zürich, welche lediglich aus 
dem Kanton Zürich besteht, hat sich die entsprechende Auswahl selbsterklärend er-
übrigt. Um allfälligen Verzerrungen durch kantonale Gesetze, Verordnungen, Handbü-
cher oder ähnlichem entgegenwirken zu können, wurde geprüft, welche Kantone in 
den einzelnen Regionen der Deutschschweiz betreffend Kürzungen möglichst wenig 
von den SKOS-Richtlinien abweichen. Dabei wurde insbesondere der minimale und 
maximale Umfang und die minimale und maximale Dauer einer allfälligen Kürzung be-
achtet. In den Regionen der Deutschschweiz, in welchen aufgrund dieser Auswahlkri-
terien verschiedene Kantone zur Auswahl standen, wurde die abschliessende Ent-
scheidung mittels Zufallsgenerator getroffen. Aufgrund dieses Vorgehens wurden die 
folgenden fünf Kantone ausgewählt: Aargau, Bern, Graubünden, Zug und Zürich. Da-
bei ist anzumerken, dass im Handbuch Soziales des Kantons Aargau (2024, Ab-
schn. 8) festgehalten wird, dass eine Kürzung von mehr als 30 % des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt geprüft werden kann, wenn ein zweites Mal aus dem gleichen 
Grund gekürzt wird. Da dies in den Fallvignetten jedoch nicht der Fall war, wurde diese 
Abweichung von den SKOS-Richtlinien bei der Auswahl der Kantone für die Befragung 
nicht berücksichtigt. 

In sämtlichen Kantonen wurden die Hauptstädte angeschrieben und zur Teilnahme an 
der Befragung eingeladen. Anzumerken ist, dass die Stadt Bern mitgeteilt hat, dass 
die Fachpersonen aus Ressourcengründen nicht an der Befragung teilnehmen wer-
den. Nebst den Hauptstädten wurden mittels Zufallsgenerator weitere Gemeinden und 
Städte ausgewählt und zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Dabei wurde da-
rauf geachtet, dass sowohl Orte mit wenigen als auch Orte mit vielen Einwohner:innen 
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ausgewählt wurden. Im Kanton Zug konnten aufgrund der geringen Anzahl Sozial-
dienste sämtliche Sozialdienste angeschrieben werden. Bei der Auswahl der einzelnen 
Sozialhilfeorgane in den anderen Kantonen stellte sich heraus, dass diese Kantone im 
Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe unterschiedlich organisiert sind. Im Kanton 
Bern werden die Aufgaben in der wirtschaftlichen Sozialhilfe beispielsweise in vielen 
Gemeinden von regionalen Sozialdiensten übernommen. Im Kanton Graubünden ar-
beiten die Gemeinden und Städte im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe oft mit 
den regionalen Sozialdiensten, welche im ganzen Kanton verteilt sind, zusammen. 
Deshalb wurden im Kanton Graubünden sämtliche regionalen Sozialdienste und mit-
tels Zufallsgenerator weitere Gemeinden und Städte angeschrieben. Dabei ist anzu-
merken, dass einzelne regionale Sozialdienste mitgeteilt haben, dass sie beziehungs-
weise ihre Mitarbeitenden nicht an der Befragung teilnehmen werden. Im Kanton Aar-
gau, in welchem viele kleinere Gemeinden einen eigenen Sozialdienst mit einigen we-
nigen Mitarbeitenden haben, mussten mehr Sozialdienste angeschrieben werden als 
in den anderen Kantonen, in welchen sich die meisten Gemeinden zu regionalen So-
zialdiensten zusammengeschlossen haben und somit mit wenigen Sozialdiensten 
viele Fachpersonen erreicht werden konnten. Insgesamt wurden 166 Sozialhilfeor-
gane angeschrieben, welche mit einem Reminder zu einem späteren Zeitpunkt noch-
mals zur Teilnahme an der Befragung eingeladen wurden. Vier Sozialhilfeorgane ha-
ben mitgeteilt, dass sie nicht an der Befragung teilnehmen werden. Es handelt sich 
weitestgehend um eine Gelegenheitsstichprobe, bei welcher die Entscheidungen be-
ziehungsweise Auswahlen teilweise aber auch mittels Zufallsgenerator getroffen wur-
den beziehungsweise erfolgten. Die Feldphase fand im April und Mai 2024 statt. 

Bei Sozialhilfeorganen, bei welchen die Kontaktangaben der Mitarbeitenden öffentlich 
abrufbar waren, wurden die entsprechenden Mitarbeitenden direkt angeschrieben. Die 
Mitarbeitenden wurden in der Nachricht darauf hingewiesen, dass sich die Befragung 
an Fachpersonen richtet, welche zumindest teilweise in der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
tätig und dabei in Kürzungsentscheidungen involviert sind. Wenn die Kontaktangaben 
der Mitarbeitenden nicht öffentlich waren, wurde eine Nachricht an die «allgemeine 
Mailadresse» der Sozialhilfeorgane geschickt mit der Bitte, die Nachricht an sämtliche 
Fachpersonen weiterzuleiten, welche zumindest teilweise in der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe tätig und dabei in Kürzungsentscheidungen involviert sind. 

Da nicht sämtliche Fachpersonen direkt angeschrieben werden konnten, kann nicht 
festgestellt werden, wie viele Personen die Einladung zur Teilnahme an der Befragung 
erhalten haben. Entsprechend kann die Rücklaufquote nicht berechnet werden. 

Aus forschungsethischer Sicht wurde darauf geachtet, dass die Befragten mit der Mail-
nachricht über das Vorhaben der vorliegenden Masterarbeit und die Massnahmen be-
treffend Vertraulichkeit und Anonymität informiert wurden. Die Teilnahme erfolgte frei-
willig und die Beantwortung des Fragebogens konnte jederzeit abgebrochen werden. 
Somit wurde das Prinzip der informierten Einwilligung eingehalten. Es wurden keine 
Personendaten erhoben, welche Rückschlüsse auf einzelne Fachpersonen zulassen. 
Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Teilnehmenden durch die Forschung 
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Schäden irgendwelcher Art und Weise erfahren. Somit ist auch das Prinzip der Nicht-
schädigung eingehalten. 

 

4.2 Stichprobenbeschreibung 
Insgesamt haben 418 Personen die Befragung aufgerufen. 128 Personen haben sich 
lediglich die Begrüssungsseite angesehen. Weitere 68 Personen haben die Befragung 
zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen. Somit haben 222 Personen die Befragung 
beendet (absolute Stichprobengrösse). Betrachtet man nur die Teilnehmenden, welche 
mehr als die Begrüssungsseite aufgerufen haben (N = 290), liegt die Beendigungs-
quote bei 76.55 %. 

64 % der N = 222 Befragten gaben an, dass sie sich dem weiblichen und 22.5 % dem 
männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Keine Person wählte die Option divers. 30 
Personen, sprich 13.5 % der N = 222 Befragten, machten bezüglich des Geschlechts, 
zu welchem sie sich zugehörig fühlen, keine Angaben. 

Die meisten (31.5 %) der N = 222 Befragten sind zwischen 25-34 Jahre alt. Es haben 
jedoch Personen aus sämtlichen Alterskategorien an der Befragung teilgenommen 
(siehe Abbildung 3). Der Median liegt bei 35-44 Jahren. 

 

 

Abbildung 3. Säulendiagramm zur Frage: Wie alt sind Sie? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Mit 57.7 % gaben die meisten der N = 222 Befragten an, als höchste Ausbildung einen 
Bachelorabschluss zu haben (siehe Abbildung 4). Weiter gaben 70.3 % der N = 222 
Befragten an, einen Studienabschluss (Bachelor und/oder Master) in Sozialer Arbeit 
zu haben. 5.0 % der N = 222 Befragten befanden sich zum Zeitpunkt der Erhebung im 
Bachelorstudium in Sozialer Arbeit. 

 

 

Abbildung 4. Säulendiagramm zur Frage: Welche Schule beziehungsweise welche 
Berufsausbildung haben Sie als höchste Ausbildung abgeschlossen? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Die meisten der N = 222 Befragten arbeiten in den Kantonen Aargau (29.3 %), Bern 
(28.8 %) und Zürich (26.1 %) (siehe Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5. Kreisdiagramm zur Frage: In welchem Kanton befindet sich das Sozial-
hilfeorgan, bei welchem Sie tätig sind? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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(siehe Abbildung 6). 
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Abbildung 6. Kreisdiagramm zur Frage: Welche der folgenden Kategorien beschreibt 
das Einzugsgebiet Ihrer Organisation am besten? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 

 

An der Befragung haben sowohl Personen teilgenommen, welche seit weniger als ei-
nem Jahr im Arbeitsfeld der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind (8.6 %, N = 222) als 
auch Personen, welche seit mehr als 15 Jahren im entsprechenden Arbeitsfeld arbei-
ten (20.7 %) (siehe Abbildung 7). Die meisten der N = 222 Befragten (23.0 %) arbeiten 
in einer Organisation, in welcher 6-9 Personen in der Fallführung in der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe tätig sind (siehe Abbildung 8). 46.4 % der N = 222 Befragten sind aus-
schliesslich in der wirtschaftlichen Sozialhilfe beschäftigt. Entsprechend sind 53.6 % 
der N = 222 Befragten nebst der wirtschaftlichen Sozialhilfe auch noch in anderen Ar-
beitsfeldern tätig. 
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Abbildung 7. Säulendiagramm zur Frage: Seit wie vielen Jahren sind Sie bereits im 
Arbeitsfeld der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 

 

 

Abbildung 8. Säulendiagramm zur Frage: Wie viele Fachpersonen sind in Ihrer Orga-
nisation in der Fallführung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig? (N = 222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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5 Operationalisierung 
Im Folgenden wird ausgeführt, wie die Operationalisierung der einzelnen Variablen er-
folgte. 

 

5.1 Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und Beratungsbezie-
hung 

Wie im Kapitel 3.4.1 Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und Beratungs-
beziehung bereits erwähnt, soll mit dieser Masterarbeit untersucht werden, inwiefern 
die Personenmerkale der Sozialhilfebeziehenden, sprich das Geschlecht und die 
Staatsangehörigkeit, und die Qualität der Beratungsbeziehung einen Einfluss auf die 
Kürzungsentscheidungen der Fachpersonen haben. Beim Geschlecht wurde zwischen 
einer männlich und weiblich gelesenen sozialhilfebeziehenden Person, bei der Staats-
angehörigkeit zwischen einer sozialhilfebeziehenden Person aus der Schweiz und ei-
ner sozialhilfebeziehenden Person aus Eritrea und bei der Qualität der Beratungsbe-
ziehung zwischen einer guten und einer schlechten Beratungsbeziehung variiert.  

Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden zwei Fallvignetten konstruiert, welche 
in je acht verschiedenen Versionen erstellt wurden. Es wurden entsprechend bei bei-
den Fallvignetten mit den folgenden Kombinationen Versionen konstruiert. 

- Version 1: Mann, Schweizer, gute Beratungsbeziehung 
- Version 2: Mann, Schweizer, schlechte Beratungsbeziehung 
- Version 3: Frau, Schweizerin, gute Beratungsbeziehung 
- Version 4: Frau, Schweizerin, schlechte Beratungsbeziehung 
- Version 5: Mann, Eritreer, gute Beratungsbeziehung 
- Version 6: Mann, Eritreer, schlechte Beratungsbeziehung 
- Version 7: Frau, Eritreerin, gute Beratungsbeziehung 
- Version 8: Frau, Eritreerin, schlechte Beratungsbeziehung 

In beiden Fallvignetten wurden bewusst Fehlverhalten in unterschiedlichem Ausmass 
geschildert. In der Fallvignette 2 wurde ein schwerwiegenderes Fehlverhalten gewählt 
als in der Fallvignette 1, was sich auch in den Mittelwerten der Wahrscheinlichkeit und 
Höhe der Kürzungen zeigt (siehe Kapitel 5.2 Kürzungsentscheidung). 

 

5.1.1 Fallvignette 1 

Die Fallvignette 1 für die Version 1 (Mann, Schweizer, gute Beratungsbeziehung) lau-
tete wie folgt: 
 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Baumann. Herr Baumann ist 
Schweizer, 34 Jahre alt und alleinstehend. 
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Herr Baumann hat eine Berufslehre als Malerpraktiker EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat er nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit seinem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte er anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da er danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat er sich 
bei der Arbeitslosenkasse beziehungsweise dem RAV angemeldet. Nachdem der An-
spruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, 
hat er vor einem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels 
wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Herr Baumann als Empfänger von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie ihn angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass er mindestens zehn Arbeitsbe-
mühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen verhält 
sich Herr Baumann sehr offen. Er erzählt ausführlich von seinen aktuellen Herausfor-
derungen und spricht mit Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusammenhang 
mit der Unterstützung in Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie finden die 
Gespräche mit Herrn Baumann stets sehr angenehm und Sie sind davon überzeugt, 
dass Sie zu ihm ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Herr Baumann sämtliche Auflagen 
und Weisungen. Vor drei Monaten hat er nun das erste Mal einen Beratungstermin 
nicht wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben ihn da-
raufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass 
er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Herr Baumann Ihr Schreiben erhalten hat, hat er für den nächsten Monat 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Ein-
reichen der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
 

Bei Versionen, in welchen eine schlechte Beratungsbeziehung konstruiert wurde, 
wurde der Abschnitt «In den Beratungsgesprächen verhält sich Herr Baumann sehr 
offen. Er erzählt ausführlich von seinen aktuellen Herausforderungen und spricht mit 
Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusammenhang mit der Unterstützung in 
Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie finden die Gespräche mit Herrn 
Baumann stets sehr angenehm und Sie sind davon überzeugt, dass Sie zu ihm ein 
vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten.» wie folgt ersetzt: «In den Beratungs-
gesprächen verhält sich Herr Baumann sehr verschlossen. Er informiert Sie in den 
Beratungsgesprächen lediglich über seine finanziellen Verhältnisse und den aktuellen 
Stand der Arbeitssuche. Über anderweitige persönliche Informationen, welche nicht 
direkt mit der Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängen, lässt 
er Sie im Ungewissen. Wenn Sie ihn auf solche Themen ansprechen, teilt er Ihnen 
stets mit, dass er mit Ihnen nicht über diese Themen sprechen möchte. Sie finden die 
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Gespräche mit Herrn Baumann stets sehr herausfordernd und Sie stellen immer wie-
der fest, dass Sie zu ihm kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten.» 

In den anderen Versionen der Fallvignette 1 wurde jeweils die Staatsangehörigkeit (in-
klusive Name) und das Geschlecht der Sozialhilfebeziehenden angepasst. 

Anschliessend wurde mittels Manipulationscheck überprüft, ob die Manipulation be-
treffend der Qualität der Beratungsbeziehung erfolgreich war. Die Fachpersonen wur-
den dabei gebeten, die folgende Frage zu beantworten: «Wie schätzen Sie die Bera-
tungsbeziehung zwischen der sozialhilfebeziehenden Person und Ihnen ein?» Die Ant-
wortskala reichte von 1 – sehr schlechte Beratungsbeziehung bis 10 – sehr gute Be-
ratungsbeziehung. 

Fachpersonen, welchen eine Version der Fallvignette 1 mit einer guten Beratungsbe-
ziehung präsentiert wurde, schätzten die Beratungsbeziehung zwischen den Sozialhil-
febeziehenden und ihnen (M = 6.71, SD = 1.31, n = 112) besser ein als Fachpersonen, 
welchen eine Version der Fallvignette 1 mit einer schlechten Beratungsbeziehung prä-
sentiert wurde (M = 3.95, SD = 1.25, n = 110). Die Ergebnisse sind signifikant (t (220) 
= 16.05, p = 0.00). Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei r = 0.73 und entspricht 
damit einem starken Effekt. Entsprechend war die Manipulation bei der Fallvignette 1 
erfolgreich. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,220) = 0.39, p = 0.53, n = 
222). 

 

5.1.2 Fallvignette 2 

Für die zweite Fallvignette wurde ein Fall konstruiert, bei welchem sich die sozialhilfe-
beziehende Person weigert, an einem Arbeitsintegrationsprogramm teilzunehmen. Für 
die Version 1 (Mann, Schweizer, gute Beratungsbeziehung) lautete die Fallvignette wie 
folgt: 
 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Schmid. Herr Schmid ist Schwei-
zer, 44 Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Herr Schmid ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Er war in der Vergangenheit immer 
wieder auf die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Er hat bis-
her für diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab 
es immer wieder Phasen, in welchen er keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Herrn Schmid endete vor einem halben Jahr. Da er keinen Anspruch auf Sozi-
alversicherungsleistungen geltend machen konnte, hat er bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Herr Schmid als Empfänger von Sozial-
hilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
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selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Herr Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von 
Ihnen fair behandelt fühle und er Ihnen vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch hat 
Ihnen Herr Schmid eine handgeschriebene Karte überreicht, in welcher er sich bei 
Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat. 

Da Herr Schmid nur über wenige beziehungsweise keine beruflichen Qualifikationen 
verfügt, haben Sie ihn für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin 
für das Erstgespräch bei der entsprechenden Organisation hat er nicht wahrgenom-
men. Sie haben ihn daraufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und 
ihm mitgeteilt, dass er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen 
muss, dass ihm der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei 
Tage später telefonisch bei ihm nachgefragt haben, hat er Ihnen mitgeteilt, dass er 
keine Lust habe, an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Er fügte an, dass 
er auch in Zukunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme 
wahrnehmen werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, ihn vom Nutzen sol-
cher Programme zu überzeugen. 
 

Bei Versionen, in welchen eine schlechte Beratungsbeziehung konstruiert wurde, 
wurde der Abschnitt «Herr Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder 
mit, dass er sich von Ihnen fair behandelt fühle und er Ihnen vertraue. Beim letzten 
Beratungsgespräch hat Ihnen Herr Schmid eine handgeschriebene Karte überreicht, 
in welcher er sich bei Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat.» durch «Herr 
Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von Ihnen 
unfair behandelt fühle und er Ihnen nicht vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch 
drohte Ihnen Herr Schmid dann sogar, sich bei der Zeitschrift Blick zu melden, damit 
die ganze Schweiz von den schlechten Zuständen in Ihrem Sozialdienst erfährt.» er-
setzt. 

Auch bei der zweiten Fallvignette wurden, je nach Variante, Anpassungen betreffend 
Geschlecht und Staatsangehörigkeit (inklusive Name) vorgenommen. 

Bei der zweiten Fallvignette wurde ebenfalls bei den Teilnehmenden mittels Manipula-
tionscheck überprüft, ob die Manipulation betreffend der Qualität der Beratungsbezie-
hung erfolgreich war. Dabei wurden die Teilnehmenden gebeten, die folgende Frage 
zu beantworten: «Wie schätzen Sie die Beratungsbeziehung zwischen der sozialhilfe-
beziehenden Person und Ihnen ein?» Die Antwortskala reichte von 1 – sehr schlechte 
Beratungsbeziehung zu 10 – sehr gute Beratungsbeziehung. 

Auch bei der Fallvignette 2 schätzten Fachpersonen, welchen eine Version der Fall-
vignette 2 mit einer guten Beratungsbeziehung präsentiert wurde, die Beratungsbezie-
hung zwischen den Sozialhilfebeziehenden und ihnen (M = 5.45, SD = 1.55, n = 110) 
besser ein als Fachpersonen, welchen eine Version der Fallvignette 2 mit einer 
schlechten Beratungsbeziehung präsentiert wurde (M = 3.12, SD = 1.37, n = 112). Die 
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Ergebnisse sind signifikant (t (220) = 11.91, p = 0.00). Die Effektstärke nach Cohen 
(1992) liegt bei r = 0.63 und entspricht damit einem starken Effekt. Entsprechend war 
die Manipulation bei der Fallvignette 2 ebenfalls erfolgreich. Varianzhomogenität liegt 
vor (Levene-Test: F (1,220) = 2.39, p = 0.12, n = 222). 

 

5.2 Kürzungsentscheidung 
Die Kürzungsentscheidung der Fachpersonen wurde zum einen mit der Wahrschein-
lichkeit, sich für eine Kürzung zu entscheiden und zum anderen mit der Angabe der 
Prozente, um wie viel der Grundbedarf für den Lebensunterhalt der Sozialhilfebezie-
henden gekürzt werden würde, gemessen. Damit wird sichergestellt, dass bei der Aus-
wertung der Kürzungsentscheidungen sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kür-
zung eintrifft als gleichzeitig auch die Intensität beziehungsweise Härte der Kürzung 
berücksichtigt wird. Diese beiden Entscheidungen sind im Entscheidungsprozess bei 
Kürzungen essenziell, da nur mit diesen beiden Entscheidungen die Auswirkungen für 
die Sozialhilfebeziehenden beurteilt werden können.  

In den SKOS-Richtlinien wird festgehalten, dass Kürzungen bei Erfüllen der Auflagen 
in der Regel aufzuheben sind (SKOS, 2023, S. 134). Ebenfalls wird festgehalten, dass 
Kürzungen nach Ablauf der zeitlichen Befristung, beispielsweise 3 Monate, überprüft 
und gestützt darauf, verlängert werden können. Zum Zeitpunkt, zu welchem eine Kür-
zungsentscheidung getroffen und eine entsprechende Kürzung verfügt wird, kann so-
mit noch nicht abschliessend beurteilt werden, wie lange der Grundbedarf für den Le-
bensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden gekürzt wird. Aus diesem Grund wurde da-
rauf verzichtet, Angaben zur vorgesehenen Dauer der Kürzung in der Auswertung zu 
berücksichtigen. 

 

5.2.1 Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Die Wahrscheinlichkeit der Kürzung wurde mit der folgenden Frage gemessen: 

«Als wie wahrscheinlich schätzen Sie es ein, dass Sie in die Wege leiten, dass der 
Grundbedarf der sozialhilfebeziehenden Person gekürzt wird?» 

Die folgenden Antwortmöglichkeiten standen den Fachpersonen bei dieser Frage zur 
Verfügung: 1 sehr unwahrscheinlich, 2 unwahrscheinlich, 3 eher unwahrscheinlich, 4 
eher wahrscheinlich, 5 wahrscheinlich, 6 sehr wahrscheinlich. Die entsprechenden Mit-
telwerte und Standartabweichungen für die Fallvignette 1 und die Fallvignette 2 sind 
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 1. Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen zur Wahrscheinlich-
keit der Kürzung 

 

Fallvignette 1: 
Wahrscheinlichkeit 
einer Kürzung 

Fallvignette 2: 
Wahrscheinlichkeit 
einer Kürzung 

N 
Gültig 222 221 

Fehlend 0 1 

Mittelwert 3.34 4.57 

Std.-Abweichung 1.16 1.24 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

5.2.2 Höhe der Kürzung 

Die Höhe der Kürzung wurde dadurch gemessen, dass die Fachpersonen gebeten 
wurden, anzugeben, um wie viel Prozent sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
der sozialhilfebeziehenden Person kürzen würden. Dazu stand den Fachpersonen in 
der Onlinebefragung ein leeres Textfeld zur Verfügung. Die Fachpersonen hatten zu-
sätzlich die Option, auszuwählen, dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
der sozialhilfebeziehenden Person nicht kürzen würden. Wenn diese Option gewählt 
wurde, wurde 0 % als Wert festgehalten. 

Auch für diese Variable werden in der nachfolgenden Tabelle die Mittelwerte und Stan-
dartabweichungen für die Fallvignette 1 und die Fallvignette 2 aufgezeigt. 

 

Tabelle 2. Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen zur Höhe der Kürzung 

 

Fallvignette 1: 
Höhe einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Höhe einer 
Kürzung 

N 
Gültig 221 220 

Fehlend 1 2 

Mittelwert 7.90 13.76 

Std.-Abweichung 7.89 8.07 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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5.3 Personenmerkale der Fachpersonen 
In den folgenden Abschnitten wird erörtert, wie die Variablen zu den Personenmerk-
malen der Fachpersonen operationalisiert wurden. 

 

5.3.1 Alter 

Das Alter der Fachpersonen wurde mittels den folgenden sechs Antwortmöglichkeiten 
erfragt: 

- 15-24 Jahre (1) 
- 25-34 Jahre (2) 
- 35-44 Jahre (3) 
- 45-54 Jahre (4) 
- 55-64 Jahre (5) 
- >64 Jahre (6) 

Der Median und der Modus für diese ordinalskalierte Variable können der Stichproben-
beschreibung (Kapitel 4.2) entnommen werden.  

 

5.3.2 Geschlecht 

Die Fachpersonen wurden gefragt, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Sie 
konnten entweder weiblich (1), männlich (2) oder divers (3) auswählen. Weitere Aus-
führungen dazu, insbesondere zur Verteilung, wurden bereits in der Stichprobenbe-
schreibung (Kapitel 4.2) vorgenommen. 

 

5.3.3 Politische Orientierung 

Zur politischen Orientierung wurden die Fachpersonen wie folgt befragt: 

«Viele Leute verwenden die Begriffe links und rechts, wenn es darum geht, politische 
Ansichten zu kennzeichnen. Wenn Sie an Ihre eigenen politischen Ansichten denken: 
Wo würden Sie diese Ansichten einstufen?»  

Die Antwortskala lautete wie folgt: 

- 1 – links 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 – rechts 
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Dabei handelt es sich um ein Instrument, welches bereits in diversen Studien zu poli-
tischen und/oder ideologischen Themen eingesetzt wurde und zuverlässige Messun-
gen ermöglicht (Breyer, 2015, Abschn. 1-5). 

Der Mittelwert liegt bei 3.74 und die Standardabweichung bei 1.47 (N = 220). 

 

5.3.4 Individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen 

Die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen wurde mit den folgenden 
selbst formulierten Variablen gemessen: 

- Ich vertrete die Haltung, dass Sanktionen nötig sind, damit Sozialhilfebeziehende 
Auflagen und Weisungen einhalten. 

- Ich bin der Ansicht, dass bei Missachtung der Auflagen und Weisungen nur in 
Ausnahmefällen von einer Kürzung abgesehen werden sollte. 

- Ich vertrete die Ansicht, dass Kürzungen für Sozialhilfebeziehende zurückhaltend 
einzusetzen sind, weil sie mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen ver-
bunden sind. 

- Ich bin der Meinung, dass Sanktionen notwendig sind, damit andere Sozialhilfe-
beziehende davon abgehalten werden, Weisungen und Auflagen nicht zu erfül-
len. 

Die Antwortskala, welche intervallskaliert ist, ist bei sämtlichen Variablen identisch und 
lautet wie folgt: 1 stimme gar nicht zu, 2 stimme überwiegend nicht zu, 3 stimme eher 
nicht zu, 4 stimme eher zu, 5 stimme überwiegend zu, 6 stimme völlig zu 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen, welche aus diesen Variablen resultieren, 
sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 3. Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen zur individuellen Ein-
stellung der Fachpersonen zu Kürzungen 

 

Ich vertrete die 
Haltung, dass 
Sanktionen nötig 
sind, damit Sozi-
alhilfebeziehende 
Auflagen und 
Weisungen ein-
halten. 

Ich bin der An-
sicht, dass bei 
Missachtung der 
Auflagen und 
Weisungen nur in 
Ausnahmefällen 
von einer Kür-
zung abgesehen 
werden sollte. 

Ich vertrete die 
Ansicht, dass 
Kürzungen für 
Sozialhilfebezie-
hende zurückhal-
tend einzusetzen 
sind, weil sie mit 
schwerwiegenden 
Folgen für die Be-
troffenen verbun-
den sind. 

Ich bin der Mei-
nung, dass Sank-
tionen notwendig 
sind, damit an-
dere Sozialhilfe-
beziehende da-
von abgehalten 
werden, Weisun-
gen und Auflagen 
nicht zu erfüllen. 

N 
Gültig 220 220 221 221 

Fehlend 2 2 1 1 

Mittelwert 3.50 3.26 4.07 2.47 

Std.-Abweichung 1.29 1.27 1.24 1.46 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Nach dem Umkodieren der dritten Variable, aufgrund der negativen Formulierung, be-
trägt die Reliabilität, sprich Cronbachs Alpha, der vier Variablen 0.74. Dies entspricht 
einer akzeptablen Reliabilität. Aus den Mittelwerten der einzelnen Variablen wurde 
eine neue Variable berechnet, deren Mittelwert 3.04 und Standardabweichung 0.99 
beträgt (N = 221). 

 

5.4 Kultur des Sozialhilfeorgans 
Im Folgenden wird ausgeführt, wie die Variablen zur Kultur des Sozialhilfeorgans ope-
rationalisiert wurden. 

 

5.4.1 Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen 

Zur Messung der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen wurden die 
folgenden selbst formulierten Variablen verwendet:  

- Meine direkt vorgesetzte Person vertritt die Haltung, dass Sanktionen nötig sind, 
damit Sozialhilfebeziehende Auflagen und Weisungen einhalten. 

- Meine direkt vorgesetzte Person macht immer wieder deutlich, dass bei Missach-
tung der Auflagen und Weisungen nur in Ausnahmefällen von einer Kürzung ab-
gesehen werden sollte. 
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- Meine direkt vorgesetzte Person vertritt die Ansicht, dass Kürzungen für Sozial-
hilfebeziehende zurückhaltend einzusetzen sind, weil sie mit schwerwiegenden 
Folgen für die Betroffenen verbunden sind. 

- Meine direkt vorgesetzte Person ist der Meinung, dass Sanktionen notwendig 
sind, damit andere Sozialhilfebeziehende davon abgehalten werden, Weisungen 
und Auflagen nicht zu erfüllen. 

Die Antwortskala, welche intervallskaliert ist, ist bei sämtlichen Variablen identisch und 
lautet wie folgt: 1 stimme gar nicht zu, 2 stimme überwiegend nicht zu, 3 stimme eher 
nicht zu, 4 stimme eher zu, 5 stimme überwiegend zu, 6 stimme völlig zu. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen, welche aus den erwähnten Variablen re-
sultieren, sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 
Tabelle 4. Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen zur Einstellung der 
direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen 

 

Meine direkt vor-
gesetzte Person 
vertritt die Hal-
tung, dass Sankti-
onen nötig sind, 
damit Sozialhilfe-
beziehende Auf-
lagen und Wei-
sungen einhalten. 

Meine direkt vor-
gesetzte Person 
macht immer wie-
der deutlich, dass 
bei Missachtung 
der Auflagen und 
Weisungen nur in 
Ausnahmefällen 
von einer Kür-
zung abgesehen 
werden sollte. 

Meine direkt vor-
gesetzte Person 
vertritt die An-
sicht, dass Kür-
zungen für Sozi-
alhilfebeziehende 
zurückhaltend 
einzusetzen sind, 
weil sie mit 
schwerwiegenden 
Folgen für die Be-
troffenen verbun-
den sind. 

Meine direkt vor-
gesetzte Person 
ist der Meinung, 
dass Sanktionen 
notwendig sind, 
damit andere So-
zialhilfebezie-
hende davon ab-
gehalten werden, 
Weisungen und 
Auflagen nicht zu 
erfüllen. 

N 
Gültig 220 218 215 217 

Fehlend 2 4 7 5 

Mittelwert 3.85 3.05 3.57 2.56 

Std.-Abweichung 1.43 1.39 1.32 1.44 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Aufgrund der negativen Formulierung wurde die dritte Variable umkodiert. Zwischen 
den vier Variablen beträgt die Reliabilität, sprich Cronbachs Alpha, 0.77. Dies ent-
spricht einer akzeptablen Reliabilität. Aus den Mittelwerten der einzelnen Variablen 
wurde eine neue Variable berechnet, deren Mittelwert 3.23 und Standardabweichung 
1.07 beträgt (N = 220).  
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5.4.2 Einstellung des Teams zu Kürzungen 

Mit den folgenden selbst formulierten Variablen wurde die Einstellung des Teams zu 
Kürzungen gemessen: 

- Mein Team vertritt die Haltung, dass Sanktionen nötig sind, damit Sozialhilfebe-
ziehende Auflagen und Weisungen einhalten. 

- Mein Team macht immer wieder deutlich, dass bei Missachtung der Auflagen und 
Weisungen nur in Ausnahmefällen von einer Kürzung abgesehen werden sollte. 

- Mein Team vertritt die Ansicht, dass Kürzungen für Sozialhilfebeziehende zurück-
haltend einzusetzen sind, weil sie mit schwerwiegenden Folgen für die Betroffe-
nen verbunden sind. 

- Mein Team ist der Meinung, dass Sanktionen notwendig sind, damit andere So-
zialhilfebeziehende davon abgehalten werden, Weisungen und Auflagen nicht zu 
erfüllen. 

Die Antwortskala, welche intervallskaliert ist, ist bei sämtlichen Variablen identisch und 
lautet wie folgt: 1 stimme gar nicht zu, 2 stimme überwiegend nicht zu, 3 stimme eher 
nicht zu, 4 stimme eher zu, 5 stimme überwiegend zu, 6 stimme völlig zu. Zusätzlich 
hatten die Befragten die Möglichkeit anzugeben, dass sie nicht in einem Team arbei-
ten. Die Befragten, welche diese Option wählten, wurden aus den entsprechenden 
Auswertungen ausgeschlossen. 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen, welche aus den Variablen zur Einstellung 
des Teams zu Kürzungen resultieren, sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Tabelle 5. Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen zur Einstellung des 
Teams zu Kürzungen 

 

Mein Team ver-
tritt die Haltung, 
dass Sanktionen 
nötig sind, damit 
Sozialhilfebezie-
hende Auflagen 
und Weisungen 
einhalten. 

Mein Team macht 
immer wieder 
deutlich, dass bei 
Missachtung der 
Auflagen und 
Weisungen nur in 
Ausnahmefällen 
von einer Kür-
zung abgesehen 
werden sollte. 

Mein Team ver-
tritt die Ansicht, 
dass Kürzungen 
für Sozialhilfebe-
ziehende zurück-
haltend einzuset-
zen sind, weil sie 
mit schwerwie-
genden Folgen 
für die Betroffe-
nen verbunden 
sind. 

Mein Team ist der 
Meinung, dass 
Sanktionen not-
wendig sind, da-
mit andere Sozial-
hilfebeziehende 
davon abgehalten 
werden, Weisun-
gen und Auflagen 
nicht zu erfüllen. 

N 
Gültig 213 213 213 212 

Fehlend 9 9 9 10 

Mittelwert 3.72 3.17 3.89 2.68 

Std.-Abweichung 1.28 1.34 1.26 1.52 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Aufgrund der negativen Formulierung wurde die dritte Variable umkodiert. Zwischen 
den vier Variablen beträgt die Reliabilität, sprich Cronbachs Alpha, 0.73. Dies ent-
spricht einer akzeptablen Reliabilität. Aus den Mittelwerten der einzelnen Variablen 
wurde eine neue Variable berechnet, deren Mittelwert 3.17 und Standardabweichung 
1.00 beträgt (N = 213). 

 

5.5 Korrelation nach Pearson zwischen den Variablen zu den Personen-
merkmalen der Fachpersonen und zur Kultur des Sozialhilfeorgans 

Aus der Korrelationstabelle (Tabelle 6) geht hervor, dass die Korrelation zwischen den 
einzelnen Variablen zu den Personenmerkmalen der Fachpersonen und zur Kultur des 
Sozialhilfeorgans stets unter 0.8 ist. Es ist somit keine Multikollinearität vorhanden. Die 
individuelle Einstellung, die Einstellung der direkt vorgesetzten Person und die Einstel-
lung des Teams korrelieren jedoch stark miteinander (≥ 0.70). Darauf wird in der Dis-
kussion eingegangen. 
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Tabelle 6. Korrelationstabelle für die Variablen zu den Personenmerkmalen der Fach-
personen und zur Kultur des Sozialhilfeorgans 

 

Alter der 
Fach- 
personen 

Geschlecht 
der Fach-
personen 

Politische 
Orientierung 
der Fach-
personen 

Individuelle 
Einstellung  

Einstellung 
der direkt 
vorgesetz-
ten Person 

Geschlecht 
der Fachper-
sonen 

Pearson- 
Korrelation 

0.16*     

Sig. (2-seitig) 0.03     

N 192     

Politische Ori-
entierung der 
Fachpersonen 

Pearson- 
Korrelation 

0.07 0.04  

  Sig. (2-seitig) 0.30 0.56  

N 220 190  

Individuelle 
Einstellung 

Pearson- 
Korrelation 

0.16* 0.16* 0.42**  

 Sig. (2-seitig) 0.02 0.03 0.00  

N 221 191 219  

Einstellung 
der direkt  
vorgesetzten 
Person 

Pearson- 
Korrelation 

0.08 0.10 0.25** 0.74**  

Sig. (2-seitig) 0.26 0.18 0.00 0.00  

N 220 190 218 219  

Einstellung 
des Teams 

Pearson- 
Korrelation 

0.11 0.08 0.30** 0.78** 0.78** 

Sig. (2-seitig) 0.11 0.28 0.00 0.00 0.00 

N 213 184 212 213 211 

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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6 Ergebnisse 
Die Ergebnisse der einzelnen Tests zu den gebildeten Hypothesen werden in den fol-
genden Kapiteln präsentiert. 

 

6.1 Rauschen 
Nachfolgend wird zuerst aufzeigt, inwiefern Rauschen bei der Wahrscheinlichkeit der 
Kürzung bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 vorliegt, bevor die Ergebnisse 
zum Rauschen bei der Höhe der Kürzung bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 
dargelegt werden. 

 

6.1.1 Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Fallvignette 1 

In Abbildung 9 wird das Rauschen bei den Versionen der Fallvignette 1 graphisch ver-
anschaulicht. Die Lage- und Streuungsmasse zum Rauschen der einzelnen Versionen 
der Fallvignette 1 sind der Tabelle 7 zu entnehmen. 

 

 

Abbildung 9. Gruppierte Säulen zur Frage bei der Fallvignette 1: Als wie wahrschein-
lich schätzen Sie es ein, dass Sie in die Wege leiten, dass der Grundbedarf der sozi-
alhilfebeziehenden Person gekürzt wird? (NVersion 1 = 32, NVersion 2 = 31, NVersion 3 = 28, 
NVersion 4 = 26, NVersion 5 = 19, NVersion 6 = 32, NVersion 7 = 33, NVersion 8 = 21, NFallvignette 1 = 
222) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Tabelle 7. Lage- und Streuungsmasse der Variable zur Wahrscheinlichkeit der Kürzung 
bei den Versionen der Fallvignette 1 
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N 
Gültig 32 31 28 26 19 32 33 21 222 

Fehlend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mittelwert 3.19 3.52 3.54 3.31 3.05 3.38 3.18 3.52 3.34 

Std.-Abweichung 1.18 1.15 1.17 1.29 1.18 1.07 1.18 1.08 1.16 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Fallvignette 2 

Nachdem im obigen Abschnitt das Rauschen bei den Versionen der Fallvignette 1 prä-
sentiert wurde, wird in diesem Abschnitt das Rauschen bei den Versionen der Fallvig-
nette 2 mit Abbildung 10 und Tabelle 8 dargelegt. 

 

 

Abbildung 10. Gruppierte Säulen zur Frage bei der Fallvignette 2: Als wie wahrschein-
lich schätzen Sie es ein, dass Sie in die Wege leiten, dass der Grundbedarf der sozi-
alhilfebeziehenden Person gekürzt wird? (NVersion 1 = 29, NVersion 2 = 23, NVersion 3 =  22, 
NVersion 4 = 31, NVersion 5 = 27, NVersion 6 = 27, NVersion 7 = 32, NVersion 8 = 30, NFallvignette 2 = 
221) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Tabelle 8. Lage- und Streuungsmasse der Variable zur Wahrscheinlichkeit der Kürzung 
bei den Versionen der Fallvignette 2 
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N 
Gültig 29 23 22 31 27 27 32 30 221 

Fehlend 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Mittelwert 4.45 4.57 4.68 4.52 4.63 4.74 4.59 4.43 4.57 

Std.-Abweichung 1.33 1.20 1.21 1.48 1.39 1.06 0.98 1.30 1.24 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

6.1.2 Höhe der Kürzung 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse betreffend Rauschen bei der Höhe der Kür-
zung, sprich bei der Frage «Um wie viel Prozent würden Sie den Grundbedarf der 
sozialhilfebeziehenden Person kürzen?», bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 
dargelegt. 

 

Fallvignette 1 

In der folgenden Abbildung wird das Rauschen bei der Frage «Um wie viel Prozent 
würden Sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der sozialhilfebeziehenden Per-
son kürzen?» bei der Fallvignette 1 dargestellt. Die dazugehörigen Lage- und Streu-
ungsmasse sind der Tabelle 9 zu entnehmen. 
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Abbildung 11. Gestapelte Balken zur Frage bei der Fallvignette 1: Um wie viel Pro-
zent würden Sie den Grundbedarf der sozialhilfebeziehenden Person kürzen? (NVer-

sion 1 = 32, NVersion 2 = 31, NVersion 3 = 28, NVersion 4 = 26, NVersion 5 = 19, NVersion 6 = 32, NVer-

sion 7 = 33, NVersion 8 = 20, NFallvignette 1 = 221) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Tabelle 9. Lage- und Streuungsmasse der Variable zur Höhe der Kürzung bei den Ver-
sionen der Fallvignette 1 
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N 
Gültig 32 31 28 26 19 32 33 20 221 

Fehlend 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mittelwert 8.44 7.42 8.04 7.31 5.79 9.22 7.12 9.50 7.90 

Std.-Abweichung 7.56 9.30 7.62 6.52 7.12 8.44 7.18 9.45 7.89 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Fallvignette 2 

In der folgenden Abbildung und in der folgenden Tabelle wird das Rauschen bei der 
Fallvignette 2 abgebildet. 
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Abbildung 12. Gestapelte Balken zur Frage bei der Fallvignette 2: Um wie viel Pro-
zent würden Sie den Grundbedarf der sozialhilfebeziehenden Person kürzen? (NVer-

sion 1 = 29, NVersion 2 = 23, NVersion 3 = 22, NVersion 4 = 31, NVersion 5 = 27, NVersion 6 = 28, NVer-

sion 7 = 31, NVersion 8 = 29, NFallvignette 2 = 220) 
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
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Tabelle 10. Lage- und Streuungsmasse der Variable zur Höhe der Kürzung bei den 
Versionen der Fallvignette 2 
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N 
Gültig 29 23 22 31 27 28 31 29 220 

Fehlend 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Mittelwert 13.62 14.02 14.77 13.39 13.52 13.93 14.68 12.41 13.76 

Std.-Abweichung 9.25 8.81 4.75 8.00 9.28 6.29 7.52 9.69 8.07 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

6.1.3 Zwischenfazit  

Es zeigt sich, dass bei der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei allen Versionen der 
Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 Streuung, sprich Rauschen, vorhanden ist. Die 
Standartabweichung beträgt stets zwischen 0.98 und 1.48. In den Abbildungen 9 und 
10 lässt sich erkennen, dass alle Fallvignetten von einigen Fachpersonen so einge-
schätzt wurden, dass diese es als sehr unwahrscheinlich oder unwahrscheinlich ein-
schätzen, dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der sozialhilfebeziehen-
den Person kürzen würden, während andere Fachpersonen bei exakt derselben Fall-
vignette eine Kürzung als wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich einstuften. Bei ei-
nigen Versionen der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 wurden von den Fachperso-
nen sämtliche mögliche Antwortoptionen genannt. 

Auch beim Umfang der Kürzung ist bei den Versionen der Fallvignette 1 und der Fall-
vignette 2 Streuung vorhanden. Die Standardabweichung der einzelnen Versionen 
über beide Fallvignetten hinweg liegt stets zwischen 4.75 und 9.69. In der Abbildung 
11 lässt sich erkennen, dass bei fünf Versionen der Fallvignette 1 Fachpersonen an-
gegeben haben, dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der sozialhilfebe-
ziehenden Person nicht kürzen würden, während andere angegeben haben, dass sie 
diesen um 30 % kürzen würden. Bei den Versionen zur Fallvignette 2 kommt diese 
Konstellation sechs Mal vor (Abbildung 12). 

Die erste Hypothese «Die Kürzungsentscheidungen, die in der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe getroffen werden, unterscheiden sich, trotz identischer Fallinformationen, je 
nach Fachperson bezüglich Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung» ist somit an-
zunehmen. 
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6.2 Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und Beratungsbezie-
hung 

Die Ergebnisse zu den Hypothesen betreffend Geschlecht, Staatsangehörigkeit und 
Qualität der Beratungsbeziehung werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. 

 

6.2.1 Geschlecht 

Zur Prüfung der zweiten Hypothese «Die Leistungen von männlich gelesenen Sozial-
hilfebeziehenden werden wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die Leistungen von 
weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden» wurden t-Tests für unabhängige Stichpro-
ben durchgeführt. Dadurch wurde getestet, ob die Mittelwerte der beiden unabhängi-
gen Stichproben verschieden sind (Universität Zürich [UZH], n. d. d, Abschn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei männlich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 3.31 (SD = 1.14, n = 
114) und bei weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 3.37 (SD = 1.18, n = 
108). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t (220) = -0.41, p = 
0.34). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.03 nicht vorhanden. Varianzhomoge-
nität liegt vor (Levene-Test: F (1,220) = 0.29, p = 0.59, n = 222). 

Die Ergebnisse zur Fallvignette 2 sind ähnlich. Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit 
der Kürzung liegt bei männlich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 4.59 (SD = 
1.24, n = 106) und bei weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 4.55 (SD = 
1.24, n = 115). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t (219) = 
0.28, p = 0.39). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.02 nicht vorhanden. Varianz-
homogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 0.00, p = 0.99, n = 221). 

 

Höhe der Kürzung 

Die Ergebnisse zur Höhe der Kürzung sind bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 
2 ebenfalls nicht signifikant. Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen 
zur Fallvignette 1 liegt bei männlich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 7.94 
(SD = 8.22, n = 114) und bei weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 7.85 
(SD = 7.56, n = 107). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t 
(219) = 0.08, p = 0.47). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.01 nicht vorhanden. 
Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 1.46, p = 0.23, n = 221). 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt bei 
männlich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 13.76 (SD = 8.37, n = 107) und 
bei weiblich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bei M = 13.76 (SD = 7.81, n = 113) Die 
beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t (218) = 0.00, p = 0.50). Ein 
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Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.00 nicht vorhanden. Varianzhomogenität liegt 
vor (Levene-Test: F (1,218) = 0.81, p = 0.37, n = 220). 

 

Zwischenfazit 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Nullhypothese, welche besagt, dass betreffend Wahr-
scheinlichkeit und Höhe der Kürzung keine Unterschiede zwischen männlich und weib-
lich gelesenen Sozialhilfebeziehenden bestehen, beibehalten werden muss. Die 
zweite Alternativhypothese «Die Leistungen von männlich gelesenen Sozialhilfebezie-
henden werden wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die Leistungen von weiblich 
gelesenen Sozialhilfebeziehenden» muss verworfen werden. 

 

6.2.2 Staatsangehörigkeit 

Zur Testung der dritten Hypothese «Die Leistungen von ausländischen Sozialhilfebe-
ziehenden werden wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die Leistungen von Sozi-
alhilfebeziehenden, welche Schweizer Staatsangehörige sind» wurden ebenfalls t-
Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Dadurch wurde getestet, ob die Mit-
telwerte der beiden unabhängigen Stichproben verschieden sind (UZH, n. d. d, Ab-
schn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Staatsangehörigkeit bei M = 3.38 (SD 
= 1.19, n = 117) und bei Sozialhilfebeziehenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
bei M = 3.29 (SD = 1.12, n = 105). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht 
signifikant (t (220) = 0.64, p = 0.26). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.04 nicht 
vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,220) = 0.27, p = 0.60, n = 
222). 

Bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der 
Kürzung bei Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Staatsangehörigkeit bei M = 4.54 
(SD = 1.31, n = 105) und bei Sozialhilfebeziehenden mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit bei M = 4.59 (SD = 1.18, n = 116). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich 
nicht signifikant (t (219) = -0.31, p = 0.38). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.02 
nicht vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 0.95, p = 0.33, 
n = 221). 

 

Höhe der Kürzung 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 1 liegt bei 
Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Staatsangehörigkeit bei M = 7.82 (SD = 7.78, n 
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= 117) und bei Sozialhilfebeziehenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit bei M = 
7.98 (SD = 8.05, n = 104). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant 
(t (219) = -0.15, p = 0.44). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.01 nicht vorhan-
den. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 0.39, p = 0.53, n = 221). 

Bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei 
Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Staatsangehörigkeit bei M = 13.88 (SD = 7.92, 
n = 105) und bei Sozialhilfebeziehenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit bei M 
= 13.65 (SD = 8.23, n = 115). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifi-
kant (t (218) = 0.21, p = 0.42). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.01 nicht 
vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,218) = 0.57, p = 0.45, n = 
220). 

 

Zwischenfazit 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Nullhypothese, welche besagt, dass be-
treffend Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung keine Unterschiede zwischen So-
zialhilfebeziehenden, welche Schweizer Staatsangehörige sind, und Sozialhilfebezie-
henden, welche ausländische Staatsangehörige sind, bestehen, beibehalten werden 
muss. Entsprechend ist die dritte Alternativhypothese, welche besagt, dass die Leis-
tungen von ausländischen Sozialhilfebeziehenden wahrscheinlicher und stärker ge-
kürzt werden als die Leistungen von Sozialhilfebeziehenden, welche Schweizer 
Staatsangehörige sind, zu verwerfen. 

 

6.2.3 Beratungsbeziehung 

Auch zur Prüfung der vierten Hypothese «Die Leistungen von Sozialhilfebeziehenden, 
zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als schlecht einschätzen, wer-
den wahrscheinlicher und stärker gekürzt als die Leistungen von Sozialhilfebeziehen-
den, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als gut einschätzen» wur-
den t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Damit wurde getestet, ob die 
Mittelwerte der beiden unabhängigen Stichproben verschieden sind (UZH, n. d. d, Ab-
schn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbezie-
hung als schlecht einschätzen, bei M = 3.43 (SD = 1.14, n = 110) und bei Sozialhilfe-
beziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als gut einschät-
zen, bei M = 3.25 (SD = 1.17, n = 112). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht 
signifikant (t (220) = 1.14, p = 0.13). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.08 nicht 
vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,220) = 0.01, p = 0.91, n = 
222). 
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Bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der 
Kürzung bei Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbe-
ziehung als schlecht einschätzen, bei M = 4.56 (SD = 1.27, n = 111) und bei Sozialhil-
febeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als gut ein-
schätzen, bei M = 4.58 (SD = 1.21, n = 110) Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich 
nicht signifikant (t (219) = -0.14, p = 0.45). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.01 
nicht vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 0.02, p = 0.89, 
n = 221). 

 

Höhe der Kürzung 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 1 liegt bei 
Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als 
schlecht einschätzen, bei M = 8.30 (SD = 8.42, n = 109) und bei Sozialhilfebeziehen-
den, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als gut einschätzen, bei 
M = 7.50 (SD = 7.35, n = 112). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifi-
kant (t (219) = 0.76, p = 0.23). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.05 nicht 
vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,219) = 1.85, p = 0.18, n = 
221). 

Bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei 
Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als 
schlecht einschätzen, bei M = 13.40 (SD = 8.19, n = 111) und bei Sozialhilfebeziehen-
den, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als gut einschätzen, bei 
M = 14.13 (SD = 7.96, n = 109). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signi-
fikant (t (218) = -0.67, p = 0.25). Ein Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.05 nicht 
vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,218) = 0.53, p = 0.47, n = 
220). 

 

Zwischenfazit 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Nullhypothese, welche besagt, dass be-
treffend Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung keine Unterschiede zwischen So-
zialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als 
schlecht einschätzen und Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die 
Beratungsbeziehung als gut einschätzen, bestehen, beibehalten werden muss. Ent-
sprechend ist die vierte Alternativhypothese, welche besagt, dass die Leistungen von 
Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung als 
schlecht einschätzen, wahrscheinlicher und stärker gekürzt werden als die Leistungen 
von Sozialhilfebeziehenden, zu welchen die Fachpersonen die Beratungsbeziehung 
als gut einschätzen, zu verwerfen. 
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6.3 Personenmerkmale der Fachpersonen 
Inwiefern die Personenmerkmale (Alter, Geschlecht, politische Orientierung und indi-
viduelle Einstellung zu Kürzungen) der Fachpersonen mit deren Kürzungsentschei-
dung korrelieren, wird in den folgenden Kapiteln aufgezeigt. 

 

6.3.1 Alter 

Das Alter der Fachpersonen wurde mit einer ordinalskalierten Variable erfragt. Ent-
sprechend wurde zur Prüfung, ob zwischen dem Alter der Fachpersonen und deren 
Kürzungsentscheidungen ein linearer Zusammenhang besteht, eine Rangkorrelations-
analyse nach Spearman durchgeführt (siehe Tabelle 11) (UZH, n. d. c, Abschn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Bei der Fallvignette 1 korreliert das Alter der Fachpersonen nicht signifikant mit der 
Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Kürzung des Grundbedarfs für den Lebensunter-
halt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten (rs = 0.06, p = 0.18, n = 222). Ein 
Effekt nach Cohen (1992) ist nicht vorhanden. 

Bei der Fallvignette 2 korreliert das Alter der Fachpersonen ebenfalls nicht signifikant 
mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Kürzung des Grundbedarfs für den Le-
bensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten (rs = 0.11, p = 0.06, n = 
221). Der Effekt nach Cohen (1992) ist schwach. 

 

Höhe der Kürzung 

Auch bei der Höhe der Kürzungen wurden keine signifikanten Ergebnisse erzielt (siehe 
Tabelle 11). Bei der Fallvignette 1 korreliert das Alter der Fachpersonen nicht signifi-
kant mit der von den Fachpersonen ausgewählten Höhe der Kürzung (rs = 0.10, p = 
0.08, n = 221.) Der Effekt nach Cohen (1992) ist schwach. Bei der Fallvignette 2 kor-
reliert das Alter der Fachpersonen ebenfalls nicht signifikant mit der von den Fachper-
sonen ausgewählten Höhe der Kürzung (rs = 0.00, p = 0.49, n = 220.) Ein Effekt nach 
Cohen (1992) ist nicht vorhanden. 
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Tabelle 11. Rangkorrelation nach Spearman für die Wahrscheinlichkeit und Höhe der 
Kürzung bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 in Verbindung mit dem Alter der 
Fachpersonen 
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keit einer 
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Fallvignette 2: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
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Fallvignette 1: 
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Fallvignette 2: 
Höhe einer 
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Alter der 
Fachpersonen 0.06 0.18 222 0.11 0.06 221 0.10 0.08 221 0.00 0.49 220 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Es wurden keine signifikanten Korrelationen festgestellt. Die Nullhypothese, welche 
besagt, dass zwischen dem Alter der Fachpersonen und der Wahrscheinlichkeit und 
Höhe der Kürzungen gegenüber den Sozialhilfebeziehenden keine Korrelation be-
steht, muss beibehalten werden. Die fünfte Alternativhypothese «Je jünger die Fach-
personen sind, desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber 
Sozialhilfebeziehenden aus» ist zu verwerfen. 

 

6.3.2 Geschlecht 

Zur Testung der sechsten Hypothese «Weiblich gelesene Fachpersonen kürzen die 
Leistungen von Sozialhilfebeziehenden wahrscheinlicher und stärker als männlich ge-
lesene» wurden t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt. Dadurch wurde 
getestet, ob die Mittelwerte der beiden unabhängigen Stichproben verschieden sind 
(UZH, n. d. d, Abschn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei weiblich gelesenen Fachpersonen bei M = 3.32 (SD = 1.14, n = 142) und 
bei männlich gelesenen Fachpersonen bei M = 3.32 (SD = 1.35, n = 50). Die beiden 
Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t (190) = 0.02, p = 0.49). Ein Effekt 
nach Cohen (1992) ist mit r = 0.00 nicht vorhanden. Varianzhomogenität liegt vor (Le-
vene-Test: F (1,190) = 2.08, p = 0.15, n = 192). 
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Die Ergebnisse zur Fallvignette 2 sind ähnlich. Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit 
der Kürzung liegt bei weiblich gelesenen Fachpersonen bei M = 4.52 (SD = 1.22, n = 
141) und bei männlich gelesenen Fachpersonen bei M = 4.68 (SD = 1.39, n = 50). Die 
beiden Mittelwerte unterscheiden sich nicht signifikant (t (189) = -0.74, p = 0.23). Ein 
Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.05 nicht vorhanden. Varianzhomogenität liegt 
vor (Levene-Test: F (1,189) = 1.96, p = 0.16, n = 191). 

 

Höhe der Kürzung 

Die Ergebnisse zur Höhe der Kürzung sind bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 
2 signifikant. Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei weiblich gelesenen Fachpersonen bei M = 7.04 (SD = 7.51, n = 142) und 
bei männlich gelesenen Fachpersonen bei M = 9.70 (SD = 8.83, n = 50). Die beiden 
Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (t (190) = -2.05, p = 0.02). Der Effekt nach 
Cohen (1992) ist mit r = 0.15 schwach. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F 
(1,190) = 0.02, p = 0.89, n = 192). 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt bei 
weiblich gelesenen Fachpersonen bei M = 12.80 (SD = 7.62, n = 142) und bei männlich 
gelesenen Fachpersonen bei M = 15.31 (SD = 9.21, n = 49). Die beiden Mittelwerte 
unterscheiden sich signifikant (t (189) = -1.88, p = 0.03). Der Effekt nach Cohen (1992) 
ist mit r = 0.14 schwach. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: F (1,189) = 0.93, 
p = 0.34, n = 191). 

 

Zwischenfazit 

Die Nullhypothese, welche besagt, dass betreffend Wahrscheinlichkeit und Höhe der 
Kürzung zwischen weiblich und männlich gelesenen Fachpersonen keine Unter-
schiede bestehen, muss teilweise verworfen und teilweise beibehalten werden. Ent-
sprechend muss auch die sechste Alternativhypothese, welche besagt, dass betref-
fend Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung zwischen weiblich und männlich gele-
senen Fachpersonen Unterschiede bestehen, teilweise verworfen und teilweise beibe-
halten werden. 

Es zeigt sich, dass betreffend Wahrscheinlichkeit der Kürzung zwischen weiblich und 
männlich gelesenen Fachpersonen keine signifikanten Unterschiede bestehen, aber 
betreffend Höhe der Kürzung. Jedoch ist zu erwähnen, dass die ursprüngliche Hypo-
these, welche besagt, dass weiblich gelesene Fachpersonen die Leistungen von So-
zialhilfebeziehenden wahrscheinlicher und stärker kürzen als männlich gelesene, ganz 
verworfen werden muss, da die Ergebnisse aufzeigen, dass männlich gelesene Fach-
personen signifikant höhere Kürzungen gewählt haben als weiblich gelesene. 
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6.3.3 Politische Orientierung 

Die politische Orientierung wurde, so wie die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kür-
zung, mit einer intervallskalierten Skala erfragt. Entsprechend wurde der ungerichtete 
lineare Zusammenhang zwischen diesen Variablen mit der Korrelation nach Pearson 
berechnet (siehe Tabelle 12) (UZH, n. d. a, Abschn. 1). Damit wurde die siebte Hypo-
these getestet: «Je rechter die politische Einstellung der Fachpersonen ist, desto wahr-
scheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus.» 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Bei der Fallvignette 1 korreliert die politische Orientierung der Fachpersonen signifi-
kant mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten (r = 0.31, p = 0.00, n = 
220). Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) um einen mittleren Effekt. 

Auch bei der Fallvignette 2 korreliert die politische Orientierung der Fachpersonen sig-
nifikant mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten (r = 0.24, p = 0.00, n = 
219). Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) um einen schwachen Effekt. 

 

Höhe der Kürzung 

Die politische Orientierung der Fachpersonen korreliert auch signifikant mit der Höhe 
der Kürzungen (Fallvignette 1: r = 0.23, p = 0.00, n = 219 und Fallvignette 2: r = 0.23, 
p = 0.00, n = 218). Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) bei beiden Fallvignetten 
um einen schwachen Effekt. 
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Tabelle 12. Korrelation nach Pearson für die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung 
bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 in Verbindung mit der politischen Orientie-
rung der Fachpersonen 
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Politische 
Orientierung 0.31 0.00 220 0.24 0.00 219 0.23 0.00 219 0.23 0.00 218 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Die Nullhypothese, welche besagt, dass zwischen der politischen Orientierung der 
Fachpersonen und der Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzungen gegenüber den 
Sozialhilfebeziehenden keine Korrelation besteht, muss verworfen werden. Die siebte 
Alternativhypothese, welche besagt, dass, je rechter die politische Einstellung der 
Fachpersonen ist, desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber 
Sozialhilfebeziehenden aus, muss angenommen werden. Je rechter die politische Ein-
stellung der Fachpersonen ist, desto wahrscheinlicher ist es somit, dass diese eine 
Kürzung in die Wege leiten und desto höher fällt diese Kürzung aus.  

 

6.3.4 Individuelle Einstellung zu Kürzungen 

Auch die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen wurde mit einer in-
tervallskalierten Skala erfragt. Entsprechend wurde der ungerichtete lineare Zusam-
menhang zwischen diesen Variablen mit der Korrelation nach Pearson berechnet 
(siehe Tabelle 13) (UZH, n. d. a, Abschn. 1). Damit wurde die folgende achte Hypo-
these getestet: «Je stärker die Fachpersonen Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzun-
gen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus.» 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Sowohl bei der Fallvignette 1 (r = 0.52, p = 0.00, n = 221) als auch bei der Fallvignette 
2 (r = 0.54, p = 0.00, n = 220) korreliert die individuelle Einstellung der Fachpersonen 
zu Kürzungen signifikant mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Kürzung des 
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Grundbedarfs für den Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten. 
Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) bei beiden Fallvignetten um einen starken 
Effekt. 

 

Höhe der Kürzung 

Die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen korreliert sowohl bei der 
Fallvignette 1 (r = 0.41, p = 0.00, n = 220) als auch bei der Fallvignette 2 (r = 0.46, p = 
0.00, n = 219) signifikant mit der von den Fachpersonen ausgewählten Höhe der Kür-
zung. Beim Effekt nach Cohen (1992) handelt es bei beiden Fallvignetten um einen 
mittleren Effekt. 

 

Tabelle 13. Korrelation nach Pearson für die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung 
bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 in Verbindung mit der individuellen Einstel-
lung der Fachpersonen zu Kürzungen 

 
Fallvignette 1: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
Kürzung 

Fallvignette 1: 
Höhe einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Höhe einer 
Kürzung 
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Individuelle 
Einstellung 0.52 0.00 221 0.54 0.00 220 0.41 0.00 220 0.46 0.00 219 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Die Nullhypothese, welche besagt, dass zwischen der individuellen Einstellung der 
Fachpersonen zu Kürzungen und der Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzungen ge-
genüber den Sozialhilfebeziehenden keine Korrelation besteht, muss verworfen wer-
den. Die achte Alternativhypothese, welche besagt, dass, je stärker die Fachpersonen 
Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto wahr-
scheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus, 
muss angenommen werden. Je stärker die Fachpersonen Kürzungen in der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher ist es somit, dass 
diese eine Kürzung in die Wege leiten und desto höher fällt diese Kürzung aus. 
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6.4 Kultur des Sozialhilfeorgans 
Die Ergebnisse der Hypothesen zur Kultur des Sozialhilfeorgans, sprich die Ergeb-
nisse zur Einstellung der direkt vorgesetzten Person und des Teams zu Kürzungen, 
werden nachfolgend präsentiert. 

 

6.4.1 Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen 

Zur Testung der neunten Hypothese «Je stärker die direkt vorgesetzte Person Kürzun-
gen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürwortet (Einstellung), desto wahrscheinlicher 
und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus» wurde der 
ungerichtete lineare Zusammenhang zwischen diesen Variablen mit der Korrelation 
nach Pearson berechnet (siehe Tabelle 14) (UZH, n. d. a, Abschn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Sowohl bei der Fallvignette 1 (r = 0.39, p = 0.00, n = 220) als auch bei der Fallvignette 
2 (r = 0.47, p = 0.00, n = 219) korreliert die Einstellung der direkt vorgesetzten Person 
zu Kürzungen signifikant mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Fachpersonen eine Kür-
zung des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die 
Wege leiten. Dabei handelt es sich nach Cohen (1992) bei der Fallvignette 1 und bei 
der Fallvignette 2 um einen mittleren Effekt. 

 

Höhe der Kürzung 

Die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen korreliert sowohl bei der 
Fallvignette 1 (r = 0.31, p = 0.00, n = 219) als auch bei der Fallvignette 2 (r = 0.42, p = 
0.00, n = 218) signifikant mit der von den Fachpersonen ausgewählten Höhe der Kür-
zung. Beim Effekt nach Cohen (1992) handelt es sich bei beiden Fallvignetten um ei-
nen mittleren Effekt. 
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Tabelle 14. Korrelation nach Pearson für die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung 
bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 in Verbindung mit der Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person zu Kürzungen 

 
Fallvignette 1: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
Kürzung 

Fallvignette 1: 
Höhe einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Höhe einer 
Kürzung 
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Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person 0.39 0.00 220 0.47 0.00 219 0.31 0.00 219 0.42 0.00 218 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Die Nullhypothese, welche besagt, dass zwischen der Einstellung der direkt vorgesetz-
ten Person zu Kürzungen und der Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzungen ge-
genüber den Sozialhilfebeziehenden keine Korrelation besteht, muss verworfen wer-
den. Die neunte Alternativhypothese, welche besagt, dass, je stärker die direkt vorge-
setzte Person Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürwortet (Einstellung), 
desto wahrscheinlicher und stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebezie-
henden aus, muss angenommen werden. Je stärker die direkt vorgesetzte Person Kür-
zungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürwortet (Einstellung), desto wahrschein-
licher ist es somit, dass die Fachpersonen eine Kürzung in die Wege leiten und desto 
höher fällt diese Kürzung aus. 

 

6.4.2 Einstellung des Teams zu Kürzungen 

Zur Testung der zehnten Hypothese «Je stärker die Teamkolleg:innen Kürzungen in 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher und 
stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus» wurde der unge-
richtete lineare Zusammenhang zwischen diesen Variablen mit der Korrelation nach 
Pearson berechnet (siehe Tabelle 15) (UZH, n. d. a, Abschn. 1). 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Sowohl bei der Fallvignette 1 (r = 0.40, p = 0.00, n = 213) als auch bei der Fallvignette 
2 (r = 0.38, p = 0.00, n = 212) korreliert die Einstellung des Teams zu Kürzungen sig-
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nifikant mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Fachpersonen eine Kürzung des Grund-
bedarfs für den Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden in die Wege leiten. Dabei 
handelt es sich nach Cohen (1992) bei beiden Fallvignetten um einen mittleren Effekt. 

 

Höhe der Kürzung 

Die Einstellung des Teams zu Kürzungen korreliert sowohl bei der Fallvignette 1 (r = 
0.27, p = 0.00, n = 212) als auch bei der Fallvignette 2 (r = 0.31, p = 0.00, n = 211) 
signifikant mit der von den Fachpersonen ausgewählten Höhe der Kürzung. Beim Ef-
fekt nach Cohen (1992) handelt es sich bei der Fallvignette 1 um einen schwachen 
und bei der Fallvignette 2 um einen mittleren Effekt. 

 

Tabelle 15. Korrelation nach Pearson für die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung 
bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 in Verbindung mit der Einstellung des 
Teams zu Kürzungen 

 
Fallvignette 1: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
Kürzung 

Fallvignette 2: 
Wahrscheinlich-
keit einer 
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Fallvignette 1: 
Höhe einer 
Kürzung 
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Höhe einer 
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Einstellung des 
Teams 0.40 0.00 213 0.38 0.00 212 0.27 0.00 212 0.31 0.00 211 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Die Nullhypothese, welche besagt, dass zwischen der Einstellung des Teams zu Kür-
zungen und der Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzungen gegenüber den Sozial-
hilfebeziehenden keine Korrelation besteht, muss verworfen werden. Die zehnte Alter-
nativhypothese, welche besagt, dass, je stärker die Teamkolleg:innen Kürzungen in 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher und 
stärker fallen die Kürzungen gegenüber Sozialhilfebeziehenden aus, muss angenom-
men werden. Je stärker die Teamkolleg:innen Kürzungen in der wirtschaftlichen Sozi-
alhilfe befürworten (Einstellung), desto wahrscheinlicher ist es somit, dass die Fach-
personen eine Kürzung in die Wege leiten und desto höher fällt diese Kürzung aus. 
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6.5 Multiple lineare Regression 
Mit der multiplen linearen Regression wurde getestet, ob ein Zusammenhang zwi-
schen mehreren unabhängigen Variablen und einer abhängigen Variable besteht 
(UZH, n. d. b, Abschn. 1). Mit der multiplen linearen Regression wurde somit geprüft, 
wie die verschiedenen unabhängigen Variablen die definierte abhängige Variable be-
einflussen und wie stark der Einfluss jeder unabhängigen Variable auf die abhängige 
Variable ist. 

Eine Voraussetzung für die multiple lineare Regression ist, dass die abhängige Vari-
able intervallskaliert ist und die unabhängigen Variablen intervallskaliert, binär oder als 
Dummy-Variablen codiert sind (UZH, n. d. b, Abschn. 3). In die vorliegenden multiplen 
linearen Regressionen wurden sämtliche unabhängigen Variablen, bei welchen signi-
fikante Korrelationen mit den abhängigen Variablen bestehen, miteinbezogen. Ent-
sprechend wurden die unabhängigen Variablen zu den Personenmerkmalen der Sozi-
alhilfebeziehenden, zur Qualität der Beratungsbeziehung und zum Alter der Fachper-
sonen ausgeschlossen. 

 

Wahrscheinlichkeit der Kürzung 

Die Signifikanz des Regressionsmodells bei der Fallvignette 1 ist mit F (5,175) = 15.00, 
p = 0.00, n = 181 gegeben. Aus der Tabelle 16 geht hervor, dass die t-Tests für die 
Koeffizienten zum Geschlecht der Fachpersonen (t = -2.00, p = 0.05), der politischen 
Orientierung (t = 2.14, p = 0.03) und der individuellen Einstellung der Fachpersonen 
zu Kürzungen (t = 4.27, p = 0.00) signifikant sind.  

Der Regressionskoeffizient B beträgt beim Geschlecht -0.34, bei der politischen Ori-
entierung 0.12 und bei der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen 
0.58. Bei männlich gelesenen Fachpersonen nimmt somit die Wahrscheinlichkeit der 
Kürzung gegenüber weiblich gelesenen Fachpersonen um 0.34 Einheiten (Skala von 
1-6) ab. Wenn sich die politische Orientierung um eine Einheit (Skala von 1-10) nach 
politisch rechts verschiebt, nimmt somit die Wahrscheinlichkeit der Kürzung um 0.12 
Einheiten (Skala von 1-6) zu. Verändert sich die individuelle Einstellung der Fachper-
sonen zu Kürzungen positiv um eine Einheit (Skala von 1-6), nimmt die Wahrschein-
lichkeit der Kürzung um 0.58 Einheiten (Skala von 1-6) zu. Die Voraussetzung dafür 
ist, dass alle anderen unabhängigen Variablen konstant gehalten werden und sich so-
mit ihre Werte nicht verändern. 

Die standardisierten Koeffizienten Beta zeigen mit Werten zwischen -1 und 1 die 
Stärke des Einflusses der einzelnen unabhängigen Variablen, unabhängig von ihren 
Masseinheiten, auf die abhängige Variable auf (Grellmann, 2023, Abschn. 1). Dadurch 
ist es möglich, die relative Wichtigkeit der verschiedenen unabhängigen Variablen auf 
die abhängige Variable zu vergleichen. Mit einem standardisierten Koeffizienten Beta 
von 0.49 hat die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen einen stär-
keren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der Kürzung als die politische Orientierung 
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der Fachpersonen (standardisierter Koeffizient Beta = 0.15) und das Geschlecht der 
Fachpersonen (standardisierter Koeffizient Beta = -0.13). 

28 % der Streuung der Wahrscheinlichkeit der Kürzung wird durch die ausgewählten 
unabhängigen Variablen erklärt (korrigiertes R-Quadrat = 0.28). Beim Effekt nach Co-
hen (1992) handelt es sich mit f2 = 0.39 um einen starken Effekt. 

 

Tabelle 16. Multiple lineare Regression für die Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei der 
Fallvignette 1 (n = 181) 

 

Regressi-
onskoeffi-
zient B 

Standardi-
sierter 
Koeffizient 
Beta 

T Sig. 

Kollinearitäts- 
statistik 

Toleranz VIF 

Konstante 1.67  4.97 0.00   

Geschlecht der 
Fachpersonen -0.34 -0.13 -2.00 0.05 0.97 1.04 

Politische 
Orientierung der 
Fachpersonen 

0.12 0.15 2.14 0.03 0.81 1.24 

Individuelle 
Einstellung 0.58 0.49 4.27 0.00 0.30 3.35 

Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person 0.02 0.02 0.16 0.88 0.34 2.98 

Einstellung des 
Teams -0.05 -0.04 -0.37 0.71 0.29 3.40 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Die Signifikanz des Regressionsmodells bei der Fallvignette 2 ist mit F (5,174) = 17.56, 
p = 0.00, n = 180 gegeben. Aus der Tabelle 17 geht hervor, dass lediglich die t-Tests 
für die Koeffizienten der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen (t = 
4.43, p = 0.00) und der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen (t = 
2.55, p = 0.01) signifikant sind. 

Der Regressionskoeffizient B beträgt bei der individuellen Einstellung der Fachperso-
nen zu Kürzungen 0.63 und bei der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kür-
zungen 0.32. Am Regressionskoeffizienten B lässt sich erkennen, dass, wenn sich die 
individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen positiv um eine Einheit (Skala 
von 1-6) verändert, die Wahrscheinlichkeit der Kürzung um 0.63 Einheiten (Skala von 
1-6) zunimmt. Verändert sich die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kür-
zungen positiv um eine Einheit (Skala von 1-6), erhöht sich auch die Wahrscheinlich-
keit der Kürzung um 0.32 Einheiten (Skala von 1-6). Die Voraussetzung dafür ist, dass 



Masterarbeit  Raphael Theiler 

66 

alle anderen unabhängigen Variablen konstant gehalten werden und sich somit ihre 
Werte nicht verändern. 

Mit einem standardisierten Koeffizienten Beta von 0.50 hat die individuelle Einstellung 
der Fachpersonen zu Kürzungen einen stärkeren Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit 
der Kürzung als die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen (stan-
dardisierter Koeffizient Beta = 0.27). 

32 % der Streuung der Wahrscheinlichkeit der Kürzung wird durch die ausgewählten 
unabhängigen Variablen erklärt (korrigiertes R-Quadrat = 0.32). Beim Effekt nach Co-
hen (1992) handelt es sich mit f2 = 0.46 um einen starken Effekt. 

 

Tabelle 17. Multiple lineare Regression für die Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei der 
Fallvignette 2 (n = 180) 

 

Regressi-
onskoeffi-
zient B 

Standardi-
sierter 
Koeffizient 
Beta 

T Sig. 

Kollinearitäts- 
statistik 

Toleranz VIF 

Konstante 2.41  6.84 0.00   

Geschlecht der 
Fachpersonen -0.06 -0.02 -0.31 0.76 0.97 1.04 

Politische 
Orientierung der 
Fachpersonen 

0.01 0.02 0.24 0.81 0.81 1.24 

Individuelle 
Einstellung 0.63 0.50 4.43 0.00 0.30 3.35 

Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person 0.32 0.27 2.55 0.01 0.34 2.97 

Einstellung des 
Teams -0.24 -0.19 -1.68 0.09 0.29 3.40 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Höhe der Kürzung 

Die Signifikanz des Regressionsmodells bei der Fallvignette 1 ist mit F (5,175) = 6.70, 
p = 0.00, n = 181 gegeben. Aus der Tabelle 18 geht hervor, dass lediglich der t-Test für 
die Koeffizienten der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen (t = 
2.73, p = 0.01) signifikant ist. 

Der Regressionskoeffizient B der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kür-
zungen beträgt 2.71. Am Regressionskoeffizienten B lässt sich erkennen, dass, wenn 
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sich die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen positiv um eine Ein-
heit (Skala von 1-6) verändert, die Höhe der Kürzung um 2.71 Einheiten (Prozentan-
gabe von 0-30 %) zunimmt. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle anderen unabhän-
gigen Variablen konstant gehalten werden und sich somit ihre Werte nicht verändern. 

14 % der Streuung der Wahrscheinlichkeit der Kürzung wird durch die ausgewählten 
unabhängigen Variablen erklärt (korrigiertes R-Quadrat = 0.14). Beim Effekt nach Co-
hen (1992) handelt es sich mit f2 = 0.16 um einen mittleren Effekt. 

 

Tabelle 18. Multiple lineare Regression für die Höhe der Kürzung bei der Fallvignette 
1 (n = 181) 

 

Regressi-
onskoeffi-
zient B 

Standardi-
sierter 
Koeffizient 
Beta 

T Sig. 

Kollinearitäts- 
statistik 

Toleranz VIF 

Konstante -3.35  -1.38 0.17   

Geschlecht der 
Fachpersonen 1.49 0.08 1.19 0.23 0.97 1.04 

Politische 
Orientierung der 
Fachpersonen 

0.22 0.04 0.56 0.58 0.81 1.24 

Individuelle 
Einstellung 2.71 0.35 2.73 0.01 0.30 3.35 

Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person 0.60 0.08 0.68 0.50 0.34 2.98 

Einstellung des 
Teams -0.50 -0.07 -0.51 0.61 0.29 3.40 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Die Signifikanz des Regressionsmodells bei der Fallvignette 2 ist mit F (5,174) = 9.86, 
p 0.00, n= 180 ebenfalls gegeben. Aus der Tabelle 19 geht hervor, dass lediglich die t-
Tests für die Koeffizienten der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzun-
gen (t = 2.48, p = 0.01) und der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzun-
gen (t = 2.40, p = 0.02) signifikant sind. 

Der Regressionskoeffizient B beträgt bei der individuellen Einstellung der Fachperso-
nen zu Kürzungen 2.39 und bei der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kür-
zungen 2.05. Am Regressionskoeffizienten B lässt sich erkennen, dass, wenn sich die 
individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen positiv um eine Einheit (Skala 
von 1-6) verändert, die Höhe der Kürzung um 2.39 Einheiten (Prozentangabe von 0-
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30 %) zunimmt. Verändert sich die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kür-
zungen positiv um eine Einheit (Skala von 1-6), erhöht sich die Kürzung um 2.05 Ein-
heiten (Prozentangabe von 0-30 %). Die Voraussetzung dafür ist, dass alle anderen 
unabhängigen Variablen konstant gehalten werden und sich somit ihre Werte nicht 
verändern. 

Mit einem standardisierten Koeffizienten Beta von 0.30 hat die individuelle Einstellung 
der Fachpersonen zu Kürzungen einen leicht stärkeren Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit der Kürzung als die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen 
(standardisierter Koeffizient Beta = 0.28). 

20 % der Streuung der Wahrscheinlichkeit der Kürzung wird durch die ausgewählten 
unabhängigen Variablen erklärt (korrigiertes R-Quadrat = 0.20). Beim Effekt nach Co-
hen (1992) handelt es sich mit f2 = 0.25 um einen mittleren Effekt. 

 

Tabelle 19. Multiple lineare Regression für die Höhe der Kürzung bei der Fallvignette 
2 (n= 180) 

 

Regressi-
onskoeffi-
zient B 

Standardi-
sierter 
Koeffizient 
Beta 

T Sig. 

Kollinearitäts- 
statistik 

Toleranz VIF 

Konstante -0.05  -0.02 0.98   

Geschlecht der 
Fachpersonen 2.07 0.12 1.69 0.09 0.97 1.03 

Politische 
Orientierung der 
Fachpersonen 

0.30 0.06 0.79 0.43 0.81 1.24 

Individuelle 
Einstellung 2.39 0.30 2.48 0.01 0.30 3.35 

Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person 2.05 0.28 2.40 0.02 0.34 2.98 

Einstellung des 
Teams -1.27 -0.16 -1.33 0.19 0.29 3.41 

Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung 
 

Zwischenfazit 

Die Wahrscheinlichkeit der Kürzung wird bei der Fallvignette 1 vom Geschlecht, der 
politischen Orientierung und der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kür-
zungen beeinflusst. Bei der Fallvignette 2 korreliert die Wahrscheinlichkeit der Kürzung 
mit der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen und der Einstellung 



Masterarbeit  Raphael Theiler 

69 

der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen. Die Höhe der Kürzung wird sowohl bei 
der Fallvignette 1 als auch bei der Fallvignette 2 von der individuellen Einstellung der 
Fachpersonen zu Kürzungen beeinflusst. Zusätzlich korreliert die Höhe der Kürzung 
bei der Fallvignette 2 mit der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen. 
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7 Diskussion 
In diesem Kapitel wird zuerst auf relevante Aspekte zum methodischen Vorgehen, zur 
Stichprobe, zu den erstellten Fallvignetten und zu den ausgewählten Variablen einge-
gangen. Anschliessend werden die Ergebnisse der einzelnen Hypothesentests disku-
tiert, bevor sich die Diskussion der multiplen linearen Regressionen widmet. Die Limi-
tationen werden in den einzelnen Kapiteln diskutiert. Am Ende des Kapitels wird auf 
mögliche Optionen zur Minimierung des Rauschens und auf mögliche Nachteile, wel-
che die Minimierung des Rauschens mit sich bringen könnte, eingegangen. 

 

7.1 Methodisches Vorgehen 
Durch das gewählte methodische Vorgehen einer Fallvignettenstudie war es möglich, 
einzelne Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und die Qualität der Bera-
tungsbeziehung bei sonst exakt identischem Sachverhalt gezielt anzupassen. Als Li-
mitation ist gleichzeitig anzumerken, dass es sich um eine Fallvignettenstudie handelt 
und somit keine echten Entscheidungen untersucht wurden. Es bleibt offen, inwiefern 
die getroffenen Entscheidungen zu den Fallvignetten den echten Entscheidungen in 
der Praxis der wirtschaftlichen Sozialhilfe entsprechen. Die Limitation konnte jedoch 
durch die reale Konstruktion der Fallvignetten und die detaillierte Prüfung dieser in den 
Pretests minimiert werden. Anzumerken bleibt zudem, dass andere Feldzugänge, wie 
zum Beispiel Aktenanalyse, bei welcher echte Entscheidungen hätten analysiert wer-
den können, mit diversen Herausforderungen verbunden gewesen wären. Eine Her-
ausforderung wäre beispielsweise gewesen, trotz den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen, Zugang zu den Akten von Sozialhilfeorganen zu erhalten. Ebenfalls ist davon 
auszugehen, dass sich die Aktenführung von Fachperson zu Fachperson und auch 
von Sozialhilfeorgan zu Sozialhilfeorgan unterschieden hätte. Es bleibt entsprechend 
fraglich, ob die Akten tatsächlich in der Qualität und mit dem Detailierungsgrad geführt 
werden, welche für eine entsprechende Aktenanalyse notwendig gewesen wären. Of-
fen ist zudem, ob Fehlverhalten auch immer in den Akten festgehalten werden, wenn 
keine Kürzungen erfolgen. Ebenfalls wäre es bei einer Aktenanalyse aufgrund des hö-
heren zeitlichen Aufwands nicht möglich gewesen, die Akten von 222 Personen aus 
162 Sozialhilfeorganen zu analysieren. 

Als weitere Limitation ist anzumerken, dass durch die Fallvignetten allfällige Kontroll-
mechanismen, wie zum Beispiel das Vier-Augenprinzip, nicht angewendet werden 
konnten. Dies bedeutet, dass, wenn in einzelnen Sozialhilfeorganen Fachpersonen zur 
Objektivierung ihrer Entscheidungen ihre Kürzungsentscheidungen mit einer weiteren 
Person besprechen müssen, die Auswirkungen dieser Besprechung beziehungsweise 
Kontrolle nicht in die Ergebnisse der vorliegende Masterarbeit eingeflossen sind. 
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7.2 Stichprobe 
Wie im Kapitel 4.1 Methodisches Vorgehen bereits ausgeführt wurde, wurden 166 So-
zialhilfeorgane in fünf verschiedenen Kantonen aus den fünf verschiedenen Regionen 
der Deutschschweiz angeschrieben. Es haben vier Sozialhilfeorgane mitgeteilt, dass 
sie beziehungsweise ihre Fachpersonen nicht an der Befragung teilnehmen werden. 
Für die Robustheit der vorliegenden Daten spricht, dass aus sämtlich angeschriebe-
nen Kantonen Fachpersonen an der Befragung teilgenommen haben. 

Ebenfalls für die Robustheit der vorliegenden Daten spricht, dass 222 Personen die 
Befragung beendet haben. Insgesamt haben mehr Personen an der Befragung teilge-
nommen, welche sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, was dem Feld der 
Sozialen Arbeit entspricht (Friedli, 2021, S. 20). In der Stichprobe sind sämtliche Al-
tersgruppen und Ausbildungsniveaus vertreten. Ebenfalls ist eine annähernd ausge-
glichene Verteilung zwischen Stadt, Agglomeration und Land gegeben. Es haben so-
wohl Fachpersonen an der Befragung teilgenommen, welche erst seit kurzem (weniger 
als einem Jahr) im Arbeitsfeld der wirtschaftlichen Sozialhilfe arbeiten als auch Fach-
personen, welche bereits seit mehr als 15 Jahren in diesem Arbeitsfeld tätig sind. 
Ebenfalls haben sowohl Fachpersonen teilgenommen, welche in ihrer Organisation als 
einzige Person in der Fallführung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind als auch 
Fachpersonen aus Organisationen, bei welchen mehr als 100 Mitarbeitende in der 
Fallführung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind. Als Limitation ist festzuhalten, 
dass es sich weitestgehend um eine Gelegenheitsstichprobe handelt, bei welcher die 
Entscheidungen beziehungsweise Auswahlen teilweise aber auch mittels Zufallsgene-
rator getroffen wurden beziehungsweise erfolgten. Eine Repräsentativität ist nicht ge-
geben.  

 

7.3 Fallvignette 
222 Personen haben die Befragung beendet. Dadurch war es möglich, dass jede Ver-
sion der beiden Fallvignetten von mindestens 19 Fachpersonen beurteilt wurde. Dies 
minimiert den Einfluss der Einschätzungen der einzelnen Fachpersonen auf die Er-
gebnisse, was für die Robustheit der vorliegenden Daten spricht. Die Zuteilung der 
Fallvignetten an die Fachpersonen durch Unipark erfolgte per Zufallsgenerator. Als Li-
mitation ist festzuhalten, dass es dadurch zu einer ungleichen Anzahl an Fachperso-
nen, welche die einzelnen Fallvignetten beurteilten, gekommen ist. Die einzelnen Fall-
vignetten wurden von zwischen 19 bis 33 Fachpersonen beurteilt. 

Die Fallvignetten wurden mit Pretests geprüft, sodass sichergestellt werden konnte, 
dass die geschilderten Situationen in dieser oder ähnlicher Form auch in der Praxis 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe vorkommen können. Dabei wurden bewusst zwei Sze-
narien gewählt, welche Fehlverhalten in unterschiedlichem Ausmass schildern. Es 
wurde davon ausgegangen, dass die Wahrscheinlichkeit der Kürzung und die Höhe 
der entsprechenden Kürzung bei der Fallvignette 2 höher sind als bei der Fallvignette 
1. Dies hat sich bewahrheitet. Die Streuung bei beiden Fallvignetten (siehe Kapitel 6.1 
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Rauschen) zeigt, dass die Fallvignetten so formuliert wurden, dass sie sich eignen, um 
die aufgeführten Einflussfaktoren testen zu können. Wären Fallvignetten mit einem zu 
harmlosen Fehlverhalten der Sozialhilfebeziehenden formuliert worden, hätte wahr-
scheinlich ein viel grösserer Teil der Fachpersonen angegeben, dass sie es als (sehr) 
unwahrscheinlich einschätzen, dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der 
Sozialhilfebeziehenden kürzen würden (Gautschi, 2021, S. 265). Ebenfalls hätten 
dann vermutlich viele Fachpersonen bei der Frage zur Höhe der Kürzung angegeben, 
dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der Sozialhilfebeziehenden nicht 
kürzen würden. Wäre im Gegensatz dazu ein zu schwerwiegendes Fehlverhalten der 
Sozialhilfebeziehenden gewählt worden, hätte die Gefahr bestanden, dass sich sowohl 
bei der Frage zur Wahrscheinlichkeit der Kürzung als auch bei der Frage nach der 
Höhe der Kürzung ein Deckeneffekt eingestellt hätte (Gautschi, 2021, S. 265). Durch 
den Deckeneffekt, sprich dadurch, dass sich sämtliche Fachpersonen für eine sehr 
hohe Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzungen ausgesprochen hätten, hätten die 
gebildeten Hypothesen nicht mehr getestet werden können. 

 

7.4 Variablen 
Da bezüglich der Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit kaum Forschungser-
gebnisse vorhanden sind, konnte nebst den Erhebungsinstrumenten, welche beim Al-
ter und dem Geschlecht der Fachpersonen eingesetzt wurden, nur bei der politischen 
Orientierung auf ein standardisiertes Erhebungsinstrument zurückgegriffen werden. 

Bei der politischen Orientierung wurde auf ein standardisiertes Erhebungsinstrument 
zurückgegriffen, welches Bestandteil der meisten Studien zu politischen Themen ist 
und beispielsweise auch in der European Social Survey (ESS), welche seit 2001 unter 
anderem Meinungen zu politischen Themen in über 30 europäischen Ländern erfragt, 
verwendet wurde (Breyer, 2015, Abschn. 1; ESS, n. d., Abschn. 1-9). 

Beim Erhebungsinstrument zu den Kürzungsentscheidungen wurde darauf geachtet, 
dass dieses die zentralen Aspekte (Wahrscheinlichkeit und Höhe) bei Kürzungsent-
scheidungen abfragt. Gleichzeitig wurde berücksichtigt, dass die Fachpersonen ihre 
Angaben möglichst identisch tätigen können, wie sie es bei realen Kürzungsentschei-
dungen tun würden. Ein Beispiel dafür ist, dass nach den Prozenten einer allfälligen 
Kürzung gefragt wurde. Gemäss den Rückmeldungen aus den Pretests, welche mit 
Fachpersonen, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, durchgeführt wur-
den, entspricht dies der Praxis der wirtschaftlichen Sozialhilfe. 

Bei den Erhebungsinstrumenten zu den individuellen Einstellungen der Fachpersonen, 
den Einstellungen der direkt vorgesetzten Person und den Einstellungen des Teams 
zu Kürzungen wurde darauf geachtet, dass zentrale Aspekte, welche die Diskussion 
um Kürzungen beherrschen (Notwendigkeit, damit Auflagen und Weisungen eingehal-
ten werden, notwendige Reaktion auf fehlbares Verhalten und schwerwiegende Kon-
sequenzen für die betroffenen Sozialhilfebeziehenden), abgebildet werden (Ave-
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nirSocial, 2014, S. 1-10; SKOS, 2010, 2-8). Bei sämtlichen selbst entwickelten Erhe-
bungsinstrumenten konnten akzeptable Werte für die Reliabilität erzielt werden, was 
für die innere Konsistenz der entwickelten Erhebungsinstrumente spricht (IBM, 2023, 
Abschn. 2). 

Nebst dem, dass nur ein standardisiertes Erhebungsinstrument verwendet werden 
konnte, ist als Limitation festzuhalten, dass mit den Variablen zur Kultur des Sozialhil-
feorgans, sprich zur Einstellung der direkt vorgesetzten Person und des Teams zu Kür-
zungen, nur die vermutete Einstellung der direkt vorgesetzten Person beziehungs-
weise des Teams erhoben werden konnte. Zudem konnte festgestellt werden, dass die 
individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen stark mit der vermuteten Ein-
stellung der direkt vorgesetzten Person (r = 0.74, p = 0.00, n = 219) und des Teams (r 
= 0.78, p = 0.00, n = 213) korreliert. Dafür sind verschiedene Erklärungen plausibel. 
Zum einen kann es sein, dass die individuelle Einstellung von der Einstellung der direkt 
vorgesetzten Person beziehungsweise des Teams beeinflusst wird oder aber die indi-
viduelle Einstellung beeinflusst die Einstellung der direkt vorgesetzten Person bezie-
hungsweise des Teams. Dasselbe gilt für einen potenziellen Einfluss der Einstellung 
der direkt vorgesetzten Person auf die Einstellung des Teams beziehungsweise des 
Teams auf die direkt vorgesetzte Person (r = 0.78, p = 0.00, n = 211). Gleichzeitig ist 
es möglich, dass die Fachpersonen ihrer direkt vorgesetzten Person und ihrem Team 
fälschlicherweise eine ähnliche Einstellung zuschreiben. Es ist somit als Limitation 
festzuhalten, dass die Variablen zur Einstellung der direkt vorgesetzten Person bezie-
hungsweise des Teams zu Kürzungen auf der Einschätzung der befragten Fachperso-
nen beruht. Interessant wäre in einer weiteren Erhebung die Einstellung der direkt vor-
gesetzten Person beziehungsweise des Teams zu Kürzungen bei diesen direkt zu er-
heben und zu prüfen, ob dieselben Ergebnisse erzielt werden würden. Dabei könnte 
sogleich geprüft werden, inwiefern die Angaben der direkt vorgesetzten Person und 
des Teams mit den Einschätzungen der Fachpersonen zu deren Einstellungen über-
einstimmen. Offen bleibt, ob innerhalb eines Teams sämtliche Fachpersonen die Ein-
stellung der direkt vorgesetzten Person und des Teams zu Kürzungen gleichermassen 
beziehungsweise ähnlich einschätzen. 

 

7.5 Rauschen 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass Rauschen bei Kürzungsentscheidungen vor-
handen ist. Die Ergebnisse decken sich entsprechend mit dem aktuellen Forschungs-
stand. Bei allen Fallvignetten haben einige Fachpersonen angegeben, dass sie es als 
sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlich einschätzen, dass sie in die Wege leiten, 
dass der Grundbedarf für den Lebensunterhalt der sozialhilfebeziehenden Person ge-
kürzt wird. Trotz identischer Fallinformationen haben bei exakt derselben Fallvignette 
andere Fachpersonen angegeben, dass sie es als unwahrscheinlich oder sehr un-
wahrscheinlich erachten, dass sie in die Wege leiten, dass der Grundbedarf für den 
Lebensunterhalt der sozialhilfebeziehenden Person gekürzt wird. Auch bei der Höhe 
der Kürzung lässt sich diese Differenz erkennen. Bei den meisten Fallvignetten gibt es 
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Fachpersonen, welche angegeben haben, dass sie den Grundbedarf für den Lebens-
unterhalt der sozialhilfebeziehenden Person nicht kürzen würden, während andere an-
gegeben haben, dass sie den Grundbedarf für den Lebensunterhalt der sozialhilfebe-
ziehenden Person um 30 % kürzen würden. Es ist festzuhalten, dass die Tatsache, 
dass ein solch starkes Rauschen besteht, mit Blick auf die Rechtsgleichheit und dem 
Grundrecht auf Schutz vor Willkür, problematisch ist. Der Berufskodex der Sozialen 
Arbeit, welcher unter anderem auch den Fachpersonen in der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe als ethische Richtlinien für das moralisch berufliche Handeln in der Sozialen Arbeit 
dienen soll, hält diesbezüglich fest, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit jedem 
Menschen das unantastbare Recht auf die Grundwerte Gerechtigkeit und Gleichheit 
zuzugestehen haben (AvenirSocial, 2010, S. 1-8). 

Zudem bleibt festzuhalten, dass die wirtschaftliche Sozialhilfe knapp bemessen ist 
(SKOS, 2023, S. 135). Das Existenzminimum in der wirtschaftlichen Sozialhilfe liegt 
unter demjenigen der Ergänzungsleistungen und auch unter dem betreibungsrechtli-
chen Existenzminimum. Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt stellt das Mindest-
mass einer auf Dauer angelegten menschenwürdigen Existenz dar (SKOS, 2023, 
S. 38). Für eine Person in einem Einpersonenhaushalt beträgt der Grundbedarf für den 
Lebensunterhalt CHF 1061.00 pro Monat (Stand 2025) (SKOS, 2024, S. 3). Eine Kür-
zung von 30 % bedeutet, dass in das Mindestmass einer auf Dauer angelegten men-
schenwürdigen Existenz eingegriffen wird und der Person für den Lebensunterhalt mo-
natlich noch CHF 742.70 zur Verfügung stehen. Dabei ist anzumerken, dass mit dem 
Grundbedarf für den Lebensunterhalt auch einige Fixausgaben gedeckt werden müs-
sen, bei welchen sich die Sozialhilfebeziehenden teilweise nicht (zeitnah) einschrän-
ken können, wie beispielsweise Halbtaxabonnement, Serafe, Internet und TV. Die wis-
senschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages (2017, S. 4) haben sich mit den 
Auswirkungen von Sanktionen im SGB 2, was oft auch Hartz IV genannt und zwischen-
zeitlich vom Bürgergeld abgelöst wurde, auseinandergesetzt. Es wurde festgestellt, 
dass Kürzungen dazu führen, dass die Betroffenen oft Rechnungen nicht mehr bezah-
len können. Ebenfalls mussten die von der Sanktion betroffenen Personen Einsparun-
gen bei Lebensmitteln machen. Entsprechend wurden beispielsweise aufgrund der 
Sanktion weniger gesunde Lebensmittel eingekauft, was sich negativ auf die Gesund-
heit auswirken kann (Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 2017, 
S. 7). Auch im psychosozialen Bereich wurden negative Auswirkungen festgestellt (A-
pel & Engels, 2013, S. 30). In diesem Bereich wurden beispielsweise Rückzüge aus 
dem sozialen Leben beschrieben. Dies zeigt, wie einschneidend Kürzungen von Sozi-
alhilfeleistungen für die betroffenen Sozialhilfebeziehenden sein können. 

In den SKOS-Richtlinien wird festgehalten, dass das Ausmass des Fehlverhaltens bei 
der Bestimmung des Kürzungsumfangs zu beachten ist und die maximale Kürzung 
von 30 % des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt nur bei wiederholtem oder 
schwerwiegendem Fehlverhalten zulässig ist (SKOS, 2023, S. 135). In den SKOS-
Richtlinien wird nicht weiter ausgeführt, was unter einem schwerwiegenden Fehlver-
halten zu verstehen ist. Trotzdem ist es aus rechtlicher und sozialarbeiterischer Sicht 
problematisch, dass selbst bei der Fallvignette 1 (Arbeitsbemühungen wurden nicht 



Masterarbeit  Raphael Theiler 

75 

eingereicht) Fachpersonen angegeben haben, dass sie eine Kürzung von 30 % aus-
sprechen würden. Aus dieser Fallvignette geht hervor, dass der Klient zu Beginn des 
Unterstützungsprozesses sämtliche Auflagen und Weisungen erfüllt hat. Er hat an-
schliessend einen Beratungstermin nicht wahrgenommen und nur fünf anstelle von 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht, bevor er für den aktuellen Monat keine Arbeits-
bemühungen eingereicht hat. Ein solches Fehlverhalten als schwerwiegendes Fehl-
verhalten einzustufen, welches eine Kürzung des Grundbedarfs für den Lebensunter-
halt um 30 % rechtfertigt, ist fragwürdig. Entsprechend ist es zweifelhaft, ob eine 
Rechtsmittelinstanz bei der entsprechenden Fallvignette ein solches Vorgehen stützen 
würde. Gemäss Fuchs et al. (2020, S. 16) werden von Sozialhilfebeziehenden auf Ent-
scheide der Sozialhilfeorgane nur sehr selten Einsprachen erhoben, unter anderem, 
weil sie die Mitteilungen und Entscheide häufig nicht verstehen. Dies zeigt auf, dass 
es im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe besonders wichtig ist, dass die Fachper-
sonen Entscheide erlassen, welche rechtens sind. Entsprechend ist es positiv zu be-
werten, dass sich nur 3.6 % der N = 221 Befragten für eine Kürzung von 30 % ausge-
sprochen haben. 

Inwiefern Rauschen minimiert werden kann und auf die Frage, ob es wünschenswert 
wäre, das Rauschen komplett zu verhindern, wird im Kapitel 7.10 Minimierung von 
Rauschen eingegangen. 

 

7.6 Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und Beratungsbezie-
hung 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Geschlecht und die Staatsangehörigkeit der Sozial-
hilfebeziehenden sowie die Qualität der Beratungsbeziehung keinen signifikanten Ein-
fluss auf die Kürzungsentscheidungen der Fachpersonen haben. Dies ist insbeson-
dere zu begrüssen, da in Artikel 8 Absatz 1 und 2 der BV festgehalten wird, dass alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich sind und dass niemand diskriminiert werden darf. 
Ausdrücklich darf niemand aufgrund der Herkunft und/oder des Geschlechts diskrimi-
niert werden. Die Fachpersonen üben gemäss den gewonnenen Ergebnissen bei den 
Kürzungsentscheidungen keine entsprechende Diskriminierung aus. 

Beim Einfluss des Geschlecht auf Entscheidungen sind die bereits vorhandenen Stu-
dienergebnisse widersprüchlich (siehe Kapitel 3.4.1 Personenmerkmale der Sozialhil-
febeziehenden und Beratungsbeziehung). Die vorliegenden Ergebnisse passen zu 
den Studien von Albonetti (1991), Crew (1991) und Wooldredge (1998), welche bei der 
Analyse der Straflänge zwischen männlich und weiblich gelesenen Personen keine 
Unterschiede fanden. Die Ergebnisse widersprechen den Ergebnissen der Studien 
vom BFS (2011), Bushway und Piehl (2001), Engen und Gainey (2000) und Mustard 
(2001), welche festgestellt haben, dass weiblich gelesene Personen bei der Festle-
gung von Bussen oder Haftstrafen gegenüber männlich gelesenen Personen bevorteilt 
werden. Nebst dem widersprüchlichen Forschungsstand ist eine Erklärung dafür, dass 
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die zweite Hypothese nicht bestätigt wurde, dass vorliegend keine Befragung zur Straf-
länge, sondern zur Wahrscheinlichkeit und Höhe von Sozialhilfekürzungen durchge-
führt wurde. Dies kann dazu führen, dass andere Ergebnisse erzielt werden. 

Bei der Staatsangehörigkeit stehen die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit im 
Widerspruch zu diversen vorhandenen Studien (siehe Kapitel 3.4.1 Personenmerk-
male der Sozialhilfebeziehenden und Beratungsbeziehung). Dabei ist anzumerken, 
dass bei den vorhandenen Studien häufig auf vermutete Diskriminierung Bezug ge-
nommen wird. In der Studie von Ludewig et al. (2012, S. 34-35) wurden die Staatsan-
wält:innen beispielsweise gefragt, ob sie glauben, dass sie beziehungsweise ihre Be-
rufskolleg:innen sich von der Tatsache, ob die Täter:innen die Schweizerische Staats-
angehörigkeit besitzen oder nicht, beeinflussen lassen. Ob die Einschätzung der 
Staatsanwält:innen tatsächlich der Realität entspricht, bleibt offen. Auch die Studie des 
BFS (2023a, Abschn. 6), in welcher Personen, welche angegeben haben, in den letz-
ten fünf Jahren in der Schweiz diskriminiert worden zu sein, befragt wurden, ist Limi-
tationen unterworfen. Die Studie stützt sich lediglich auf die Aussage der vermeintlich 
diskriminierten Personen. Inwiefern tatsächlich eine Diskriminierung vorlag, wurde 
nicht überprüft. Eine weitere Studie des BFS (2023b, Abschn. 6), welche bei der Hy-
pothesenbildung berücksichtigt wurde, zeigt auf, dass 39 % der Bevölkerung der 
Schweiz mit der Aussage «Ausländer missbrauchen das System der Sozialleistungen, 
zum Beispiel AHV oder IV» voll und ganz oder eher einverstanden sind. Die Studie 
zeigt die Akzeptanz dieser Aussage in der Bevölkerung der Schweiz (BFS, 2023b, Ab-
schn. 6). Inwiefern eine solche Aussage auch unter Fachpersonen, welche in der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe tätig sind, akzeptiert ist, bleibt offen. Es kann zumindest ver-
mutet werden, unter anderem auch aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Master-
arbeit, dass diese Fachpersonen einer entsprechenden Aussage weniger zustimmen 
würden oder sich, falls sie dieser Aussage zustimmen, von ihren Ansichten diesbezüg-
lich bei Kürzungsentscheidungen nicht beeinflussen lassen. 

Eine Analyse des BFS (2021, S. 25) zum Zusammenleben in der Schweiz belegt die 
sozialwissenschaftliche Theorie der Kontakthypothese von Allport (1954) sowie Hews-
tone und Swart (2011). Die Theorie der Kontakthypothese besagt, dass die Offenheit 
gegenüber zugewanderten Personen bei intensivem Kontakt mit der ansässigen Be-
völkerung zunimmt. Die Analyse des BFS (2021, S. 25) zeigt, dass Personen, die ge-
mäss eigenen Angaben keine Kontakte mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ha-
ben, sich durch gesellschaftliche Vielfalt häufiger gestört fühlen als Personen, die im 
Alltag regelmässig mit gesellschaftlicher Vielfalt in Berührung kommen. Ebenfalls sind 
Personen, die im Alltag regelmässig mit Menschen unterschiedlicher Herkunft in Kon-
takt kommen, eher dafür, den Ausländer:innen mehr Rechte einzuräumen (BFS, 2021, 
S. 25). Zusätzlich ist die allgemeine Einstellung von Personen, welche regelmässig mit 
Personen unterschiedlicher Herkunft in Kontakt kommen, gegenüber Ausländer:innen 
positiver. Auch bei Rassismus gegenüber Schwarzen konnten Zusammenhänge zwi-
schen der Häufigkeit der Kontakte und der Einstellung festgestellt werden. Personen, 
welche häufig mit Schwarzen in Kontakt kommen, anerkennen rassistisches Verhalten 
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gegenüber Schwarzen signifikant häufiger (BFS, 2021, S. 25). 52 % aller Sozialhilfe-
beziehenden sind Ausländer:innen (BFS, 2023d, Abschn. 1). Es ist entsprechend da-
von auszugehen, dass Fachpersonen, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig 
sind, regelmässig in Kontakt mit Ausländer:innen sind. Die Erhebungen der Studien, 
welche bei der Bildung der dritten Hypothese beigezogen wurden, wurden bei der Ge-
samtbevölkerung der Schweiz oder anderen Berufsgruppen als die der Sozialen Arbeit 
durchgeführt. Es kann vermutet werden, dass der regelmässige Kontakt von Fachper-
sonen, welche in der wirtschaftlichen Sozialhilfe tätig sind, mit Ausländer:innen dazu 
beiträgt, dass bei den Kürzungsentscheidungen keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Staatsangehörigkeit und ausländischer 
Staatsangehörigkeit festgestellt werden konnten. 

Als Limitation der vorliegenden Ergebnisse ist anzumerken, dass lediglich der Unter-
schied der Staatsangehörigkeit zwischen Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer 
Staatsangehörigkeit und Sozialhilfebeziehenden mit Eritreischer Staatsangehörigkeit 
untersucht wurde. Es kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob die Ergebnisse 
anders wären, wenn eine andere ausländische Staatsangehörigkeit bei der sozialhil-
febeziehenden Person gewählt worden wäre. 

Die Manipulation der Fachpersonen betreffend der Qualität der Beratungsbeziehung 
war erfolgreich. Entsprechend wurde die Beratungsbeziehung sowohl bei der Fallvig-
nette 1 als auch bei der Fallvignette 2 von denjenigen Fachpersonen, welchen eine 
Fallvignette mit einer guten Beratungsbeziehung präsentiert wurde, als signifikant bes-
ser eingestuft (siehe Kapitel 5.1.1 Fallvignette 1 und 5.1.2 Fallvignette 2). Die Ergeb-
nisse zeigen trotzdem, dass die Qualität der Beratungsbeziehung keinen signifikanten 
Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung hat. Zum Einfluss der Qua-
lität der Beratungsbeziehung auf die Kürzungsentscheidungen gab es vor der vorlie-
genden Masterarbeit keine Forschungsergebnisse. Die nun erhaltenen Ergebnisse 
zeigen auf, dass es den Fachpersonen gelingt, sich im Spannungsfeld der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe zwischen Hilfe und Kontrolle (Anliker, 2016, Abschn. 6) bei Kürzungs-
entscheidungen nicht von der Qualität der Beratungsbeziehung beeinflussen zu las-
sen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keine signifikanten Korrelationen 
zwischen den Personenmerkmalen der Sozialhilfebeziehenden und den Kürzungsent-
scheidungen festgestellt werden konnten. Gleiches gilt für die Qualität der Beratungs-
beziehung. Diese Erkenntnis ist insbesondere mit Blick auf die Rechtsgleichheit positiv 
zu bewerten. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in den Studiengängen in Sozialer 
Arbeit in der Deutschschweiz Module angeboten werden, welche sich mit der Diskri-
minierung von Personengruppen aufgrund der Herkunft und dem Geschlecht ausei-
nandersetzen (Berner Fachhochschule [BFH], 2024, Abschn. 5; Fachhochschule 
Nordwestschweiz [FHNW], n. d., Abschn. 6; Hochschule Luzern [HSLU], 2024, S. 25-
61; Ostschweizer Fachhochschule [OST], n. d., Abschn. 4; Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften [ZHAW], n. d., Abschn. 6). Es kann vermutet werden, dass 
die Fachpersonen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe, zumindest diejenigen mit einem 
Studienabschluss in Sozialer Arbeit, für die Thematik Diskriminierung aufgrund der 
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Staatsangehörigkeit oder des Geschlechts sensibilisiert sind. Ebenfalls werden Mo-
dule angeboten, in welchen die Studierenden ihr eigenes berufliches Handeln reflek-
tieren, systematisieren und kritisch bewerten müssen (BFH, 2024, Abschn. 5; FHNW, 
2008, S. 2; HSLU, 2024, S. 54; OST, 2023, S. 9; ZHAW, n. d., Abschn. 1). 

Als Limitation festgehalten werden muss auch, dass lediglich zwei Personenmerkmale 
der Sozialhilfebeziehenden geprüft wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass, wenn weitere Personenmerkmale getestet worden wären, andere Ergebnisse 
erzielt worden wären. 

 

7.7 Personenmerkmale der Fachpersonen 
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass das Alter der Fachpersonen keinen Einfluss 
auf deren Kürzungsentscheidungen hat. Es wurde bereits ausgeführt, dass der aktu-
elle Forschungsstand zum Einfluss des Alters auf die Punitivität uneindeutig ist. Insbe-
sondere aufgrund der Ergebnisse von Kamenowski und Baier (2020, S. 863) wurde 
aber davon ausgegangen, dass ein jüngeres Alter mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit, eine Kürzung in die Wege zu leiten und höheren Kürzungen einhergeht. Dabei ist 
anzumerken, dass Kamenowski und Baier (2020, S. 863) aufzeigen, dass es sich um 
geringe Effekte handelt, welche sich in den von Kamenowski und Baier (2020, S. 863) 
konsultierten Studien nur zwei Mal als signifikant auswiesen. Trotzdem bleibt festzu-
halten, dass bei den vorliegenden Ergebnissen die Unterschiede nicht nur nicht signi-
fikant sind, sondern diese auch nicht in der, aufgrund dem von Kamenowski und Baier 
(2020, S. 863) veröffentlichten Vergleich verschiedener Erhebungsmethoden, vermu-
teten Richtung aufgetreten sind. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass die jüngste 
Altersgruppe (15-24 Jahre) nur bei der Höhe der Kürzung bei der Fallvignette 2 den 
höchsten Mittelwert aufweist. Bei sämtlichen anderen Kürzungsentscheidungen wei-
sen andere Altersgruppen den höchsten Mittelwert auf. Diese Tatsache kann unter an-
derem damit erklärt werden, dass in den von Kamenowski und Baier (2020, S. 863) 
verglichenen Studien stets die Punitivität im eigentlichen Sinne erforscht wurde und 
nicht, wie in der vorliegenden Masterarbeit, Kürzungsentscheidungen in der wirtschaft-
lichen Sozialhilfe. 

Die Befunde zum Einfluss des Geschlechts auf die Punitivät sind widersprüchlich (Ka-
menowski & Baier, 2020, S. 863). Aufgrund der Studie von Beineke et al. (2023, 
S. 160), welche aber diversen Limitationen unterworfen ist (siehe Kapitel 3.4.2 Perso-
nenmerkmale der Fachpersonen), wurde davon ausgegangen, dass weiblich gelesene 
Fachpersonen die Leistungen von Sozialhilfebeziehenden wahrscheinlicher und stär-
ker kürzen als männlich gelesene. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Wahrschein-
lichkeit der Kürzung zwischen weiblich und männlich gelesenen Fachpersonen nicht 
signifikant unterscheidet. Jedoch wurden bei der Höhe der Kürzung bei männlich ge-
lesenen Fachpersonen signifikant höhere Mittelwerte erzielt als bei weiblich gelesenen 
Fachpersonen. Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse zum Einfluss des Ge-
schlechts widersprüchlich. Die Studie von Beineke et al. (2023, S. 160), welche im Feld 
der Sozialen Arbeit durchgeführt wurde, ist diversen Limitationen unterworfen. Diese 
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Limitationen könnten der Grund dafür sein, dass die Ergebnisse der vorliegenden Mas-
terarbeit der sechsten Hypothese widersprechen. Es bleibt festzuhalten, dass das Ge-
schlecht der Fachpersonen mit der Wahrscheinlichkeit der Kürzung nicht korreliert, je-
doch mit deren Höhe. 

Für den Einfluss der politischen Orientierung auf die Kürzungsentscheidungen wurden 
sowohl bei der Wahrscheinlichkeit der Kürzung als auch bei deren Höhe signifikante 
Korrelationen festgestellt. Die aufgrund des Forschungsstands erstellte siebte Hypo-
these konnte somit angenommen werden. Ausser bei der Wahrscheinlichkeit der Kür-
zung bei der Fallvignette 1, wo ein mittlerer Effekt festgestellt wurde, handelt es sich 
um Korrelationen mit einem schwachen Effekt. Trotzdem ist es, insbesondere mit Blick 
auf die Rechtsgleichheit, problematisch, wenn Kürzungsentscheidungen von der poli-
tischen Orientierung der Fachpersonen abhängen. 

Auch bei den individuellen Einstellungen der Fachpersonen zu Kürzungen wurden sig-
nifikante Korrelationen festgestellt. Bei der Wahrscheinlichkeit der Kürzung wurden 
starke und bei der Höhe der Kürzung mittlere Effekte beobachtet. Die Ergebnisse stim-
men somit mit den aufgrund des aktuellen Forschungsstands gegründeten achten Hy-
pothese überein. 

Sowie die signifikanten Ergebnisse bei der politischen Orientierung, sind auch die Er-
gebnisse zum Einfluss der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen 
mit Blick auf die Rechtsgleichheit und dem Grundrecht auf Schutz vor Willkür proble-
matisch. Problematisch sind diese Ergebnisse insbesondere, wenn davon ausgegan-
gen wird, dass innerhalb eines Sozialhilfeorgans nicht alle Fachpersonen dieselbe po-
litische Orientierung und/oder dieselbe individuelle Einstellung zu Kürzungen haben. 
Die Ergebnisse deuten, wenn diese Annahme zutrifft, daraufhin, dass es für Sozialhil-
febeziehende betreffend Kürzungsentscheidungen von entscheidender Relevanz ist, 
von welcher Fachperson innerhalb desselben Sozialhilfeorgans sie beraten werden. 
Die vorliegenden Ergebnisse legen, in Verbindung mit den Studienergebnissen von 
Pfister (2009, S. 6-9), nahe, dass solche Unterschiede, je nach Fachperson, nicht nur 
bei Kürzungsentscheidungen, sondern auch bei anderen Entscheidungen, welche im 
Rahmen der wirtschaftlichen Sozialhilfe getroffen werden, festgestellt werden würden. 
Entsprechend ist es beispielsweise möglich, dass die Gewährung fördernder situati-
onsbedingter Leistungen, wo meist auch ein beachtlicher Ermessenspielraum besteht, 
ebenfalls stark von der politischen und individuellen Einstellung der Fachpersonen ab-
hängt und es somit innerhalb eines Sozialhilfeorgans zu unterschiedlichen Entschei-
dungen kommen kann (SKOS, 2023, S. 57). Roulin und Hassler (2023, S. 33) zeigen 
mit ihrer Studie auf, dass Fachpersonen teilweise bewusst (beispielsweise aus politi-
schen oder sozialarbeiterischen Gründen) von den SKOS-Richtlinien abweichen. 
Diese Ergebnisse legen die Hypothese nahe, dass nebst der politischen Orientierung 
und der individuellen Einstellung der Fachpersonen zusätzlich noch weitere persönli-
che Einstellungen beziehungsweise Überzeugungen der Fachpersonen deren Kür-
zungsentscheidungen beeinflussen. Als Limitation der vorliegenden Masterarbeit ist 
festzuhalten, dass diese weiteren persönlichen Einstellungen beziehungsweise Über-
zeugungen der Fachpersonen nicht untersucht wurden. 
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7.8 Kultur des Sozialhilfeorgans 
Zwischen der Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen und der Wahr-
scheinlichkeit und Höhe der Kürzung konnten signifikante Korrelationen festgestellt 
werden. Dabei handelt es sich sowohl bei den Korrelationen mit der Wahrscheinlichkeit 
als auch mit der Höhe der Kürzung um Korrelationen mit einem mittleren Effekt. 

Dasselbe gilt für die Einstellung des Teams zu Kürzungen. Es liegen sowohl bei der 
Wahrscheinlichkeit der Kürzung als auch bei der Höhe der Kürzung signifikante Korre-
lationen vor. Beim Effekt handelt es sich bei der Wahrscheinlichkeit der Kürzung um 
einen mittleren Effekt und bei der Höhe der Kürzung um einen schwachen (Fallvignette 
1) und einen mittleren (Fallvignette 2) Effekt. 

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Sozialhilfebeziehenden bezüglich Kür-
zungsentscheidungen von Sozialhilfeorgan zu Sozialhilfeorgan unterschiedlich behan-
delt werden. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass eine sozialhilfebeziehende Per-
son, welche in der Gemeinde X wirtschaftliche Sozialhilfe bezieht, für ein Fehlverhalten 
nicht gekürzt wird, während einer anderen sozialhilfebeziehenden Person in der Nach-
barsgemeinde für dasselbe Fehlverhalten der Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
um 30 % gekürzt wird, ohne dass Unterschiede zwischen den beiden Dossiers vorlie-
gen, mit welchen das unterschiedliche Vorgehen legitimiert werden könnte. 

Eine solch ungleiche Behandlung kann ebenfalls vorliegen, wenn innerhalb eines So-
zialhilfeorgans mehrere Teams mit unterschiedlichen direkt vorgesetzten Personen ar-
beiten. Haben die einzelnen direkt vorgesetzten Personen und die unterschiedlichen 
Teams innerhalb derselben Organisation nicht dieselbe Einstellung zu Kürzungen, ist 
die oben geschilderte ungleiche Behandlung auch innerhalb desselben Sozialhilfeor-
gans von Team zu Team möglich. 

Die Vermutung liegt nahe, dass eine ungleiche Behandlung von Sozialhilfeorgan zu 
Sozialhilfeorgan beziehungsweise von Team zu Team nicht nur bei Kürzungsentschei-
dungen vorliegt, sondern auch bei anderen Entscheidungen, welche im Rahmen der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe von den Fachpersonen getroffen werden (zum Beispiel Ge-
währung fördernder situationsbedingter Leistungen). Diese Vermutung wird von der 
Studie von Roulin und Hassler (2023, S. 32) gestützt. Die Studie hat die Sozialhilfe-
leistungen in fünf Schweizer Kantonen untersucht und festgestellt, dass je nach Ge-
meinde erhebliche Unterschiede bezüglich den Unterstützungsleistungen (unter ande-
rem auch bezüglich situationsbedingter Leistungen) bestehen, welche die Sozialhilfe-
beziehenden erhalten (Roulin & Hassler, 2023, S. 32). Es wurde weiter festgehalten, 
dass sich in vielen Sozialhilfeorganen für gewisse Problemstellungen Sonderregelun-
gen etablieren. Diese Sonderregelungen können dazu führen, dass der Grundbedarf 
für den Lebensunterhalt reduziert oder gewisse Leistungen vorenthalten werden (Rou-
lin & Hassler, 2023, S. 33). Es liegt die Vermutung nahe, dass bei der Entwicklung 
dieser Sonderregelungen die direkt vorgesetzten Personen einen entscheidenden Ein-
fluss haben. Dies würde die These stärken, dass auch bei anderen Entscheidungen in 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe die Einstellung der direkt vorgesetzten Person eine es-
senzielle Rolle spielt.  
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7.9 Multiple lineare Regression 
Durch die multiple lineare Regression zeigt sich, dass unter Berücksichtigung sämtli-
cher unabhängige Variablen, bei welchen signifikante Korrelationen mit den abhängi-
gen Variablen bestehen, die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen 
als einzige Variable bei der Fallvignette 1 und der Fallvignette 2 sowohl mit der Wahr-
scheinlichkeit als auch mit der Höhe der Kürzung signifikant korreliert. Bei der Wahr-
scheinlichkeit der Kürzung besteht bei der Fallvignette 1 zusätzlich eine signifikante 
Korrelation mit dem Geschlecht und der politischen Orientierung der Fachpersonen. 
Die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung korreliert bei der Fallvignette 2, nebst 
der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen, zusätzlich mit der Ein-
stellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen signifikant. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzun-
gen bei beiden Fallvignetten und bei beiden abhängigen Variablen am stärksten mit 
den Kürzungsentscheidungen korreliert. Dabei ist anzumerken, dass die individuelle 
Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen vermutlich auch von derer politischen 
Orientierung beeinflusst wird. Eine signifikante Korrelation zwischen den beiden Vari-
ablen wird in der Korrelationstabelle aufgezeigt. Dass politischen Parteien, und ent-
sprechend vermutlich auch ihre Mitglieder, betreffend der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
oft unterschiedliche Ansichten vertreten, zeigte sich beispielsweise bei der Vernehm-
lassung der Revision des Sozialhilfegesetzes des Kantons Baselland. Während sich 
die rechten Parteien für eine generelle Kürzung des Grundbedarfs für den Lebensun-
terhalt in der wirtschaftlichen Sozialhilfe aussprachen, wehrten sich die linken Parteien 
dagegen (Gerny, 2022, Abschn. 1-4). Die individuellen Einstellungen der Fachperso-
nen zu Kürzungen korrelieren über beide Fallvignetten und über beide abhängigen 
Variablen hinweg am stärksten mit den Kürzungsentscheidungen. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese individuellen Einstellungen von den politischen Einstellungen 
beeinflusst werden. 

Die Tatsache, dass die individuelle Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen bei 
beiden Fallvignetten und bei beiden abhängigen Variablen am stärksten mit den Kür-
zungsentscheidungen korreliert, ist problematisch. Problematisch ist dies insbeson-
dere, da diese Erkenntnisse darauf hindeuten, dass, wenn nicht alle Fachpersonen 
innerhalb eines Sozialhilfeorgans dieselben individuellen Einstellungen zu Kürzungen 
haben, zwischen Fachpersonen im selben Sozialhilfeorgan essenzielle Unterschiede 
bei Kürzungsentscheidungen entstehen (siehe Kapitel 7.7 Personenmerkmale der 
Fachpersonen). 

Weshalb die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung bei Fallvignette 1 und bei Fall-
vignette 2 nebst der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen mit un-
terschiedlichen unabhängigen Variablen korrelieren, kann nur ansatzweise erklärt wer-
den. Auffallend ist, dass die Wahrscheinlichkeit und Höhe der Kürzung bei Fallvignette 
1 einzig mit Personenmerkmalen der Fachpersonen korreliert. Bei der Fallvignette 2 
bestehen hingegen nebst den Korrelationen mit der individuellen Einstellung der Fach-
personen zu Kürzungen Korrelationen mit der Einstellung der direkt vorgesetzten Per-
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son zu Kürzungen. Eine mögliche Erklärung liegt in den unterschiedlichen Fehlverhal-
ten der Sozialhilfebeziehenden in den beiden Fallvignetten. In der Fallvignette 1 wird 
geschildert, dass eine Person wiederholt keine beziehungsweise zu wenig Arbeitsbe-
mühungen eingereicht hat. Bei der Fallvignette 2 weigert sich die sozialhilfebezie-
hende Person, an einem Arbeitsintegrationsprogramm teilzunehmen. Die Fallvignetten 
wurden so konstruiert, dass bei der Fallvignette 2 ein stärkeres Fehlverhalten geschil-
dert wurde, was von den Fachpersonen auch entsprechend eingeschätzt wurde (siehe 
Kapitel 6.1 Rauschen). Möglicherweise ist bei leichteren Fehlverhalten das Ermessen 
der Fachpersonen und damit deren Personenmerkmale entscheidender, während bei 
stärkeren Fehlverhalten von der direkt vorgesetzten Person vorgegeben wird, wie wei-
ter vorzugehen ist. Bei der Fallvignette 2 kann die direkt vorgesetzte Person beispiels-
weise die Ansicht vertreten, dass bei der Weigerung, an Arbeitsintegrationsprogram-
men teilzunehmen, durch Kürzungen keine Verhaltensänderung bei den Sozialhilfebe-
ziehenden bewirkt werden kann und deshalb eine Kürzung nicht sinnvoll ist. Gleich-
zeitig kann eine direkt vorgesetzte Person aber auch der Überzeugung sein, dass es 
sich um ein Fehlverhalten handelt, welches zwingend sanktioniert werden muss.  

Bei der Wahrscheinlichkeit der Kürzung konnte mit den unabhängigen Variablen mit 
28 % (Fallvignette 1) und 32 % (Fallvignette 2) ein grösserer Teil der Streuung der ab-
hängigen Variable erklärt werden als bei der Höhe der Kürzungen (14 % bei der Fall-
vignette 1 und 20 % bei der Fallvignette 2). Es kann dadurch festgehalten werden, dass 
unabhängige Variablen getestet wurden, welche einen bedeutenden Effekt auf die Kür-
zungsentscheidungen haben. Gleichzeitig ist als Limitation auszuweisen, dass offen-
sichtlich weitere Einflussfaktoren bestehen, welchen in der vorliegenden Masterarbeit 
keine Beachtung geschenkt wurden. Möglicherweise sind beispielsweise in einzelnen 
Sozialhilfeorganen auch interne Richtlinien vorhanden, welche detaillierter als die 
SKOS-Richtlinien festlegen, welches Fehlverhalten wie stark sanktioniert werden soll. 

Die Ergebnisse der multiplen linearen Regression zur Wahrscheinlichkeit der Kürzung 
bei der Fallvignette 1 zeigen, dass das Geschlecht der Fachpersonen mit der Wahr-
scheinlichkeit der Kürzung korreliert. Zwischen diesen beiden Variablen besteht keine 
bivariate Korrelation. Die Ursache dafür, dass die Variablen bei einer multiplen linearen 
Regression signifikant korrelieren, obwohl keine bivariate Korrelation besteht, kann 
nicht abschliessend erklärt werden. Aufgrund der Ergebnisse kann vermutet werden, 
dass ein Suppressionseffekt vorliegt. Ein Suppressionseffekt liegt vor, wenn eine Vari-
able (Suppressorvariable) den Vorhersagebeitrag einer anderen Variable erhöht, in-
dem sie irrelevante Varianzen in dieser Variable unterdrückt (Stöcklin, n. d., S. 20). Es 
ist davon auszugehen, dass eine Suppressorvariable irrelevante Varianzen in der Va-
riable zum Geschlecht der Fachpersonen unterdrückt. Anzumerken ist, dass nur in ei-
ner multiplen linearen Regression eine signifikante Korrelation mit dem Geschlecht 
besteht. Diese Korrelation ist zudem nur äusserst knapp signifikant (ungerundeter Sig-
nifikanzwert = 0.047) und mit einem standardisierten Koeffizienten Beta von -0.13 han-
delt es sich nach Cohen (1992) zudem um einen schwachen Effekt. 
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7.10 Minimierung von Rauschen 
Kahneman et al. (2023, S. 340-568) führen in ihrem Werk verschiedene Massnahmen 
aus, mit welchen Rauschen minimiert werden kann. In den nachfolgenden Kapiteln 
werden einige Massnahmen exemplarisch erörtert, welche sich im Bereich der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe besonders gut eignen würden. 

 

7.10.1 Anerkennung verrauschter Entscheidungen als Problem 

Kahneman et al. (2023, S. 340) führen aus, dass es bei der Minimierung von Rauschen 
in einem ersten Schritt notwendig ist, dass alle Mitarbeitenden einer Organisation an-
erkennen, dass Rauschen ein Problem darstellt. Dadurch soll zugleich der eigenen 
Selbstüberschätzung beziehungsweise Überzuversicht, durch welche Fachpersonen 
dazu neigen können, sich selbst für weniger anfällig bezüglich kognitiver Verzerrungen 
bei Kürzungsentscheidungen zu halten als andere Fachpersonen, entgegengewirkt 
werden (Lätsch, 2023, S. 26). Dieses Bewusstsein könnte dadurch entstehen, dass 
den Fachpersonen die Ergebnisse der vorliegenden Masterarbeit aufzeigt werden. Al-
ternativ könnten, wie bei dieser Masterarbeit, den Fachpersonen Fallvignetten vorge-
legt werden. Die Entscheidungen der Fachpersonen sind anschliessend auszuwerten. 
Dadurch kann, was mit den Ergebnissen dieser Masterarbeit nicht möglich war, das 
Rauschen innerhalb einer Organisation analysiert werden. Dabei soll den Fachperso-
nen stets veranschaulicht werden, was dieses Rauschen für die Sozialhilfebeziehen-
den bedeutet. 

 

7.10.2 Strikte Regeln 

Eine weitere Möglichkeit, um Rauschen minimieren zu können, besteht darin, strikte 
Regeln zu definieren (Kahneman et al., 2023, S. 340). In der Medizin haben Leitlinien 
beispielsweise dazu beigetragen, dass Rauschen reduziert werden konnte (Foster, 
Hynan & Anderson, 2006, S. 293; Kahneman et al., 2023, S. 439). In den SKOS-Richt-
linien wird festgehalten, dass das Ausmass des Fehlverhaltens bei der Bestimmung 
des Kürzungsumfangs zu beachten ist (SKOS, 2023, S. 135). Ergänzend wird in den 
SKOS-Richtlinien ausgeführt, dass die maximale Kürzung von 30 % des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt nur bei wiederholtem oder schwerwiegendem Fehlverhalten 
zulässig ist. In den SKOS-Richtlinien wird nicht weiter ausgeführt, was unter einem 
schwerwiegenden Fehlverhalten zu verstehen ist. Somit besteht für die Fachpersonen 
ein beachtlicher Ermessenspielraum, welcher Rauschen begünstigt (siehe Kapitel 
3.3.1 Individuelle Unterschiede und 3.3.2 Unterschiedliche Interpretation von Skalen). 
Die SKOS könnte mit klareren Empfehlungen das Rauschen minimieren. Die SKOS 
könnte beispielsweise ein Merkblatt erstellen, in welchem festgehalten wird, in wel-
chem Umfang Kürzungen bei den häufigsten Fehlverhalten der Sozialhilfebeziehen-
den (zum Beispiel Beratungstermin nicht wahrgenommen, Arbeitsbemühungen nicht 
eingereicht oder Weigerung, an einem Arbeitsintegrationsprogramm teilzunehmen) 
empfohlen werden. Die Sanktion wäre jedoch von den Fachpersonen nach wie vor bei 
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jedem Dossier auf die Verhältnismässigkeit zu prüfen, damit ein differenziertes, fall-
spezifisches Vorgehen sichergestellt werden kann (SKOS, 2023, 135). Dadurch 
könnte beispielsweise weiterhin von einer Kürzung abgesehen werden, wenn beson-
dere Umstände dazu geführt haben, dass eine sozialhilfebeziehende Person die Ar-
beitsbemühungen nicht fristgerecht einreichen konnte. Diese Einzelfallprüfung würde 
voraussichtlich wieder zu Rauschen führen. Es ist jedoch zu hoffen, dass dies dann 
lediglich bei den Dossiers zutrifft, bei welchen besondere Umstände als Erklärung für 
das Fehlverhalten geltend gemacht werden und bei den anderen Dossiers Kürzungs-
entscheidungen durch die ausführlicheren Empfehlungen einheitlicher erfolgen. Um 
das Rauschen zusätzlich minimieren zu können, könnte festgehalten werden, bei wel-
chen besonderen Umständen von einer Kürzung abgesehen werden soll. Damit durch 
die geforderten Empfehlungen der SKOS das Rauschen minimiert werden kann, ist es 
notwendig, dass diese Empfehlungen in der Praxis als verbindlich gelten und entspre-
chend konsequent umgesetzt werden. 

Alternativ könnten entsprechende Empfehlungen auch auf kantonaler Ebene definiert 
werden. In vielen Kantonen sind Handbücher zur wirtschaftlichen Sozialhilfe vorhan-
den, in welchen Empfehlungen zur Ausgestaltung der wirtschaftlichen Sozialhilfe ab-
gegeben werden (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht [UFS], 2023, S. 4-29). 
In diesen Handbüchern könnten ebenfalls Empfehlungen, wie sie oben ausgeführt 
werden, aufgenommen werden. Wenn diese Empfehlungen durch die Fachpersonen 
konsequent umgesetzt werden, könnte damit zumindest das Rauschen innerhalb der 
einzelnen Kantone minimiert werden. Wenn die einzelnen Kantone unterschiedliche 
Empfehlungen abgeben, wird dadurch das Rauschen zwischen den Kantonen jedoch 
nicht verhindert. Deshalb ist eine Empfehlung der SKOS zu begrüssen. 

Wie bereits erwähnt, kann aufgrund der erhobenen Daten nicht überprüft werden, wie 
stark das Rauschen innerhalb der Organisationen ist. Mit verbindlichen Richtlinien in-
nerhalb einer Organisation könnte das Rauschen innerhalb einer Organisation mini-
miert werden. Wie zuvor bereits erläutert, führt dies lediglich dazu, dass das Rauschen 
innerhalb einer Organisation minimiert wird. Es wird dadurch jedoch nicht verhindert, 
dass die Fachperson je nach Sozialhilfeorgan stark abweichende Kürzungsentschei-
dungen treffen. 

Die geforderten Empfehlungen beziehungsweise Regeln sollen laufend überprüft und, 
sofern notwendig, angepasst werden. Dadurch kann verhindert werden, dass veraltete 
Empfehlungen beziehungsweise Regeln gelten, welche nicht mehr den aktuellen Wer-
ten entsprechen (Kahneman et al., 2023, S. 539-540). 

 

7.10.3 Bestätigungsfehler 

Wie im Kapitel 3.3.3 Bestätigungsfehler bereits ausgeführt, führt der Bestätigungsfeh-
ler dazu, dass Menschen dazu neigen, Informationen zu suchen, zu beachten und zu 
bemerken, welche ihren bisherigen Annahmen entsprechen (Lätsch, 2023, S. 23). 
Gleichzeitig werden Informationen nicht gesucht, beachtet oder bemerkt, welche die 
bisherigen Annahmen in Frage stellen. 
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Der Bestätigungsfehler kann bereits dadurch minimiert werden, in dem sich die Fach-
personen ihrer Anfälligkeit für den Bestätigungsfehler bewusst werden (Kahneman et 
al., 2023, S. 396; Lätsch, 2023, S. 23). Gleichzeitig kann es sinnvoll sein, wenn Kür-
zungsentscheidungen mit einer anderen Fachperson besprochen werden müssen. 
Dabei soll die andere Fachperson bewusst die Gegenposition einnehmen, um dadurch 
dem Bestätigungsfehler und somit auch dem Rauschen entgegenzuwirken (Lätsch, 
2023, S. 23). Alternativ kann eine Methode gewählt werden, in welcher die zweite 
Fachperson die Kürzungsentscheidung der ersten Fachperson nicht kennt. Dadurch 
wird verhindert, dass sich die zweite Fachperson von der Entscheidung der ersten 
Fachperson beeinflussen lässt, was als Ankereffekt bezeichnet wird (Kahneman et al., 
2023, S. 263). Die erste Fachperson müsste der zweiten Fachperson lediglich den 
Sachverhalt schildern, ohne ihr ihre Kürzungsentscheidung offen zu legen. Die zweite 
Fachperson sollte dann ebenfalls eine Kürzungsentscheidung treffen. Wenn die bei-
den Entscheidungen nicht identisch sind, sollte anschliessend eine entsprechende 
Diskussion über die Vor- und Nachteile der beiden Entscheidungen geführt werden. 
Idealerweise würde dieser Prozess in einer Gruppe stattfinden (Green, Armstrong & 
Gräfe, 2008, S. 17-20). Es ist jedoch zu beachten, dass der Arbeitsalltag der Fachper-
sonen in den Sozialhilfeorganen von einer hohen Fallzahl und viel administrativer Ar-
beit geprägt ist (Kobel, 2004, S. 19). Aus diesem Grund wird es als unrealistisch er-
achtet, dass jede Kürzungsentscheidung in einer Gruppe besprochen werden kann, 
weshalb diese zumindest mit einer zweiten Fachperson besprochen werden sollte. 
Durch die Besprechung beziehungsweise Diskussion mit einer anderen Fachperson 
wird auch der Entstehung von Rauschen aufgrund individueller Unterschiede (siehe 
Kapitel 3.3.1 Individuelle Unterschiede) entgegengewirkt, da die eigenen Ansichten 
zumindest mit einer weiteren Fachperson besprochen beziehungsweise diskutiert wer-
den. 

 

7.10.4 Geeignete Fachpersonen 

Entscheidungen sind weniger verrauscht, wenn die Fachpersonen, welche die Ent-
scheidungen treffen, gut ausgebildet sind (Kahneman et al., 2023, S. 346). Im Bereich 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe kann dies darauf hindeuten, dass die Fachpersonen 
betreffend Kürzungen, aber auch betreffend der Faktoren, welche zu Rauschen füh-
ren, besser geschult werden müssten. Es ist davon auszugehen, dass, wenn sämtliche 
Fachpersonen mehr Wissen darüber hätten, in welchen Situationen eine Kürzung sinn-
voll ist und wann nicht, das Rauschen minimiert werden könnte. Dies zeigt sich auch 
darin, dass im Allgemeinen die Entscheidungen von hoch qualifizierten Fachpersonen 
weniger verrauscht sind (Kahneman et al., 2023, S. 348).  
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7.11 Nachteile der Massnahmen zur Minimierung von Rauschen 
Die Minimierung des Rauschens kann mit negativen Folgen verbunden sein 
(Kahneman et al., 2023, S. 514-515). Die potenziell negativen Aspekte der Minimie-
rung des Rauschens, welche im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe als besonders 
bedeutend eingeschätzt werden, werden in diesem Kapitel aufgeführt. 

 

7.11.1 Verlust von Respekt und Würde 

Es wird von den Kritiker:innen der Minimierung des Rauschens häufig ausgeführt, 
dass, wenn Menschen das Gefühl gegeben werden soll, dass sie von den Entschei-
dungsträger:innen mit Respekt und Würde behandelt werden, ein gewisses Mass an 
Rauschen zu akzeptieren ist (Kahneman et al., 2023, S. 514). Durch ein gewisses 
Mass an Rauschen wird ermöglicht, dass sich die Menschen, die von der Entschei-
dung betroffen sind, äussern können. Dadurch wird ihnen die Gelegenheit geboten, 
die Ermessenausübung der Fachpersonen zu beeinflussen, wodurch sie das Gefühl 
bekommen, die Möglichkeit gehabt zu haben, gesehen und gehört zu werden 
(Kahneman et al., 2023, S. 514). Dieser Aspekt scheint im Bereich der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe besonders wichtig zu sein, da die Fachpersonen die Sozialhilfebeziehenden 
in der Regel auch nach einer Kürzungsentscheidung beraten. Eine offene, vertrauens-
volle und auf die Zusammenarbeit orientierte Beratung ist die Voraussetzung für eine 
gute beziehungsweise erfolgreiche Beratung (Sanders, 2004, S. 791). Wenn die Sozi-
alhilfebeziehenden aufgrund allfälliger Massnahmen zur Minimierung des Rauschens 
das Gefühl haben, dass sie sich nicht mehr äussern können und sie sich entsprechend 
nicht mehr mit Respekt und Würde behandelt fühlen, ist davon auszugehen, dass dies 
eine erfolgreiche Beratung verhindert. Aus diesem Grund soll das Rauschen nicht der-
art starr bekämpft werden, dass es den Fachpersonen nicht mehr möglich ist, den 
Äusserungen von Sozialhilfebeziehenden Beachtung zu schenken, wodurch sich 
diese nicht mehr mit Respekt und Würde behandelt fühlen könnten. Die im Kapitel 7.10 
Minimierung von Rauschen aufgeführten Massnahmen führen nicht zwingend dazu. 
Die Anerkennung verrauschter Entscheidungen als Problem (siehe Kapitel 7.10.1 An-
erkennung verrauschter Entscheidungen als Problem) führt lediglich dazu, dass die 
Fachpersonen ein Problembewusstsein für verrauschte Entscheidungen entwickeln. 
Strikte Regeln (siehe Kapitel 7.10.2 Strikte Regeln) könnten dazu führen, dass die So-
zialhilfebeziehenden das Gefühl erhalten, sich nicht mehr äussern zu können und sie 
sich nicht mehr mit Respekt und Würde behandelt fühlen. Im Kapitel 7.10.2 Strikte 
Regeln wurde bereits ausgeführt, dass trotz diesen strikten Regeln weiterhin jede 
Sanktion von den Fachpersonen auf die Verhältnismässigkeit zu prüfen ist, damit ein 
differenziertes, fallspezifisches Vorgehen sichergestellt werden kann. Damit wird ge-
währleistet, dass die Sozialhilfebeziehenden die Möglichkeit erhalten, sich zu äussern. 
Diese Einzelfallprüfung begünstigt Rauschen. Jedoch wären die Kosten dieser Mass-
nahme zur Verringerung von Rauschen (dass sich die Sozialhilfebeziehenden mög-
licherweise nicht mehr mit Respekt und Würde behandelt fühlen) gegenüber dem Nut-
zen (kein Rauschen mehr) zu hoch. Weitere Ausführungen zum Kosten-Nutzen-Ver-
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hältnis werden im Kapitel 7.11.2 Kosten gemacht. Die Sensibilisierung der Fachperso-
nen auf den Bestätigungsfehler und die Besprechung der Kürzungsentscheidungen 
mit einer zweiten Fachpersonen (siehe Kapitel 7.10.3 Bestätigungsfehler) führen nicht 
dazu, dass die Sozialhilfebeziehenden das Gefühl erhalten, sich nicht mehr äussern 
zu können und sich deshalb nicht mehr mit Respekt und Würde behandelt fühlen.  

 

7.11.2 Kosten 

Massnahmen zur Verringerung von Rauschen können zu höheren Kosten führen 
(Kahneman et al., 2023, S. 517). Aus diesem Grund muss der Nutzen der Verringerung 
von Rauschen gegenüber den Kosten der entsprechenden Massnahmen abgewogen 
werden. Fest steht, dass die in Kapitel 7.10 Minimierung von Rauschen vorgeschlage-
nen Massnahmen Kosten verursachen. Das Vier-Augenprinzip ist beispielsweise mit 
Kosten für die benötigten personellen Ressourcen verbunden. Es ist festzuhalten, 
dass die vorliegende Masterarbeit zeigt, dass im Bereich der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe Rauschen in einer Intensität vorhanden ist, in welcher es für die betroffenen So-
zialhilfebeziehenden eine Ungerechtigkeit darstellen kann. Der Nutzen der vorgeschla-
genen Massnahmen steht entsprechend in einem angemessenen Verhältnis zu den 
erwartenden Kosten. 
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8 Schlussteil 
Zum Schluss dieser Masterarbeit wird die Fragestellung zusammenfassend beantwor-
tet und ein Fazit gezogen, bevor im Ausblick festgehalten wird, welche weiteren Erhe-
bungen aufgrund dieser Ergebnisse vorgenommen werden sollten. 

 

8.1 Beantwortung der Fragestellung und Fazit 
Die Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit lautet: «Inwieweit unterscheiden sich 
Kürzungsentscheidungen von Fachpersonen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe und in-
wiefern lassen sich diese Unterschiede auf Personenmerkmale der Sozialhilfebezie-
henden und der Fachpersonen, auf die Qualität der Beratungsbeziehung oder auf die 
Kultur des Sozialhilfeorgans zurückführen?» Es ist abschliessend festzuhalten, dass 
sich die Kürzungsentscheidungen je nach Fachperson unterscheiden und somit Rau-
schen vorhanden ist. Die Personenmerkmale der Sozialhilfebeziehenden und die Qua-
lität der Beratungsbeziehung beeinflussen die Entscheidung der Fachpersonen nicht. 
Auch das Alter der Fachpersonen beeinflusst deren Kürzungsentscheidungen nicht. 
Die anderen Personenmerkmale der Fachpersonen, nämlich das Geschlecht, die po-
litische Orientierung und die individuelle Einstellung zu Kürzungen, haben jedoch ei-
nen Einfluss auf deren Kürzungsentscheidungen. Die Kultur des Sozialhilfeorgans, 
sprich die Einstellung der direkt vorgesetzten Person und die des Teams zu Kürzun-
gen, korreliert ebenfalls mit den Kürzungsentscheidungen der Fachpersonen. 

Unter Berücksichtigung sämtlicher unabhängigen Variablen, bei welchen signifikante 
Korrelationen mit den abhängigen Variablen festgestellt wurden, korreliert einzig das 
Geschlecht, die politische Orientierung und die individuelle Einstellung der Fachperso-
nen zu Kürzungen (bei der Fallvignette 1) beziehungsweise die individuelle Einstellung 
der Fachpersonen und die Einstellung der direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen 
(bei der Fallvignette 2) signifikant mit der Wahrscheinlichkeit der Kürzung. Die Höhe 
der Kürzung korreliert sowohl bei der Fallvignette 1 als auch bei der Fallvignette 2 mit 
der individuellen Einstellung der Fachpersonen zu Kürzungen signifikant. Zusätzlich 
korreliert die Höhe der Kürzung bei Fallvignette 2 signifikant mit der Einstellung der 
direkt vorgesetzten Person zu Kürzungen. 

Rauschen bei Kürzungsentscheidungen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe stellt für So-
zialhilfebeziehende eine Ungerechtigkeit dar, welche nicht akzeptiert werden soll. Kür-
zungen können für Sozialhilfebeziehende mit einschneidenden Folgen verbunden 
sein. Es ist Aufgabe der Forschung, Lehre und Praxis der Sozialen Arbeit und der Po-
litik, geeignete Massnahmen zur Minderung des Rauschens bei Kürzungsentscheidun-
gen zu entwickeln und diese konsequent umzusetzen. 

  



Masterarbeit  Raphael Theiler 

89 

8.2 Ausblick 
Es wurden 166 Sozialhilfeorgane in fünf verschiedenen Kantonen aus den fünf ver-
schiedenen Regionen der Deutschschweiz angeschrieben. Vier Sozialhilfeorgane ha-
ben mitgeteilt, dass sie beziehungsweise ihre Fachpersonen nicht an der Befragung 
teilnehmen werden. Zur Prüfung der Repräsentativität der vorliegenden Ergebnisse 
sollte eine weitere Erhebung mit einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt wer-
den. 

Anhand der gewonnenen Daten bleibt offen, wie stark sich die Kürzungsentscheidun-
gen innerhalb eines Sozialhilfeorgans und innerhalb eines Teams unterscheiden. Auch 
die Studie von Roulin und Hassler (2023, S. 33), welche die Sozialhilfeleistungen in 
fünf Schweizer Kantonen untersucht hat, hat sich auf die Unterschiede zwischen den 
Sozialhilfeorganen und nicht auf die Unterschiede innerhalb der Sozialhilfeorgane fo-
kussiert. Mit einer weiteren Erhebung sollte überprüft werden, wie stark die Unter-
schiede innerhalb eines Sozialhilfeorgans sind. 

In einer Studie von Saks, Risinger, Rosenthal und Thompson (2003, S. 77-90) zu Rau-
schen in der Forensik wurden Forensiker:innen gebeten, eine Einschätzung betreffend 
der Zuordnung von Fingerabdrücken vorzunehmen. Sieben Monate später wurden den 
Forensiker:innen dieselben Fingerabdrücke nochmals vorgelegt. Teilweise unterschie-
den sich die ersten Einschätzungen von den Einschätzungen, welche sieben Monate 
später erfolgten. Die Studie von Saks et al. (2003, S. 77-90) führt zur Idee, dass in 
einer weiteren Befragung untersucht werden könnte, wie gefestigt die Fachpersonen 
in der wirtschaftlichen Sozialhilfe in ihren Einschätzungen sind. Würden sie bei dersel-
ben Fallvignette sieben Monate später dieselbe Entscheidung treffen? Falls dies nicht 
zutrifft, sollte sogleich untersucht werden, weshalb es zu diesen Veränderungen in den 
Entscheidungen kam. Hat sich möglicherweise ihre politische Orientierung und/oder 
ihre individuelle Einstellung zu Kürzungen verändert oder ist ihre veränderte Einschät-
zung auf einen Arbeitsplatzwechsel mit einer neuen direkt vorgesetzten Person und 
einem neuen Team mit möglicherweise von der ehemaligen direkt vorgesetzten Per-
son beziehungsweise vom ehemaligen Team abweichenden Einstellungen zu Kürzun-
gen zurückzuführen? 

Die Fachpersonen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe müssen nicht nur Entscheidungen 
betreffend Kürzungen treffen. Bei vielen weiteren Entscheidungen, wie zum Beispiel 
bei der Gewährung der fördernden situationsbedingten Leistungen, verfügen sie über 
einen beachtlichen Ermessensspielraum (SKOS, 2023, S. 57). Interessant wäre es 
nun zu prüfen, wie stark das Rauschen bei anderen Entscheidungen innerhalb der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe ist und ob die Fachpersonen von denselben Faktoren be-
einflusst werden wie bei den Kürzungsentscheidungen. 

Mit der multiplen linearen Regression konnte mit den gewählten unabhängigen Vari-
ablen nur ein Teil der Streuung erklärt werden. Es gilt nun, beispielsweise mit Inter-
views, weitere mögliche unabhängige Variablen zu identifizieren und zu testen. 

Im Rahmen der Analysen wurden weitere, hypothesenunabhängige Tests durchge-
führt. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Mittelwerte der Kürzungsentscheidungen 
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mit einem allfälligen Studienabschluss (Bachelor und/oder Master) der Fachpersonen 
in Sozialer Arbeit korrelieren. Die Mittelwerte von Fachpersonen ohne Studienab-
schluss in Sozialer Arbeit sind sowohl bei der Wahrscheinlichkeit als auch bei der Höhe 
der Kürzungen signifikant höher als die Mittelwerte von Fachpersonen mit einem Stu-
dienabschluss in Sozialer Arbeit (inkl. Personen, welche sich zurzeit im Studium befin-
den) (siehe Anhang C: Auswertungen zum Einfluss des Studienabschlusses in Sozia-
ler Arbeit). Der Effekt nach Cohen (1992) ist bei der Höhe der Kürzung bei Fallvignette 
2 mittel, ansonsten schwach. Die Ursachen dafür und die Konsequenzen davon sollten 
mit einer weiteren Erhebung erforscht werden. 

Die vorliegende Masterarbeit ergänzt den bislang bescheidenen Wissensstand zu 
Rauschen in der Sozialen Arbeit insbesondere in der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Es 
gilt, am neu gewonnen Wissen anzusetzen, um weitere Erkenntnisse über die Ent-
scheidungsfindung in der wirtschaftlichen Sozialhilfe gewinnen zu können. 
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Verzeichnis über die Verwendung von generativen KI-Systemen 
Zur (Weiter-)Bearbeitung eigener Daten und bereits generiertem SPSS-Output wurde 
OpenAI’s ChatGPT AI language model verwendet. Die Ausgaben wurden überprüft. 
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Anhang 

Anhang A: Fallvignette 1 
Version 1: Mann, Schweizer, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Baumann. Herr Baumann ist 
Schweizer, 34 Jahre alt und alleinstehend. 

Herr Baumann hat eine Berufslehre als Malerpraktiker EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat er nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit seinem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte er anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da er danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat er sich 
bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf Ar-
beitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat er vor ei-
nem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Herr Baumann als Empfänger von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie ihn angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass er mindestens zehn Arbeitsbe-
mühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen verhält 
sich Herr Baumann sehr offen. Er erzählt ausführlich von seinen aktuellen Herausfor-
derungen und spricht mit Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusammenhang 
mit der Unterstützung in Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie finden die 
Gespräche mit Herrn Baumann stets sehr angenehm und Sie sind davon überzeugt, 
dass Sie zu ihm ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Herr Baumann sämtliche Auflagen 
und Weisungen. Vor drei Monaten hat er nun das erste Mal einen Beratungstermin 
nicht wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben ihn da-
raufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass 
er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Herr Baumann Ihr Schreiben erhalten hat, hat er für den nächsten Monat 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Ein-
reichen der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 2: Mann, Schweizer, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Baumann. Herr Baumann ist 
Schweizer, 34 Jahre alt und alleinstehend. 

Herr Baumann hat eine Berufslehre als Malerpraktiker EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat er nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit seinem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte er anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da er danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat er sich 
bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf Ar-
beitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat er vor ei-
nem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Herr Baumann als Empfänger von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie ihn angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass er mindestens zehn Arbeitsbe-
mühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen verhält 
sich Herr Baumann sehr verschlossen. Er informiert Sie in den Beratungsgesprächen 
lediglich über seine finanziellen Verhältnisse und den aktuellen Stand der Arbeitssu-
che. Über anderweitige persönliche Informationen, welche nicht direkt mit der Unter-
stützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängen, lässt er Sie im Unge-
wissen. Wenn Sie ihn auf solche Themen ansprechen, teilt er Ihnen stets mit, dass er 
mit Ihnen nicht über diese Themen sprechen möchte. Sie finden die Gespräche mit 
Herrn Baumann stets sehr herausfordernd und Sie stellen immer wieder fest, dass Sie 
zu ihm kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Herr Baumann sämtliche Auflagen 
und Weisungen. Vor drei Monaten hat er nun das erste Mal einen Beratungstermin 
nicht wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben ihn da-
raufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass 
er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Herr Baumann Ihr Schreiben erhalten hat, hat er für den nächsten Monat 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Ein-
reichen der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 3: Frau, Schweizerin, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Baumann. Frau Baumann ist 
Schweizerin, 34 Jahre alt und alleinstehend. 

Frau Baumann hat eine Berufslehre als Malerpraktikerin EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat sie nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit ihrem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte sie anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da sie danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat sie 
sich bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat sie vor 
einem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Frau Baumann als Empfängerin 
von ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu 
unternehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang 
haben Sie sie angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass sie mindestens zehn 
Arbeitsbemühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprä-
chen verhält sich Frau Baumann sehr offen. Sie erzählt ausführlich von ihren aktuellen 
Herausforderungen und spricht mit Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusam-
menhang mit der Unterstützung in Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie fin-
den die Gespräche mit Frau Baumann stets sehr angenehm und Sie sind davon über-
zeugt, dass Sie zu ihr ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Frau Baumann sämtliche Auflagen 
und Weisungen. Vor drei Monaten hat sie nun das erste Mal einen Beratungstermin 
nicht wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben sie da-
raufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, dass sie, 
wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Frau Baumann Ihr Schreiben erhalten hat, hat sie für den nächsten Monat 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Ein-
reichen der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 4: Frau, Schweizerin, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Baumann. Frau Baumann ist 
Schweizerin, 34 Jahre alt und alleinstehend. 

Frau Baumann hat eine Berufslehre als Malerpraktikerin EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat sie nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit ihrem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte sie anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da sie danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat sie 
sich bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat sie vor 
einem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Frau Baumann als Empfängerin 
von ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu 
unternehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang 
haben Sie sie angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass sie mindestens zehn 
Arbeitsbemühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprä-
chen verhält sich Frau Baumann sehr verschlossen. Sie informiert Sie in den Bera-
tungsgesprächen lediglich über ihre finanziellen Verhältnisse und den aktuellen Stand 
der Arbeitssuche. Über anderweitige persönliche Informationen, welche nicht direkt mit 
der Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängen, lässt sie Sie 
im Ungewissen. Wenn Sie sie auf solche Themen ansprechen, teilt sie Ihnen stets mit, 
dass sie mit Ihnen nicht über diese Themen sprechen möchte. Sie finden die Gesprä-
che mit Frau Baumann stets sehr herausfordernd und Sie stellen immer wieder fest, 
dass Sie zu ihr kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Frau Baumann sämtliche Auflagen 
und Weisungen. Vor drei Monaten hat sie nun das erste Mal einen Beratungstermin 
nicht wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben sie da-
raufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, dass sie, 
wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs 
für den Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Frau Baumann Ihr Schreiben erhalten hat, hat sie für den nächsten Monat 
zehn Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Ein-
reichen der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 5: Mann, Eritreer, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Mehari. Herr Mehari ist Eritreer, 
34 Jahre alt und alleinstehend. 

Herr Mehari hat eine Berufslehre als Malerpraktiker EBA begonnen. Diese Berufslehre 
hat er nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit seinem Be-
rufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte er anschliessend di-
versen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete vor 
drei Jahren. Da er danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat er sich bei 
der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf Arbeits-
losentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat er vor einem 
halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher 
Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Herr Mehari als Empfänger von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie ihn angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass er mindestens zehn Arbeitsbe-
mühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen verhält 
sich Herr Mehari sehr offen. Er erzählt ausführlich von seinen aktuellen Herausforde-
rungen und spricht mit Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusammenhang mit 
der Unterstützung in Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie finden die Ge-
spräche mit Herrn Mehari stets sehr angenehm und Sie sind davon überzeugt, dass 
Sie zu ihm ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Herr Mehari sämtliche Auflagen und 
Weisungen. Vor drei Monaten hat er nun das erste Mal einen Beratungstermin nicht 
wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben ihn daraufhin 
nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass er, wenn 
er die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Herr Mehari Ihr Schreiben erhalten hat, hat er für den nächsten Monat zehn 
Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Einreichen 
der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 6: Mann, Eritreer, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Mehari. Herr Mehari ist Eritreer, 
34 Jahre alt und alleinstehend. 

Herr Mehari hat eine Berufslehre als Malerpraktiker EBA begonnen. Diese Berufslehre 
hat er nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit seinem Be-
rufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte er anschliessend di-
versen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete vor 
drei Jahren. Da er danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat er sich bei 
der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf Arbeits-
losentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat er vor einem 
halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher 
Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Herr Mehari als Empfänger von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie ihn angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass er mindestens zehn Arbeitsbe-
mühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen verhält 
sich Herr Mehari sehr verschlossen. Er informiert Sie in den Beratungsgesprächen 
lediglich über seine finanziellen Verhältnisse und den aktuellen Stand der Arbeitssu-
che. Über anderweitige persönliche Informationen, welche nicht direkt mit der Unter-
stützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängen, lässt er Sie im Unge-
wissen. Wenn Sie ihn auf solche Themen ansprechen, teilt er Ihnen stets mit, dass er 
mit Ihnen nicht über diese Themen sprechen möchte. Sie finden die Gespräche mit 
Herrn Mehari stets sehr herausfordernd und Sie stellen immer wieder fest, dass Sie zu 
ihm kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Herr Mehari sämtliche Auflagen und 
Weisungen. Vor drei Monaten hat er nun das erste Mal einen Beratungstermin nicht 
wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben ihn daraufhin 
nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, dass er, wenn 
er die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Herr Mehari Ihr Schreiben erhalten hat, hat er für den nächsten Monat zehn 
Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Einreichen 
der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 7: Frau, Eritreerin, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Mehari. Frau Mehari ist Eritreerin, 
34 Jahre alt und alleinstehend. 

Frau Mehari hat eine Berufslehre als Malerpraktikerin EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat sie nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit ihrem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte sie anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da sie danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat sie 
sich bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat sie vor 
einem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Frau Mehari als Empfängerin von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie sie angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass sie mindestens zehn Arbeits-
bemühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen ver-
hält sich Frau Mehari sehr offen. Sie erzählt ausführlich von ihren aktuellen Herausfor-
derungen und spricht mit Ihnen auch über Themen, welche keinen Zusammenhang 
mit der Unterstützung in Form der wirtschaftlichen Sozialhilfe haben. Sie finden die 
Gespräche mit Frau Mehari stets sehr angenehm und Sie sind davon überzeugt, dass 
Sie zu ihr ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Frau Mehari sämtliche Auflagen und 
Weisungen. Vor drei Monaten hat sie nun das erste Mal einen Beratungstermin nicht 
wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben sie daraufhin 
nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, dass sie, wenn 
sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Frau Mehari Ihr Schreiben erhalten hat, hat sie für den nächsten Monat zehn 
Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Einreichen 
der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Version 8: Frau, Eritreerin, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Mehari. Frau Mehari ist Eritreerin, 
34 Jahre alt und alleinstehend. 

Frau Mehari hat eine Berufslehre als Malerpraktikerin EBA begonnen. Diese Berufs-
lehre hat sie nach ungefähr einem Jahr, aufgrund diverser Unstimmigkeiten mit ihrem 
Berufsbildner, abgebrochen. Über mehrere Temporärbüros konnte sie anschliessend 
diversen befristeten Anstellungen nachgehen. Die letzte befristete Anstellung endete 
vor drei Jahren. Da sie danach keine neue Arbeitsstelle mehr gefunden hat, hat sie 
sich bei der Arbeitslosenkasse bzw. dem RAV angemeldet. Nachdem der Anspruch auf 
Arbeitslosentaggelder ausgeschöpft und das Ersparte aufgebraucht war, hat sie vor 
einem halben Jahr bei Ihnen auf dem Sozialdienst die Unterstützung mittels wirtschaft-
licher Sozialhilfe beantragt. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Sie ha-
ben im Entscheid unter anderem festgehalten, dass Frau Mehari als Empfängerin von 
ordentlicher wirtschaftlicher Sozialhilfe dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unter-
nehmen, um wirtschaftlich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben 
Sie sie angewiesen, Ihnen monatlich zu belegen, dass sie mindestens zehn Arbeits-
bemühungen, sprich Bewerbungen, verschickt hat. In den Beratungsgesprächen ver-
hält sich Frau Mehari sehr verschlossen. Sie informiert Sie in den Beratungsgesprä-
chen lediglich über ihre finanziellen Verhältnisse und den aktuellen Stand der Arbeits-
suche. Über anderweitige persönliche Informationen, welche nicht direkt mit der Un-
terstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe zusammenhängen, lässt sie Sie im Un-
gewissen. Wenn Sie sie auf solche Themen ansprechen, teilt sie Ihnen stets mit, dass 
sie mit Ihnen nicht über diese Themen sprechen möchte. Sie finden die Gespräche mit 
Frau Mehari stets sehr herausfordernd und Sie stellen immer wieder fest, dass Sie zu 
ihr kein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen konnten. 

Zu Beginn des Unterstützungsprozesses erfüllte Frau Mehari sämtliche Auflagen und 
Weisungen. Vor drei Monaten hat sie nun das erste Mal einen Beratungstermin nicht 
wahrgenommen und nur fünf Arbeitsbemühungen vorgelegt. Sie haben sie daraufhin 
nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, dass sie, wenn 
sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, mit einer Kürzung des Grundbedarfs für den 
Lebensunterhalt rechnen muss. 

Nachdem Frau Mehari Ihr Schreiben erhalten hat, hat sie für den nächsten Monat zehn 
Arbeitsbemühungen eingereicht. Für den aktuellen Monat, die Frist für das Einreichen 
der monatlichen Arbeitsbemühungen ist bereits abgelaufen, jedoch keine. 
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Anhang B: Fallvignette 2 
Version 1: Mann, Schweizer, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Schmid. Herr Schmid ist Schwei-
zer, 44 Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Herr Schmid ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Er war in der Vergangenheit immer 
wieder auf die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Er hat bis-
her für diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab 
es immer wieder Phasen, in welchen er keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Herrn Schmid endete vor einem halben Jahr. Da er keinen Anspruch auf Sozi-
alversicherungsleistungen geltend machen konnte, hat er bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Herr Schmid als Empfänger von Sozial-
hilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Herr Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von 
Ihnen fair behandelt fühle und er Ihnen vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch hat 
Ihnen Herr Schmid eine handgeschriebene Karte überreicht, in welcher er sich bei 
Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat. 

Da Herr Schmid nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie ihn für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat er nicht wahrgenommen. Sie haben 
ihn daraufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, 
dass er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass ihm 
der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später tele-
fonisch bei ihm nachgefragt haben, hat er Ihnen mitgeteilt, dass er keine Lust habe, 
an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Er fügte an, dass er auch in Zu-
kunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahrneh-
men werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, ihn vom Nutzen solcher Pro-
gramme zu überzeugen. 
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Version 2: Mann, Schweizer, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Schmid. Herr Schmid ist Schwei-
zer, 44 Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Herr Schmid ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Er war in der Vergangenheit immer 
wieder auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Er hat bisher 
für diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es 
immer wieder Phasen, in welchen er keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Herrn Schmid endete vor einem halben Jahr. Da er keinen Anspruch auf Sozi-
alversicherungsleistungen geltend machen konnte, hat er bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Herr Schmid als Empfänger von Sozial-
hilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Herr Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von 
Ihnen unfair behandelt fühle und er Ihnen nicht vertraue. Beim letzten Beratungsge-
spräch drohte Ihnen Herr Schmid dann sogar, sich bei der Zeitschrift Blick zu melden, 
damit die ganze Schweiz von den schlechten Zuständen in Ihrem Sozialdienst erfährt. 

Da Herr Schmid nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie ihn für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat er nicht wahrgenommen. Sie haben 
ihn daraufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, 
dass er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass ihm 
der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später tele-
fonisch bei ihm nachgefragt haben, hat er Ihnen mitgeteilt, dass er keine Lust habe, 
an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Er fügte an, dass er auch in Zu-
kunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahrneh-
men werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, ihn vom Nutzen solcher Pro-
gramme zu überzeugen. 
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Version 3: Frau, Schweizerin, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Schmid. Frau Schmid ist Schwei-
zerin, 44 Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Frau Schmid ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Sie war in der Vergangenheit immer 
wieder auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Sie hat bisher 
für diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es 
immer wieder Phasen, in welchen sie keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Frau Schmid endete vor einem halben Jahr. Da sie keinen Anspruch auf Sozi-
alversicherungsleistungen geltend machen konnte, hat sie bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Frau Schmid als Empfängerin von Sozi-
alhilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaft-
lich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen 
erwähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Frau Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass sie sich von 
Ihnen fair behandelt fühle und sie Ihnen vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch hat 
Ihnen Frau Schmid eine handgeschriebene Karte überreicht, in welcher sie sich bei 
Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat. 

Da Frau Schmid nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie sie für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat sie nicht wahrgenommen. Sie haben 
sie daraufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, 
dass sie, wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass 
ihr der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später 
telefonisch bei ihr nachgefragt haben, hat sie Ihnen mitgeteilt, dass sie keine Lust 
habe, an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Sie fügte an, dass sie auch 
in Zukunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahr-
nehmen werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, sie vom Nutzen solcher 
Programme zu überzeugen. 
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Version 4: Frau, Schweizerin, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Schmid. Frau Schmid ist Schwei-
zerin, 44 Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Frau Schmid ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Sie war in der Vergangenheit immer 
wieder auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Sie hat bisher 
für diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es 
immer wieder Phasen, in welchen sie keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Frau Schmid endete vor einem halben Jahr. Da sie keinen Anspruch auf Sozi-
alversicherungsleistungen geltend machen konnte, hat sie bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Frau Schmid als Empfängerin von Sozi-
alhilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaft-
lich selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen 
erwähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Frau Schmid teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass sie sich von 
Ihnen unfair behandelt fühle und sie Ihnen nicht vertraue. Beim letzten Beratungsge-
spräch drohte Ihnen Frau Schmid dann sogar, sich bei der Zeitschrift Blick zu melden, 
damit die ganze Schweiz von den schlechten Zuständen in Ihrem Sozialdienst erfährt. 

Da Frau Schmid nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie sie für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat sie nicht wahrgenommen. Sie haben 
sie daraufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, 
dass sie, wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass 
ihr der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später 
telefonisch bei ihr nachgefragt haben, hat sie Ihnen mitgeteilt, dass sie keine Lust 
habe, an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Sie fügte an, dass sie auch 
in Zukunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahr-
nehmen werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, sie vom Nutzen solcher 
Programme zu überzeugen. 
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Version 5: Mann, Eritreer, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Teklu. Herr Teklu ist Eritreer, 44 
Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Herr Teklu ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Er war in der Vergangenheit immer wieder 
auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Er hat bisher für di-
verse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es immer 
wieder Phasen, in welchen er keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirtschaftli-
cher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhältnis von 
Herrn Teklu endete vor einem halben Jahr. Da er keinen Anspruch auf Sozialversiche-
rungsleistungen geltend machen konnte, hat er bei Ihnen auf dem Sozialdienst die 
Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das Dossier neu 
übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Herr Teklu als Empfänger von Sozialhil-
feleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Herr Teklu teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von Ihnen 
fair behandelt fühle und er Ihnen vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch hat Ihnen 
Herr Teklu eine handgeschriebene Karte überreicht, in welcher er sich bei Ihnen für 
Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat. 

Da Herr Teklu nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie ihn für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat er nicht wahrgenommen. Sie haben 
ihn daraufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, 
dass er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass ihm 
der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später tele-
fonisch bei ihm nachgefragt haben, hat er Ihnen mitgeteilt, dass er keine Lust habe, 
an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Er fügte an, dass er auch in Zu-
kunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahrneh-
men werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, ihn vom Nutzen solcher Pro-
gramme zu überzeugen. 
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Version 6: Mann, Eritreer, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Herrn Teklu. Herr Teklu ist Eritreer, 44 
Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Herr Teklu ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Er war in der Vergangenheit immer wieder 
auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Er hat bisher für di-
verse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es immer 
wieder Phasen, in welchen er keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirtschaftli-
cher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhältnis von 
Herrn Teklu endete vor einem halben Jahr. Da er keinen Anspruch auf Sozialversiche-
rungsleistungen geltend machen konnte, hat er bei Ihnen auf dem Sozialdienst die 
Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das Dossier neu 
übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Herr Teklu als Empfänger von Sozialhil-
feleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Herr Teklu teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass er sich von Ihnen 
unfair behandelt fühle und er Ihnen nicht vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch 
drohte Ihnen Herr Teklu dann sogar, sich bei der Zeitschrift Blick zu melden, damit die 
ganze Schweiz von den schlechten Zuständen in Ihrem Sozialdienst erfährt. 

Da Herr Teklu nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie ihn für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat er nicht wahrgenommen. Sie haben 
ihn daraufhin nochmals schriftlich auf seine Pflichten hingewiesen und ihm mitgeteilt, 
dass er, wenn er die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass ihm 
der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später tele-
fonisch bei ihm nachgefragt haben, hat er Ihnen mitgeteilt, dass er keine Lust habe, 
an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Er fügte an, dass er auch in Zu-
kunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahrneh-
men werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, ihn vom Nutzen solcher Pro-
gramme zu überzeugen. 
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Version 7: Frau, Eritreerin, gute Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Teklu. Frau Teklu ist Eritreerin, 44 
Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Frau Teklu ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Sie war in der Vergangenheit immer wie-
der auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Sie hat bisher für 
diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es im-
mer wieder Phasen, in welchen sie keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Frau Teklu endete vor einem halben Jahr. Da sie keinen Anspruch auf Sozial-
versicherungsleistungen geltend machen konnte, hat sie bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Frau Teklu als Empfängerin von Sozial-
hilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Frau Teklu teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass sie sich von 
Ihnen fair behandelt fühle und sie Ihnen vertraue. Beim letzten Beratungsgespräch hat 
Ihnen Frau Teklu eine handgeschriebene Karte überreicht, in welcher sie sich bei Ihnen 
für Ihre wertvolle Unterstützung bedankt hat. 

Da Frau Teklu nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie sie für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat sie nicht wahrgenommen. Sie haben 
sie daraufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, 
dass sie, wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass 
ihr der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später 
telefonisch bei ihr nachgefragt haben, hat sie Ihnen mitgeteilt, dass sie keine Lust 
habe, an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Sie fügte an, dass sie auch 
in Zukunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahr-
nehmen werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, sie vom Nutzen solcher 
Programme zu überzeugen. 
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Version 8: Frau, Eritreerin, schlechte Beratungsbeziehung 

Sie führen seit einem halben Jahr den Fall von Frau Teklu. Frau Teklu ist Eritreerin, 44 
Jahre alt, alleinstehend und hat keine Kinder. 

Frau Teklu ist in Ihrem Sozialdienst bekannt. Sie war in der Vergangenheit immer wie-
der auf Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe angewiesen. Sie hat bisher für 
diverse Firmen in meist temporären Arbeitsverhältnissen gearbeitet. Dabei gab es im-
mer wieder Phasen, in welchen sie keine Arbeit hatte und mittels ordentlicher wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unterstützt werden musste. Das letzte befristete Arbeitsverhält-
nis von Frau Teklu endete vor einem halben Jahr. Da sie keinen Anspruch auf Sozial-
versicherungsleistungen geltend machen konnte, hat sie bei Ihnen auf dem Sozial-
dienst die Unterstützung mittels wirtschaftlicher Sozialhilfe beantragt. Sie haben das 
Dossier neu übernommen. 

Nach dem Erstgespräch haben Sie einen entsprechenden Entscheid erlassen. Darin 
haben Sie unter anderem festgehalten, dass Frau Teklu als Empfängerin von Sozial-
hilfeleistungen dazu verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um wirtschaftlich 
selbstständig zu werden. In diesem Zusammenhang haben Sie in den Weisungen er-
wähnt, dass dies auch die Teilnahme an Arbeitsintegrationsprogrammen beinhalten 
kann. 

Frau Teklu teilte Ihnen seit dem Erstgespräch immer wieder mit, dass sie sich von 
Ihnen unfair behandelt fühle und sie Ihnen nicht vertraue. Beim letzten Beratungsge-
spräch drohte Ihnen Frau Teklu dann sogar, sich bei der Zeitschrift Blick zu melden, 
damit die ganze Schweiz von den schlechten Zuständen in Ihrem Sozialdienst erfährt. 

Da Frau Teklu nur über wenige bzw. keine beruflichen Qualifikationen verfügt, haben 
Sie sie für ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet. Den Termin für das Erstge-
spräch bei der entsprechenden Organisation hat sie nicht wahrgenommen. Sie haben 
sie daraufhin nochmals schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen und ihr mitgeteilt, 
dass sie, wenn sie die Weisungen weiterhin nicht einhält, damit rechnen muss, dass 
ihr der Grundbedarf für den Lebensunterhalt gekürzt wird. Als Sie zwei Tage später 
telefonisch bei ihr nachgefragt haben, hat sie Ihnen mitgeteilt, dass sie keine Lust 
habe, an einem solch unnützen Programm teilzunehmen. Sie fügte an, dass sie auch 
in Zukunft keine Termine bei Organisationen für Arbeitsintegrationsprogramme wahr-
nehmen werde. Sie haben anschliessend erfolglos versucht, sie vom Nutzen solcher 
Programme zu überzeugen. 
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Anhang C: Auswertungen zum Einfluss des Studienabschlusses in Sozi-
aler Arbeit 

Wahrscheinlichkeit einer Kürzung 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
1 liegt bei Fachpersonen mit einem Studienabschluss (Bachelor und/oder Master inkl. 
Personen im Studium) in Sozialer Arbeit bei M = 3.17 (SD = 1.10, n = 167) und bei 
Fachpersonen ohne einen Studienabschluss in Sozialer Arbeit bei M = 3.81 (SD = 
1.19, n = 53). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (t (218) = -3.59, p 
= 0.00). Der Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.24 schwach. Varianzhomogenität 
liegt vor (Levene-Test: F (1,218) = 0.85, p = 0.36, n = 220). 

Der Mittelwert der Wahrscheinlichkeit der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 
2 liegt bei Fachpersonen mit einem Studienabschluss (Bachelor und/oder Master inkl. 
Personen im Studium) in Sozialer Arbeit bei M = 4.40 (SD = 1.25, n = 166) und bei 
Fachpersonen ohne einen Studienabschluss in Sozialer Arbeit bei M = 5.04 (SD = 
1.07, n = 53). Die beiden Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (t (217) = -3.32, p 
= 0.00). Der Effekt nach Cohen (1992) ist mit r = 0.22 schwach. Varianzhomogenität 
liegt vor (Levene-Test: F (1,217) = 2.43, p = 0.12, n = 219). 

 

Höhe einer Kürzung 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 1 liegt bei 
Fachpersonen mit einem Studienabschluss in Sozialer Arbeit bei M = 6.47 (SD = 7.08, 
n = 167) und bei Fachpersonen ohne einen Studienabschluss (Bachelor und/oder Mas-
ter inkl. Personen im Studium) in Sozialer Arbeit bei M = 12.31 (SD = 8.83, n = 52). Die 
beiden Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (t (217) = -4.89, p = 0.00). Der Effekt 
nach Cohen (1992) ist mit r = 0.32 mittel. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-Test: 
F (1,217) = 0.42, p = 0.52, n = 219). 

Der Mittelwert der Höhe der Kürzung bei den Versionen zur Fallvignette 2 liegt bei 
Fachpersonen mit einem Studienabschluss in Sozialer Arbeit bei M = 12.74 (SD = 7.57, 
n = 167) und bei Fachpersonen ohne einen Studienabschluss (Bachelor und/oder Mas-
ter inkl. Personen im Studium) in Sozialer Arbeit bei M = 16.47 (SD = 8.56, n = 51). Die 
beiden Mittelwerte unterscheiden sich signifikant (t (216) = -2.99, p = 0.00). Der Effekt 
nach Cohen (1992) ist mit r = 0.20 schwach. Varianzhomogenität liegt vor (Levene-
Test: F (1,216) = 1.55, p = 0.21, n = 218). 

 

 

 

 


